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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

nach vielen Monaten intensiver Beratungen mit den 
Ländern war es Ende Juni soweit: Das Bundeskabi-
nett hat die von Finanzminister Olaf Scholz vorge-
legten Gesetzentwürfe zur Neuregelung der Grund-
steuer beschlossen. In der Woche darauf fand dann 
auch gleich die erste Lesung im Bundestag statt. Diese 
Neuregelung ist erforderlich, weil das Bundesverfas-
sungsgericht die derzeit geltenden Bewertungsre-
geln für verfassungswidrig erklärt hat. Bis Jahresende 
muss eine Neuregelung von Bundestag und Bundes-
rat beschlossen sein, sonst kann diese wichtigste Ein-
nahmequelle der Gemeinden nicht mehr erhoben 
werden. Das Aufkommen der Steuer soll gleich blei-
ben  – es soll nicht zu einer Steuererhöhung durch 
die Hintertür kommen. Wie bisher soll sich die Höhe 
der Grundsteuer am Wert eines Grundstücks bezie-
hungsweise Gebäudes orientieren. Der administrative 
Aufwand für die Berechnung soll massiv verringert 
werden. Mit der sogenannten Grundsteuer  C sollen 
zudem Anreize gesetzt werden, auf baureifen unbe-
bauten Grundstücken tatsächlich auch Wohnraum 
zu schaffen. Mit einer Grundgesetzänderung soll die 
Grundsteuer auch für die Zukunft verfassungsfest 
geregelt werden  – gleichzeitig soll eine sogenannte 
Abweichungsmöglichkeit geschaffen werden, die es 
einzelnen Ländern erlaubt, eigene Regelungen zu 
treffen. Die Inanspruchnahme dieser „Öffnungsklau-
sel“ soll jedoch keinen Einfluss auf den bundesstaat-
lichen Finanzausgleich haben  – ein Land wird also 
seine eigene Lösung nicht auf Kosten anderer Länder 
treffen können.

Ebenfalls vor der Sommerpause hat die Bundesre-
gierung am 26. Juni den Regierungsentwurf für den 
Bundeshaushalt  2020 und den Finanzplan bis  2023 
beschlossen. Der Haushalt setzt klare Prioritäten für 
Investitionen in ein modernes Land und den sozialen 
Zusammenhalt. Er soll dafür sorgen, dass der wirt-
schaftliche Erfolg unseres Landes möglichst bei allen 
ankommt. Dazu werden vor allem Gering- und Nor-
malverdiener  sowie Familien besser gestellt und so-
ziale Verbesserungen, etwa bei den Themen Wohnen 
oder Kinderbetreuung, erreicht. In den Jahren  2019 
bis  2021 sorgen allein Steuersenkungen und hö-
here Familienleistungen von insgesamt mehr als 
25 Mrd. Euro in voller Jahreswirkung dafür, dass die 
verfügbaren Einkommen insbesondere auch von Fa-
milien gestärkt werden. Parallel dazu hat der Bund 
seine Investitionen auf Rekordhöhe angehoben und 
wird auch in den kommenden Jahren so viel investie-
ren wie nie zuvor. Knapp 40 Mrd. Euro stehen bis 2023 
jedes Jahr für Investitionen bereit. Das ist ein Anstieg 
von rund 30 Prozent gegenüber der vergangenen Le-
gislaturperiode. Investiert wird vor allem in leistungs-
fähige Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, bessere 
Bildung, innovative Forschung und den Klimaschutz. 
Damit schafft der Haushaltsentwurf von Olaf Scholz 
die Grundlage für ein modernes, innovatives und kli-
mafreundliches Land.

Gute Nachrichten auch international: Auf dem Weg 
zu einer globalen effektiven Mindestbesteuerung 
kommen wir weiter voran. Nachdem sich die Finanz-
ministerinnen und Finanzminister der G20 Anfang 
Juni im japanischen Fukuoka für den deutsch-fran-
zösischen Vorschlag ausgesprochen hatten, haben 
nun auch die Staats- und Regierungschefinnen und 
-chefs beim G20-Gipfel in Osaka ihre Unterstützung 
für die weiteren Arbeiten bekräftigt. So können die 
Arbeiten bei der OECD nun mit großer politischer 
Rückendeckung vorangebracht werden. 

 

Wolfgang Schmidt  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Grundsteuerreform – verfassungsfest, einfach 
und sozial gerecht

 ● Das Bundeskabinett und die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben die Gesetzentwürfe zur 
Reform der Grundsteuer beschlossen.

 ● Ziel ist eine verfassungsfeste, einfache und sozial gerechte Grundsteuer.

 ● Das Aufkommen aus der Grundsteuer soll für die Gemeinden erhalten bleiben. Eine Erhöhung 
des Aufkommens wird mit der Reform der Grundsteuer nicht bezweckt.

Hintergrund der Reform

Mit seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bun-
desverfassungsgericht die Bewertung zur Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage für die Grund-
steuer für unvereinbar mit der Verfassung erklärt. 
Die bisherige Berechnung der Grundsteuer basiert 
auf jahrzehntealten Grundstückswerten (den so-
genannten Einheitswerten): In den westdeutschen 

Ländern werden die Werte der Grundstücke im 
Jahr  1964 zugrunde gelegt. In den ostdeutschen 
Ländern sind die zugrunde gelegten Werte so-
gar noch älter; sie beruhen auf Feststellungen aus 
dem Jahr 1935.

Da sich die Werte von Grundstücken seit 1964 be-
ziehungsweise  1935 sowohl in den westdeut-
schen als auch in den ostdeutschen Ländern sehr 

Grundsteuerschuld:
Status quo

132 €
(73 m²)

Düsseldorf-Unterbilk 
Mehrfamilienhaus

Offenbach
Etagenwohnung

Gornau (Sachsen)
Einfamilienhaus

450 €
(83 m²)

839 €
(829 m²)

3.053 €
(837 m²)

170 €
(163 m²)

405 €
(173 m²)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Grundsteuer nach den veralteten Einheitswerten Abbildung 1
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unterschiedlich entwickelt haben, kommt es auf 
Basis der Einheitswerte zu erheblichen steuerlichen 
Ungleichbehandlungen. Diese sind nach Ansicht 
des Bundesverfassungsgerichts nicht zu rechtferti-
gen. Das bedeutet: Gegenwärtig können für aktuell 
wertmäßig vergleichbare Grundstücke innerhalb 
einer Gemeinde unterschiedliche Grundsteuerzah-
lungen fällig werden, wie Abbildung 1 für reale Bei-
spiele verdeutlicht.

Da mit den derzeit geltenden Bewertungsregeln 
gleichartige Grundstücke ohne sachlichen Grund 
unterschiedlich behandelt werden, verstößt die 
Bewertung gegen das im Grundgesetz verankerte 
Gebot der Gleichbehandlung. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat allerdings die Bewertungsrege-
lungen nicht für nichtig erklärt, sondern dem Ge-
setzgeber eine Frist für eine Neuregelung bis zum 
31.  Dezember  2019 gesetzt. Bis zu diesem Zeit-
punkt können die bisherigen Bewertungsregeln 

weiter angewendet werden. Trifft der Gesetzgeber 
bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung, darf 
die Grundsteuer auf Grundlage der jetzigen Be-
wertungsregeln übergangsweise bis zum 31.  De-
zember 2024 weiter erhoben werden. Ab dem 1. Ja-
nuar 2025 muss dann die gesetzliche Neuregelung 
zur Anwendung kommen.

Die Reformbedürftigkeit des Grundsteuerrechts, 
insbesondere der damit zusammenhängenden 
Einheitsbewertung, ist seit Jahren unbestritten. Die 
Koalitionsfraktionen der Bundesregierung haben 
daher im Koalitionsvertrag für die 19.  Legislatur-
periode vereinbart, die Grundsteuer unter Beach-
tung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
auf eine feste Basis zu stellen, um sie als wichtige 
Einnahmequelle der Gemeinden in Höhe von über 
14  Mrd. € (2018) unter Beibehaltung ihres Hebe-
satzrechts zu sichern.

Grundsteueraufkommen der Jahre 2009 bis 2018

Einnahmen in Mio. €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bundesgebiet 10.936,2 11.314,6 11.674,1 12.016,6 12.376,9 12.690,5 13.214,7 13.654,0 13.965,5 14.202,7

Baden-Württemberg 1.429,6 1.534,8 1.588,1 1.612,5 1.634,7 1.657,0 1.687,9 1.717,6 1.757,9 1.793,7

Bayern 1.567,3 1.626,1 1.650,0 1.687,9 1.715,7 1.737,0 1.759,9 1.803,8 1.843,7 1.868,6

Berlin 735,8 747,3 761,1 756,7 763,7 776,9 780,8 790,4 804,8 816,7

Bremen 150,7 154,7 155,4 158,1 159,5 161,2 162,7 198,8 197,6 203,3

Hamburg 413,2 423,7 409,9 426,3 429,7 437,0 445,3 455,3 465,0 472,9

Hessen 739,7 756,2 770,8 807,9 872,4 973,3 1.075,3 1.108,7 1.153,0 1.168,6

Niedersachsen 1.157,0 1.186,4 1.207,2 1.252,4 1.287,4 1.309,8 1.348,6 1.383,9 1.414,8 1.443,8

Nordrhein-Westfalen 2.613,0 2.691,7 2.831,6 2.954,5 3.111,7 3.169,5 3.423,7 3.595,4 3.676,4 3.736,6

Rheinland-Pfalz 444,6 464,0 481,8 506,8 518,7 538,2 558,3 568,3 579,9 589,2

Saarland 109,7 111,9 113,8 115,9 118,1 120,3 126,3 138,1 143,4 152,5

Schleswig-Holstein 344,7 360,5 384,2 391,8 399,3 413,9 425,5 436,3 453,7 459,8

Brandenburg 238,8 242,9 247,5 250,7 254,1 261,8 264,9 272,3 276,3 281,6

Mecklenburg-Vorpom-
mern

153,4 159,2 165,1 166,5 175,2 177,6 183,1 189,0 192,5 196,7

Sachsen 439,5 445,3 471,0 476,9 476,7 485,5 493,3 503,0 505,5 511,0

Sachsen-Anhalt 222,2 225,7 231,3 234,6 240,3 244,1 246,4 251,6 258,0 261,2

Thüringen 177,0 184,1 205,1 217,0 219,7 227,4 232,5 241,5 243,0 246,4

Quelle: Statistisches Bundesamt

Tabelle 1
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Um die vom Bundesverfassungsgericht gesetzten 
Fristen einhalten zu können, hat sich der Bundes-
minister der Finanzen frühzeitig mit den Finanzmi-
nisterinnen und Finanzministern der Länder und 
der Finanzsenatorin und den Finanzsenatoren der 
Stadtstaaten zu Gesprächen getroffen. Die Länder 
müssen einem Gesetz zur Reform der Grundsteuer 
und der damit zusammenhängenden Bewertung 
im Bundesrat zustimmen. Ohne die Mitwirkung 
der Länder, die aufgrund ihrer Verwaltungshoheit 
bei der Grundsteuer den erheblichen Teil der Um-
setzung des Gesetzgebungsvorhabens  – nämlich 
die Neubewertung sämtlicher circa 36  Mio. wirt-
schaftlichen Einheiten – zu leisten haben, kann die 
Reform der Grundsteuer nicht erfolgen. In diesen 
Gesprächen wurde der Rahmen der Grundsteuer-
reform mit den Ländern besprochen und ein Kom-
promiss ausgelotet. Ergebnis der Gespräche waren 
konkrete Eckpunkte zur Reform der Grundsteuer. 
Auf der Grundlage dieser Eckpunkte und der an-
schließenden Ressortabstimmung hat das BMF 

drei Gesetzentwürfe erarbeitet. Mit einem Gesetz 
soll das Grundgesetz geändert werden, ein weiterer 
Entwurf regelt im Wesentlichen die zukünftige Be-
wertung der Grundstücke für Zwecke der Grund-
steuer und mit dem dritten Entwurf soll die Erhe-
bung einer Grundsteuer C eingeführt werden. Die 
drei Gesetzentwürfe wurden anschließend vom Ka-
binett beschlossen und in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht. Die Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD haben gleichlautende Gesetzentwürfe 
parallel hierzu in den Bundestag eingebracht.1

Ziel der Reform ist eine verfassungsfeste, adminis-
trierbare und gerechte Ausgestaltung der Grund-
steuer, damit diese als eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen der Gemeinden erhalten bleibt. Die 
Bewertung für Zwecke der Grundsteuer soll da-
bei rechtssicher und zukunftsfest geregelt werden. 
Eine Veränderung des Grundsteueraufkommens 
auf gesamtstaatlicher Ebene wird mit der Reform 
nicht verfolgt.

Die Grundsteuerreform besteht aus drei unterschiedlichen Gesetzentwürfen

Zur Umsetzung der Reform der Grundsteuer wurden drei Gesetzentwürfe in das Gesetzgebungsver-
fahren eingebracht.

 ● Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 72, 105 und 125b)2

 ● Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Re-
formgesetz)3

 ● Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baurei-
fen Grundstücken für die Bebauung4

1 Bundestagsdrucksache 19/11084, Bundestagsdrucksache 19/11085 
 und Bundestagsdrucksache 19/11086.

2 Siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190711

3 Siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190712

4 Siehe http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190713
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Grundgesetzänderung und 
Öffnungsklausel für die Länder

Das BMF und nahezu alle Länder haben sich bereits 
früh auf ein wertabhängiges Modell der Grund-
steuer verständigt. Da die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes für die Grundsteuer in der Wis-
senschaft jedoch nicht einheitlich beurteilt wird, 
soll sie unzweifelhaft durch eine ausdrückliche 
Verankerung im Grundgesetz abgesichert werden. 
Mit der Grundgesetzänderung erhält der Bund un-
eingeschränkt die konkurrierende Gesetzgebungs-
kompetenz zur Regelung der Grundsteuer, unab-
hängig davon, ob eine bundesgesetzliche Regelung 
gemessen an den Voraussetzungen des Art. 72 Abs. 2 
Grundgesetz erforderlich ist. Den Ländern wird zu-
gleich über eine Ergänzung des Grundgesetzes eine 
umfassende abweichende Regelungskompetenz 
eröffnet. Demnach wird das Grundsteuergesetz des 
Bundes auch zukünftig grundsätzlich für alle Bür-
gerinnen und Bürger in Deutschland gelten, es sei 
denn, ein Land macht von der Öffnungsklausel 
Gebrauch.

Die neuen Bewertungsregeln 
für Zwecke der Grundsteuer

Grundstruktur bleibt erhalten

Die Ermittlung der jeweiligen Grundsteuerhöhe 
bleibt in ihrer Grundstruktur erhalten. Die Grund-
steuer berechnet sich nach bisherigem wie zu-
künftigem Recht in drei Schritten. Zunächst wird 
der inländische Grundbesitz (land- und forstwirt-
schaftliches Vermögen und Grundvermögen) mit 
dem Grundsteuerwert bewertet. Die Grundsteuer-
werte werden anschließend mit einem einheitli-
chen Faktor, der sogenannten Steuermesszahl, und 
anschließend mit dem sogenannten Hebesatz mul-
tipliziert. Während die Steuermesszahl bundesge-
setzlich und bundeseinheitlich festgelegt ist, wird 

der Hebesatz  – und damit letztlich die absolute 
Grundsteuerhöhe  – von den Gemeinden selbst-
ständig bestimmt.

Aufkommensneutralität

Mit der Reform der Grundsteuer wird keine Ver-
änderung des Grundsteueraufkommens insgesamt 
angestrebt. Der Bundesgesetzgeber kann allerdings 
nur auf Ebene der Steuermesszahl dafür sorgen, 
dass das bundesweite Aufkommen aus der Grund-
steuer konstant bleibt. Da die Grundstückswerte 
in der Vergangenheit mehrheitlich gestiegen sind, 
wird die Aufkommensneutralität durch eine signi-
fikante Absenkung der Steuermesszahl auf circa ein 
Zehntel erreicht. Die konkrete Belastung durch die 
Grundsteuer wird letztendlich über die Hebesätze 
von den Gemeinden bestimmt. Die Gemeinden 
sind aufgefordert, ihre Hebesätze entsprechend der 
Veränderung des ihnen zuzurechnenden Grund-
steuermessbetragsvolumens anzupassen. Das neue 
Grundsteuergesetz soll den Gemeinden also wei-
terhin die nötigen Einnahmen aus der Grundsteuer 
sichern, die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Ge-
samtheit aber nicht mehr belasten.

Auch wenn die Reform insgesamt aufkommens-
neutral ausgestaltet werden soll, also die Gesamt-
heit der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler vor-
aussichtlich nicht mehr oder weniger Grundsteuer 
zahlen sollen, wird sich die Höhe des individu-
ell zu entrichtenden Steuerbetrags verändern. Ei-
nige werden mehr Grundsteuer bezahlen müssen, 
andere weniger. Das ist die zwingende Folge der 
Umsetzung der Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts, mit der die aktuellen Ungleichhei-
ten aufgrund der großen Bewertungsunterschiede 
durch das Abstellen auf veraltete Werte beseitigt 
werden. Änderungen der individuellen Steuerzah-
lungen würden sich auch bei jeder anderen Ausge-
staltung einer Grundsteuerreform ergeben, die die 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umsetzt.

11
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Wie sich die Grundsteuerzahlungen einzelner 
Steuerpflichtiger verändern werden, lässt sich nicht 
pauschal beantworten, insbesondere weil die ge-
genwärtigen Grundsteuerzahlungen sehr ungleich 
verteilt sind. In Abbildung 3 wird für verschiedene 

Grundstücke in Dresden beispielhaft dargestellt, 
wie sich die Grundsteuerzahlungen verändern 
könnten – mit und ohne die von den Gemeinden 
zugesagten Änderungen beim Hebesatz.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Struktur der Grundsteuerermittlung

Hebesatz der Gemeinde

= Höhe der Grundsteuer 

(Grundsteuermessbetrag)

Steuermesszahl 

(Grundsteuerwert)

Bewertung Grundbesitz

Abbildung 2

12
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Sozial gerecht

Die Reform der Grundsteuer soll außerdem sozial 
gerecht ausgestaltet sein. Die Grundsteuer orien-
tiert sich daher weiterhin am Wert einer Immo-
bilie. Es macht damit auch künftig einen Unter-
schied, ob ein Grundstück in einem begehrten 
Innenstadtviertel oder in einer weniger gefragten 
Randlage einer Metropole liegt, ob es sich in einer 
ländlichen Gemeinde oder in der Stadt befindet, 
ob ein Gewerbebetrieb in einer strukturschwachen 

Region darauf angesiedelt ist oder in einer Groß-
stadt. Darüber hinaus wird Grundvermögen des 
sozialen Wohnungsbaus, kommunaler sowie ge-
meinnütziger Wohnungsbaugesellschaften und 
Wohnungsgenossenschaften unter bestimmten 
Voraussetzungen durch einen Abschlag auf die 
Steuermesszahl bei der Grundsteuer begünstigt, da 
diese ihrer Struktur nach zugunsten bezahlbaren 
Wohnraums auf eine vorrangig gewinnorientierte 
Vermietung verzichten.

Status quo:
Grundsteuerschuld pro Jahr

Nach Reform
ohne Anpassung Hebesatz
(635 %)

Nach Reform
mit Anpassung Hebesatz
(490 %)

5.958 € 216 €

269 €
(+25 %)

4.452 €
(-25 %)

3.435 €
(-42 %)

207 €
(-4 %)

Dresden-Ost
Etagenwohnung

76 m² Wohnfläche

Dresden 
Großwohnimmobilie

Genossenschaft
2.800 m² Wohnfläche

Dresden-West
Einfamilienhaus

106 m² Wohnfläche

255 €

425 €
(+67 %)

328 €
(+29 %)

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Vergleich altes und neues Recht Abbildung 3

13
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Bewertung des Grundvermögens

Die Bewertung des Grundvermögens hängt 
von der jeweiligen Grundstücksart ab. Diffe-
renziert wird zwischen bebauten und unbebau-
ten Grundstücken sowie innerhalb der bebauten 
Grundstücke zwischen Wohngrundstücken und 
Nichtwohngrundstücken.

Wohngrundstücke und Nichtwohngrund-
stücke 
Zu den Wohngrundstücken gehören Ein- 
und Zweifamilienhäuser, Mehrfamilien-
häuser (sogenannte Mietwohngrundstü-
cke) sowie das Wohnungseigentum. Zu 
den Nichtwohngrundstücken gehören Ge-
schäftsgrundstücke, gemischt genutzte 
Grundstücke (dienen sowohl Wohnzwecken 
als auch anderen Zwecken), das Teileigen-
tum (entspricht dem Wohnungseigentum, 
dient allerdings anderen Nutzungszwecken) 
und sonstige bebaute Grundstücke (wie bei-
spielsweise Vereinsheime oder Bootshäuser).

Bewertung unbebauter 
Grundstücke

Der Wert für ein unbebautes Grundstück ergibt 
sich aus der jeweiligen Grundstücksfläche multi-
pliziert mit dem Bodenrichtwert. Die Bodenricht-
werte können bereits heute in 15  Ländern online 
über das sogenannte BORIS-Portal5 abgerufen 
werden. Unter Eingabe der jeweiligen Adresse des 
Grundstücks wird der zutreffende Bodenrichtwert 
angezeigt. Der sich unter Anwendung der Boden-
richtwerte auf das jeweilige Grundstück ergebende 
Grundsteuerwert spiegelt typisierend den lageab-
hängigen Wert für das Grundstück relations- und 
realitätsgerecht wider.

5 Z. B. für Nordrhein-Westfalen: https://www.boris.nrw.de/

Bodenrichtwerte 
geben den durchschnittlichen Lagewert für 
den Grund und Boden in Euro je Flächenein-
heit wieder. Die Bodenrichtwerte werden 
durch die unabhängigen Gutachterausschüs-
se aus den Kaufpreisen für vergleichbare 
Grundstücke abgeleitet.

Bewertung bebauter Grundstücke 
im Ertragswertverfahren

Die Bewertung von Wohngrundstücken erfolgt 
einheitlich im Ertragswertverfahren. Die Wohn-
grundstücke bilden mit rund 24 Mio. wirtschaftli-
chen Einheiten den weitaus größten Teil des neu zu 
bewertenden Grundbesitzes.

Im Ertragswertverfahren 
ermittelt sich der Wert eines Grundstücks 
anhand der mit diesem Grundstück zukünf-
tig und nachhaltig zu erzielenden Erträge. 
Um den zukünftigen Erträgen einen Wert in 
der Gegenwart zu geben, werden diese mit 
einem Zinssatz, dem sogenannten Liegen-
schaftszinssatz, abgezinst. Die Summe die-
ser abgezinsten Erträge ergibt dann den Er-
tragswert. Mathematisch zu demselben 
Ergebnis kommt man, wenn man den jähr-
lichen Ertrag aus dem Grundstück über die 
Restnutzungsdauer des Gebäudes mit ei-
nem Faktor kapitalisiert und nach Ablauf der 
Restnutzungsdauer des Gebäudes den ver-
bleibenden Wert des Grund und Bodens 
abzinst.

Um die Bewertung dieser enormen Anzahl an 
Grundstücken für alle Beteiligten administrier-
bar durchführen zu können, werden nicht die tat-
sächlich vereinbarten Erträge angesetzt, sondern 
durchschnittlich erzielte monatliche Nettokalt-
mieten je Quadratmeter Wohnfläche. Es handelt 
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sich daher um ein typisiertes Ertragswertverfah-
ren. Die konkrete Höhe der anzusetzenden Net-
tokaltmiete hängt von der Wohnungsgröße und 
dem Baujahr des Gebäudes sowie von dem jewei-
ligen Land ab, in dem das Grundstück liegt, und 
wird durch sogenannte Mietniveaustufen gemein-
debezogen verringert oder erhöht (je niedriger die 
Mietniveaustufe, desto geringer ist die anzuset-
zende Nettokaltmiete einer Gemeinde). Die Net-
tokaltmieten für das jeweilige Land werden vom 

BMF aus Daten des Statistischen Bundesamts über 
Durchschnittsmieten in allen 16 Ländern abgelei-
tet. Die Einordnung der Gemeinden in Mietniveau-
stufen wird vom BMF auf Basis der Wohngeldver-
ordnung vorgenommen. Der Wert des Grund und 
Bodens wird zunächst wie bei einem unbebauten 
Grundstück – also aus Bodenrichtwert und Grund-
stücksfläche – ermittelt. Anschließend wird dieser 
Wert über die Restnutzungsdauer des Gebäudes 
mit einem Faktor abgezinst.

443,87 €/Jahr 310,90 €/Jahr

310.100 € 217.200 €

0,34 ‰0,34 ‰

421 %1 421 %1

Einfamilienhaus
120 m²

Neustadt Randlage
Bodenrichtwert: 200 €

Einfamilienhaus 
120 m²

Neustadt Zentrum 
Bodenrichtwert: 400 €

Steuermesszahl

• drastisch reduziert
• zusätzlich reduziert für 

sozialen Wohnraum

Bewertung Grundvermögen

• Fläche
• statistische Nettokaltmiete
• Bodenrichtwert

Hebesatz Kommunen

• bestimmen Kommunen
• Ausgleich von

Mehr-/Mindereinnahmen

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Grundsteuer eines Einfamilienhauses nach neuem Recht

Erläuterungen: Bei den Berechnungen wird ein Einfamilienhaus in einer Gemeinde in Hessen unterstellt, Baujahr 1960, Wohnfläche 120 m², 
Grundstücksfläche 1.000 m², bisheriger Hebesatz der Gemeinde 480 %, Mietniveaustufe der Gemeinde 4.

1 Es wird unterstellt, dass die Gemeinde ihren Hebesatz von 480 % auf 421 % senkt, um ihre Einnahmen konstant zu halten.

Abbildung 4
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Bewertung bebauter Grundstücke 
im Sachwertverfahren

Die Bewertung der Nichtwohngrundstücke erfolgt 
einheitlich im Sachwertverfahren. Bei Nichtwohn-
grundstücken sind flächendeckende Daten zur Er-
mittlung von durchschnittlichen Nettokaltmieten 
nicht vorhanden, sodass die Anwendung des Er-
tragswertverfahrens nicht in Betracht kommt.

Im Sachwertverfahren 
werden Grundstücke nach den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten im Bewer-
tungszeitpunkt bewertet. Der Wert setzt 
sich aus den Anschaffungskosten des Grund 
und Boden und den Herstellungskosten des 
Gebäudes und gegebenenfalls abzüglich ei-
ner Alterswertminderung zusammen.

Bei dem Sachwertverfahren für die Grundsteuer 
handelt es sich ebenfalls um ein typisiertes Ver-
fahren. Das heißt, es werden nicht die individuel-
len Herstellungs- oder Anschaffungskosten für ein 
Grundstück angesetzt, sondern einerseits durch-
schnittliche Herstellungskosten für das Gebäude 
abhängig von der Gebäudeart abzüglich Alters-
wertminderung und andererseits durchschnittli-
che Anschaffungskosten für den Grund und Bo-
den durch Ansatz der Bodenrichtwerte wie bei 
unbebauten Grundstücken. Die Summe der Werte 
für das Gebäude und den Grund und Boden wird 
mit einer Wertzahl an die allgemeinen Wert-
verhältnisse am Grundstücksmarkt angepasst 

und ergibt den Grundsteuerwert im typisierten 
Sachwertverfahren.

Bewertung des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens

Die Bewertung des land- und forstwirtschaftlichen 
Vermögens erfolgt ebenfalls über ein typisiertes Er-
tragswertverfahren. Dabei wird den üblichen land- 
und forstwirtschaftlichen Nutzungsarten (land-
wirtschaftliche, forstwirtschaftliche, weinbauliche, 
gärtnerische Nutzung) verschiedene gesetzlich 
festgelegte Beträge je Flächeneinheit zugeordnet. 
Diese Beträge spiegeln für die jeweilige Nutzungs-
art den durchschnittlichen Ertrag je Flächenein-
heit wider. Multipliziert mit der jeweils individuell 
vorhandenen Nutzfläche ergibt dies den Rein ertrag 
der jeweiligen land- oder forstwirtschaftlichen 
Nutzung. Anschließend wird die Summe aller so 
ermittelten Reinerträge mit einem Faktor kapitali-
siert. Dies ergibt dann den Grundsteuerwert des je-
weiligen land- und forstwirtschaftlichen Betriebs.

Einfach für Bürgerinnen 
und Bürger, Wirtschaft und 
Verwaltung

Der jeweils typisierende Ansatz bei der Bewertung 
des Grundbesitzes führt zu einer erheblichen Ver-
einfachung des Bewertungsverfahrens und ermög-
licht eine automationsunterstützte Bewertung. In 
die Berechnung der Grundsteuer fließen künftig 
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nur noch wenige externe und vergleichsweise ein-
fach zu ermittelnde Daten ein. Bei der Ermittlung 
der Grundsteuer für Wohngrundstücke sind dies 
in der Regel: Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, 
Gebäudeart, Baujahr des Gebäudes und Wohnflä-
che. Heute sind für die Berechnung noch wesent-
lich mehr Angaben erforderlich.

Bei der Bewertung im Sachwertverfahren bei 
Nichtwohngrundstücken sinkt die Zahl der von 
den Steuerpflichtigen zu machenden Angaben von 
bisher mehr als 30 auf in der Regel maximal acht. 
Durch weitere Digitalisierungsmaßnahmen soll 
in Zukunft die Erhebung der Grundsteuer weitge-
hend automationsgestützt erfolgen.

Grundsteuer C

Insbesondere in Ballungsgebieten besteht ein er-
heblicher Wohnungsmangel. Die damit verbun-
dene Entwicklung der Werte der Grundstücke wird 
vermehrt dazu genutzt, baureife Grundstücke als 
Spekulationsobjekte zu halten. Grundstücke wer-
den teilweise nur erworben, um eine Wertsteige-
rung abzuwarten und sie anschließend gewinn-
bringend wieder zu veräußern. Diese Spekulation 
mit Bauland verhindert, dass dringend benötigter 
Wohnraum entsteht. Das Bundeskabinett hat da-
her beschlossen, rechtliche Grundlagen zu schaf-
fen, die es den Gemeinden ermöglichen, die Bau-
landmobilisierung durch steuerliche Maßnahmen 
zu verbessern. Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von bau-
reifen Grundstücken für die Bebauung sollen Ge-
meinden künftig für baureife, aber unbebaute 
Grundstücke einen höheren Hebesatz festlegen 

können. Diese sogenannte Grundsteuer C verteuert 
damit die Spekulation und setzt finanzielle Anreize, 
auf baureifen Grundstücken tatsächlich Wohn-
raum zu schaffen.

Grundsteuer C 
Für die einzelnen Vermögensarten haben 
sich die Begrifflichkeiten Grundsteuer A, 
Grundsteuer B und Grundsteuer C etabliert. 
Unter der Grundsteuer A wird die Grund-
steuer für das land- und forstwirtschaftliche 
Vermögen verstanden. Die Grundsteuer B 
bezeichnet die Grundsteuer für das sonstige 
Grundvermögen, also die unbebauten und 
bebauten Grundstücke. Die Grundsteuer C 
bezeichnet wiederum die erhöhte Grund-
steuer für unbebaute baureife Grundstücke.

Fazit

Mit seinem Urteil vom 10. April 2018 hat das Bun-
desverfassungsgericht den Gesetzgeber und die 
umsetzenden Länder und Gemeinden vor eine 
Herkulesaufgabe gestellt. Die Bundesregierung 
hat diese Aufgabe angenommen und einen wich-
tigen Meilenstein zur Umsetzung der Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts durch die Einbringung 
der Gesetzentwürfe in das Gesetzgebungsverfah-
ren erreicht. Damit bleibt die Einhaltung der dem 
Gesetzgeber gesetzten Frist durch das Bundesver-
fassungsgericht möglich, bis zum Jahresende eine 
Neuregelung zu treffen und damit den Weg für eine 
verfassungsfeste, einfache und sozial gerechte Aus-
gestaltung der Grundsteuer zu ebnen.
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Finanzpolitische Ergebnisse der G20-Treffen 
im Juni 2019

 ● Am 28./29. Juni 2019 fand der diesjährige G20-Gipfel im japanischen Osaka statt. Die finanzpo-
litischen Themen wurden beim Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister und der 
Notenbankgouverneurin und Notenbankgouverneure am 8./9. Juni 2019 im japanischen Fukuoka 
vorbereitet. Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat an beiden Treffen teilgenommen.

 ● Aus finanzpolitischer Sicht konnte ein großer Erfolg erzielt werden. Die Staats- und Regierungs-
chefinnen und -chefs bestätigten in Osaka die wichtige Entscheidung von Fukuoka zu den Her-
ausforderungen für das internationale Steuersystem durch die Digitalisierung. Die G20 hat sich 
für den deutsch-französischen Vorschlag zur Einführung einer globalen Mindestbesteuerung für 
Unternehmen ausgesprochen. Zusammen mit den Vorschlägen zur Neuverteilung von Besteue-
rungsrechten soll 2020 eine langfristige weltweite Lösung erreicht werden.

 ● Die beiden Treffen haben gezeigt, dass die G20 auch in Zeiten, die für die internationale Koordi-
nierung ausgesprochen schwierig sind, zu gemeinsamen Ergebnissen finden kann.

Einleitung

Am 28./29. Juni 2019 kamen die Staats- und Regie-
rungschefinnen und -chefs der G20 im japanischen 
Osaka zu ihrem diesjährigen Gipfeltreffen zusam-
men. Zum Abschluss verabschiedeten sie ein ge-
meinsames Kommuniqué mit dem Titel „Leaders’ 
Declaration“1. Das Gipfeltreffen stellte den Hö-
hepunkt der diesjährigen japanischen G20-Prä-
sidentschaft dar. Vorbereitet wurde das Treffen 
u.  a. durch die Konferenz der Finanzministerin-
nen und Finanzminister und der Notenbankgou-
verneurin und Notenbankgouverneure der G20 
am 8./9. Juni 2019 im japanischen Fukuoka, deren 

1 Leaders‘ Declaration: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190731

Ergebnisse ebenfalls in einem Kommuniqué2 fest-
gehalten wurden. Deutschland wurde beim Treffen 
in Fukuoka von Bundesfinanzminister Olaf Scholz 
und dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, 
Dr.  Jens Weidmann, vertreten. Der Bundesfinanz-
minister begleitete die Bundeskanzlerin Dr. Angela 
Merkel auch beim Gipfel in Osaka. Dieser Artikel 
beschränkt sich auf die Themen des G20-Gipfels, 
die von den Finanzministerinnen und Finanzmi-
nistern und der Notenbankpräsidentin und den 
Notenbankpräsidenten vorbereitet worden waren.

2 Kommuniqué:  
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/201907321 
Unter 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/201907322 
sind auch die weiteren auf dem Treffen von Fukuoka 
verabschiedeten Dokumente abrufbar. Dort finden sich auch 
die Berichte, die für die Sitzung vorgelegt wurden.
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Weltwirtschaftliche Lage und 
Risiken

Zur Weltwirtschaft berichtete Christine Lagarde, 
die Geschäftsführende Direktorin des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF), in Fukuoka und 
Osaka, dass sich das Wachstum des Bruttoinlands-
produkts (BIP) stabilisiere und ein kräftigeres 
Wachstum im 2.  Halbjahr  2019 erwartet werde. 
Das Risiko, dass das Wachstum schwächer ausfalle 
als prognostiziert, sei aber erheblich. Simulationen 
zeigten, dass die jüngst eingeführten und in Aus-
sicht gestellten Zölle die weltweite Wirtschaftsleis-
tung um  0,5 % im Jahr  2020 reduzieren könnten. 
Wie schon in Fukuoka äußerten die meisten Red-
nerinnen und Redner auch beim Gipfel große Sor-
gen über die Handelsspannungen, die das Wachs-
tum bereits beeinträchtigten. Insbesondere die 
Delegierten der Schwellenländer beklagten die Be-
lastungen, die dadurch für sie entstünden, ohne 
dass sie in die bilateralen Verhandlungen größerer 
Länder einbezogen seien. Das Gipfel-Kommuniqué 
nennt die verschärften Handelsspannungen (neben 
politischen Spannungen) prominent im Zusam-
menhang mit dem schwachen Wirtschaftswachs-
tum und den Risiken für die weitere Wirtschafts-
entwicklung. Alle G20-Mitglieder verpflichten sich 
im Kommuniqué dazu, gegen diese Risiken vorzu-
gehen. Die Ergebnisse des G20-Gipfels in Osaka zur 
Handelspolitik im engeren Sinne wurden durch 
das Treffen der Digital- und Handelsministerinnen 
und -minister der G20 am 8./9. Juni 2019 im japa-
nischen Tsukuba vorbereitet, an dem Bundeswirt-
schaftsminister Peter Altmaier für Deutschland 
teilgenommen hatte.

Globale Ungleichgewichte

Japan hat „Globale Ungleichgewichte“ als ein 
Schwerpunktthema seiner Präsidentschaft für die 
Beratungen der Finanzministerinnen und Finanz-
minister und der Notenbankgouverneurin und No-
tenbankgouverneure ausgewählt. Im Mittelpunkt 
der Diskussion stehen dabei die Leistungsbilanz-
überschüsse und -defizite der G20-Mitglieder. Der 
IWF hat dazu festgestellt, dass die absolute Summe 

der weltweiten Leistungsbilanzüberschüsse und 
-defizite im Verhältnis zum Welt-BIP um über 40 % 
gegenüber der Zeit vor der Finanzkrise gesunken 
ist und auf dem niedrigstem Stand seit 2003 liegt. 
Allerdings ist sie höher als in den 1990er Jahren. Die 
deutschen Delegierten wiesen in den Diskussionen 
u. a. darauf hin, dass der deutsche Leistungsbilanz-
überschuss im Verhältnis zum BIP deutlich rück-
läufig ist und auch durch die demografische Ent-
wicklung bedingt ist. Sie erklärten, dass die hohen 
Wachstumsraten der öffentlichen Investitionen 
und die deutlich steigenden Löhne in Deutschland, 
unterstützt durch die Einführung und Erhöhung 
des Mindestlohns, dem Leistungsbilanzüberschuss 
entgegenwirken. Deutschland und viele andere 
G20-Mitglieder schlossen sich der Position des IWF 
an, dass Zölle ungeeignet seien, Leistungsbilanzsal-
den abzubauen.

Aus Sicht der Bundesregierung sind die Risiken für 
die Weltwirtschaft durch globale Ungleichgewichte 
derzeit nicht gravierend. Dies liegt auch daran, dass 
sich Überschüsse und Defizite der Leistungsbilan-
zen stärker auf Industrieländer konzentrieren. In 
der Vergangenheit entstanden Stabilitätsrisiken 
vor allem durch Probleme von Schwellenländern, 
ihre hohen Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. 
Das Gipfel-Kommuniqué hält fest, dass sorgsam 
austarierte und den jeweiligen Ländern angepasste 
makroökonomische Politik und Strukturreformen 
notwendig sind, um übermäßige Ungleichgewichte 
abzubauen. Der IWF wird seine Analysen zu den 
globalen Ungleichgewichten fortsetzen.

Internationale Steuerpolitik

Herausforderungen durch 
die Digitalisierung/effektive 
Mindestbesteuerung

Aus Sicht der Bundesregierung waren im Bereich 
der Finanzpolitik die steuerpolitischen Ergebnisse 
des G20-Gipfels besonders wichtig. Die Staats- und 
Regierungschefinnen und -chefs bestätigten in 
Osaka den Erfolg des Treffens in Fukuoka. Auf dem 
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Weg zu einer globalen effektiven Mindestbesteue-
rung hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz dort 
einen weiteren Meilenstein erreicht. Die G20 hat 
sich für den bei der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
eingebrachten deutsch-französischen Vorschlag 
zur Einführung einer globalen Mindestbesteue-
rung für Unternehmen ausgesprochen. Zusammen 
mit den Vorschlägen zur Neuverteilung von Be-
steuerungsrechten soll 2020 eine langfristige welt-
weite Lösung erreicht werden. Dazu hat die G20 
ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm beschlossen und 
den Fahrplan des „Inclusive Frameworks on BEPS 
(Base Erosion and Profit Shifting)“ der OECD zur 
Besteuerung der digitalen Wirtschaft gebilligt.3 Im 
Jahr  2020 sollen die entsprechenden Maßnahmen 
für eine faire Besteuerung internationaler Unter-
nehmen beschlossen werden. Die nun folgenden 
technischen Arbeiten des „Inclusive Framework“ 
werden sowohl die sogenannte Säule  1 zur Neu-
verteilung von Besteuerungsrechten als auch den 
deutsch-französischen Vorschlag einer effektiven 
Mindestbesteuerung (Säule  2) beinhalten. In der 
Aussprache in Fukuoka unterstützten viele Rede-
beiträge den deutsch-französischen Vorschlag für 
eine globale Mindestbesteuerung, für den Bun-
desfinanzminister Olaf Scholz in der Sitzung er-
neut geworben hatte. Viele betonten die Notwen-
digkeit, rasch zu Ergebnissen zu kommen, um eine 
Fragmentierung der Steuerregeln in der  G20 zu 
verhindern.

Weitere Steuerthemen

Der Generalsekretär der OECD, Angel Gurría, prä-
sentierte bei den beiden G20-Treffen eine ein-
drucksvolle Erfolgsbilanz der internationalen steu-
erpolitischen Zusammenarbeit der vergangenen 
Jahre. Unter anderem hätten seit 2018 über 90 Län-
der und Jurisdiktionen Informationen über 47 Mio. 
Auslandskonten mit einem Gesamtvolumen von 
etwa 4,9  Bio. € ausgetauscht. Die Verpflichtung 
zum automatischen Informationsaustausch über 

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190733

Finanzkonten habe seit Mitte 2018 zu einem Rück-
gang der Depots von Unternehmen und Privatan-
legern in 40  internationalen Finanzzentren nach 
vorläufigen Zahlen um 20 % bis 25 % geführt; insge-
samt seien diese Depots in dieser Zeit um 34 % ge-
sunken. Auch bei der Umsetzung der im Jahre 2015 
beschlossenen Mindeststandards gegen den schäd-
lichen Steuerwettbewerb der Staaten und aggres-
sive Steuerplanungen im Rahmen des sogenannten 
BEPS-Projekts gebe es große Fortschritte. Das Gip-
fel-Kommuniqué unterstreicht die Bedeutung ei-
ner weltweiten Umsetzung des BEPS-Projekts und 
begrüßt die Fortschritte bei der Steuertransparenz, 
einschließlich des automatischen Informations-
austauschs. Die Staats- und Regierungschefinnen 
und -chefs forderten die OECD dazu auf, eine neue 
Liste derjenigen Jurisdiktionen vorzulegen, die die 
international vereinbarten Transparenzstandards 
nicht hinreichend umgesetzt haben. Diese Liste 
wird die verschärften Kriterien anwenden, die der 
G20-Gipfel am 1.  Dezember  2018 im argentini-
schen Buenos Aires beschlossen hatte.

Politikimplikationen der 
Bevölkerungsalterung

Japan ist weltweit das Land mit der im Durch-
schnitt ältesten Bevölkerung. Entsprechend groß 
ist der Erfahrungsschatz, den Japan hinsichtlich 
der Anpassung vieler Politikbereiche an die Be-
völkerungsalterung angesammelt hat. Da auch für 
die G20 insgesamt eine deutliche Bevölkerungsal-
terung in den kommenden Jahrzehnten erwartet 
wird, hat Japan dieses Thema ebenfalls zu einem 
Schwerpunkt seiner Präsidentschaft gemacht. Die 
Finanzministerinnen und Finanzminister und die 
Notenbankgouverneurin und Notenbankgouver-
neure haben sich in Fukuoka ausführlich über ihre 
Erfahrungen mit nationalen Reformmaßnahmen 
ausgetauscht, mit denen die Vorteile der längeren 
Lebenserwartung genutzt werden können und den 
damit verbundenen Herausforderungen begeg-
net werden kann. Wie angesichts der großen län-
derspezifischen Unterschiede in der G20 zu erwar-
ten war, z.  B. hinsichtlich der Altersstruktur und 
der Renten- und Sozialsysteme, bleiben die in den 
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beiden Kommuniqués genannten wirtschaftspoli-
tischen Empfehlungen recht allgemein. Im Kom-
muniqué von Fukuoka wird hervorgehoben, dass 
es notwendig ist, Produktivität, Erwerbsbeteili-
gung sowie Effizienz und Effektivität der öffentli-
chen Ausgaben zu erhöhen sowie für ein fiskalisch 
tragfähiges und gerechtes soziales Sicherheitsnetz 
zu sorgen.

Infrastrukturinvestitionen

Unter argentinischer Präsidentschaft verein-
barte die G20 im vergangenen Jahr ein umfassen-
des Arbeitsprogramm mit dem Ziel, Infrastruktur-
finanzierungen zu einer eigenen Anlageklasse zu 
entwickeln. Damit soll erreicht werden, dass Infra-
strukturinvestitionen für den Privatsektor attrakti-
ver werden und weltweit mehr Mittel für den Aus-
bau von Infrastruktur zur Verfügung stehen. Unter 
japanischer Präsidentschaft wurde bisher insbe-
sondere der Teil des Arbeitsplans verfolgt, der eine 
hohe Qualität von Infrastruktur und eine gute Lei-
tung und Kontrolle („good governance“) von Infra-
strukturprojekten befördern soll. Zu diesem Zweck 
wurden in Fukuoka die „G20 Principles for Qual-
ity Infrastructure Investment“4, die als gemeinsame 
„strategische Ausrichtung und hoher Anspruch für 
Qualitätsinfrastruktur“ dienen sollen, verabschie-
det. Die Prinzipien ergänzen die bereits  2016 un-
ter chinesischer G20-Präsidentschaft entwickelten 
Prinzipien für Qualitätsinfrastruktur um weitere 
Elemente wie z. B. ökonomische Effizienz, Berück-
sichtigung von Umwelt- und sozialen Gesichts-
punkten, Schuldentragfähigkeit (auch auf gesamt-
wirtschaftlicher Ebene) und „Governance“ (z.  B. 
Anstrengungen gegen Korruption und für Trans-
parenz). Die Staats- und Regierungschefinnen und 
-chefs bestätigten dieses Ergebnis in Osaka und for-
derten dazu auf, an dem umfassenden Arbeitspro-
gramm der  G20 zu Infrastrukturfinanzierungen 
weiterzuarbeiten.

4 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190734

Internationale Finanz-
marktpolitik

G20-Finanzmarktagenda, Markt-
fragmentierung und Finanz-
innovationen

Zu den großen Erfolgen der  G20 zählt die Verab-
schiedung der umfassenden Regulierungsagenda 
für die internationalen Finanzmärkte im Zuge der 
globalen Finanzkrise. Bei jedem Treffen erhalten 
die Finanzministerinnen und Finanzminister und 
die Notenbankgouverneurin und Notenbankgou-
verneure, aber auch die Staats- und Regierungs-
chefinnen und -chefs, umfassende Berichte des Fi-
nanzstabilitätsrats (Financial Stability Board – FSB) 
und anderer internationaler Standardsetzer über 
die Umsetzung der Reformen. Der Vorsitzende des 
FSB, Randal K. Quarles, zeigte sich beim Gipfel zu-
frieden mit den umgesetzten Reformen. Der von 
der  G20 geforderte neue regulatorische Rahmen 
für die Finanzmärkte sei nun im Wesentlichen vor-
handen.5 Dieser müsse nun jedoch auch wie beab-
sichtigt effektiv wirken können. Allenfalls in Ein-
zelfällen seien kleinere Korrekturen angezeigt. 
Große Banken verfügten heute über mehr Eigenka-
pital und Liquidität, die Märkte für Derivate seien 
transparenter und Verbriefungen weniger kom-
plex. Insgesamt sei bemerkenswerter Fortschritt 
dabei erzielt worden, das globale Finanzsystem 
widerstandsfähiger zu machen. Dies sei aber eine 
Daueraufgabe und Wachsamkeit gegenüber entste-
henden Risiken bleibe notwendig. Auch die Staats- 
und Regierungschefinnen und -chefs bekräftigen 
in ihrem Kommuniqué, wachsam zu bleiben und – 
soweit erforderlich – Verwundbarkeiten und neue 
Risiken für die Finanzstabilität anzugehen, ein-
schließlich mithilfe makroprudenzieller Instru-
mente. Dies beziehe auch Aktivitäten des Schat-
tenbanksystems ein („non-bank financing“). Das 

5 Vergleiche auch den Brief des FSB-Vorsitzenden an die Staats- 
und Regierungschefinnen und -chefs unter  
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190735
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Kommuniqué würdigt auch die Anstrengungen des 
Privatsektors, die Transparenz im Bereich der „grü-
nen Finanzen“ („sustainable finance“) zu erhöhen. 
Dies bezieht sich vor allem auf den Bericht6 einer 
von Abgesandten der Privatwirtschaft geleiteten 
FSB-Taskforce, der über deutliche Fortschritte bei 
der Offenlegung von solchen finanziellen Risiken 
von Unternehmen und Banken informiert, die sich 
aus dem Klimawandel ergeben.

Das FSB und andere internationale Standardset-
zer haben bei den Treffen von Fukuoka und Osaka 
auch umfassend über ihre Arbeiten zum japani-
schen Schwerpunktthema „Finanzinnovationen“ 
informiert. Das Kommuniqué begrüßt die laufen-
den Arbeiten zu Crypto Assets in den Bereichen 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Verbrau-
cher- und Anlegerschutz sowie Marktintegrität. 
Die Standardsetzer werden aufgefordert, die Über-
wachung fortzusetzen und gegebenenfalls weitere 
Schritte einzuleiten. Auch die noch jungen Arbei-
ten des FSB zu den Auswirkungen von dezentra-
len Finanztechnologien (z.  B. Blockchain) auf die 
Finanzstabilität werden begrüßt. Die G20 bekennt 
sich zudem dazu, die Arbeiten zur Stärkung der Wi-
derstandsfähigkeit gegen Cyber-Vorfälle zu inten-
sivieren. Japan hat auch das Thema „Fragmentie-
rung der Finanzmärkte“ zu einem Schwerpunkt 
seiner Präsidentschaft gemacht. Die Berichte, die 
das FSB und die Internationale Organisation der 
Wertpapieraufseher hierzu vorgelegt haben, wer-
den im Oktober 2019 aktualisiert. Die G20 erklärte 
zudem, dass sie weiterhin an dem Problem des 
Rückgangs von Korrespondenzbankbeziehungen 
und dessen negativen Folgen für die sogenannten 
Gast ar beiter überweisungen („remittances“) arbei-
ten wird.

6 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190736

Kampf gegen Geldwäsche, 
Terrorismus- und 
Proliferationsfinanzierung

Das Gipfel-Kommuniqué begrüßt die Resolu-
tion  2462 des Sicherheitsrats der Vereinten Nati-
onen, die die zentrale Rolle der Financial Action 
Task Force (FATF) für die Festlegung weltweiter 
Standards zur Verhinderung und Bekämpfung von 
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finan-
zierung der Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen hervorhebt. Die Staats- und Regierungsche-
finnen und -chefs bekräftigen ihr Engagement zur 
Bekämpfung dieser Bedrohungen. Die FATF-Stan-
dards müssten vollständig, effektiv und rasch um-
gesetzt werden.

Schuldentragfähigkeit und 
Schuldentransparenz in 
Entwicklungsländern

Im vergangenen Jahr hatte u. a. der IWF eindring-
lich seine Sorge über die steigende Staatsverschul-
dung in vielen Entwicklungsländern zum Ausdruck 
gebracht. Schon 2017 begrüßten die Staats- und Re-
gierungschefinnen und -chefs der  G20 die unter 
deutscher Präsidentschaft ausgearbeiteten „Ope-
rational Guidelines for Sustainable Financing“, die 
Kreditnehmer und Kreditgeber zu verantwortungs-
voller Kreditaufnahme beziehungsweise Kredit-
vergabe verpflichten. Hierfür ist auch eine ausrei-
chende Transparenz erforderlich. IWF, Weltbank, 
Pariser Club und die G20 arbeiten bereits intensiv 
daran, die Transparenz und die Tragfähigkeit der 
Schulden zu verbessern. Eine neue Schuldenkrise 
muss verhindert werden. Das Gipfel-Kommuni-
qué würdigt, dass die meisten G20-Mitglieder um-
fassend darüber berichtet haben, wie sie die „Ope-
rational Guidelines“ bisher umgesetzt haben. Das 
Kommuniqué unterstützt auch die „Freiwilligen 
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Prinzipien für Schuldentransparenz“ des internati-
onalen Bankenverbandes (Institute of International 
Finance, IIF). Es fordert zudem weitere Arbeiten zu 
„collateralized financing practices“ (z. B. Schuldver-
schreibungen, die mit künftigen Einkommensströ-
men aus Rohstoffverkäufen besichert sind), die oft 
wenig transparent sind und Umschuldungen er-
schweren können. Die Bundesregierung sieht wie 
die G20 insgesamt die Notwendigkeit, dass auf Sei-
ten der Gläubiger und Schuldner, sowohl auf Seiten 
der Staaten als auch des Privatsektors, Transparenz 
und Tragfähigkeit weiter verbessert werden.

Compact with Africa

Der „Compact with Africa“ (CwA)7 wurde unter 
deutscher G20-Präsidentschaft im Jahr 2017 ins Le-
ben gerufen, um die makroökonomischen, unter-
nehmenspolitischen und finanzmarktbezogenen 
Rahmenbedingungen in reformorientierten afri-
kanischen Ländern zu verbessern und dadurch zu 
mehr privaten Investitionen beizutragen. Zwölf af-
rikanische Länder haben sich der Initiative bereits 
angeschlossen. Der CwA ist über die – gemeinsam 
von Südafrika und Deutschland geleitete Arbeits-
gruppe „Africa Advisory Group“ – institutionell im 
G20-Finanzbereich verankert. Deutschland führt 
sein starkes Engagement für die Initiative fort und 
stellt u.  a. über einen Entwicklungsinvestitions-
fonds bis zu 1  Mrd. € bereit, um private Investiti-
onen nach und in Afrika zu mobilisieren. Das Gip-
fel-Kommuniqué fordert ein verstärktes bilaterales 
Engagement der G20-Mitglieder für den CwA. Au-
ßerdem spricht sich die G20 für eine stärkere Rolle 
der beteiligten internationalen Organisationen 
(Weltbankgruppe, Afrikanische Entwicklungsbank 
und IWF) bei der Umsetzung des CwA aus. Die Bun-
desregierung wird sich für die Umsetzung dieser 
Forderungen einsetzen, um den CwA als multilate-
rale Initiative zur Mobilisierung privater Investitio-
nen zu stärken.

7 Umfassende Informationen zum CwA finden sich unter  
www.compactwithafrica.org

Universelle 
Gesundheitsversorgung

Am Rande des Gipfels in Osaka fand auch ein ge-
meinsames Treffen der Finanz- und Gesundheits-
ministerinnen und -minister der  G20 statt. Diese 
begrüßten die bereits in Fukuoka verabschiedete 
Erklärung zur allgemeinen Gesundheitsversorgung 
(„G20 Shared Understanding on the Importance of 
UHC Financing in Developing Countries“8). Darin 
wird betont, wie wichtig eine universelle Gesund-
heitsversorgung in Entwicklungsländern ist und 
dass eine stabile Finanzierung hierfür entschei-
dend ist. Bundesfinanzminister Olaf Scholz be-
tonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
einer effektiven Mobilisierung öffentlicher Ein-
nahmen in den einzelnen Staaten. Die Parlamenta-
rische Staatssekretärin im Bundesministerium für 
Gesundheit, Sabine Weiß, stellte heraus, dass wi-
derstandsfähige Gesundheitssysteme die Voraus-
setzung für die Bewältigung von Gesundheitskri-
sen wie z. B. bei Ebola sind.

Ausblick

Die japanische G20-Präsidentschaft geht auch 
nach dem Gipfel weiter. Voraussichtlich wird Ja-
pan zu einem weiteren Treffen der Finanzminis-
terinnen und -minister und der Notenbankgou-
verneurin und -gouverneure im Oktober  2019 
am Rande der Jahrestagung von IWF und Welt-
bank in Washington,  D.C. einladen. Am 1.  De-
zember  2019 übernimmt dann Saudi-Arabien die 
G20-Präsidentschaft für ein Jahr. Der G20-Gip-
fel unter saudi-arabischer Präsidentschaft wird 
am 21./22.  November  2020 in Riad stattfinden. In 
Osaka legten die Staats- und Regierungschefinnen 
und -chefs fest, dass anschließend zunächst Italien 
und dann Indien die G20-Präsidentschaft für je-
weils ein Jahr übernehmen.

8 www.g20fukuoka2019.mof.go.jp/ja/outline/pdf/20190610_22.
pdf
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Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums

 ● Am 4. Juni 2019 fand im BMF in Berlin die Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums statt.

 ● Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung diskutierten über finanzpo-
litische und finanzverfassungsrechtliche Fragestellungen.

 ● Zum Auftakt der Veranstaltung wurden die Herausforderungen für die öffentlichen Haushal-
te von Bund und Ländern nach neun Jahren gesamtwirtschaftlichem Aufschwung analysiert. 
Anschließend standen die Chancen und Grenzen des Finanzföderalismus im Mittelpunkt der 
Diskussion.

 ● Das Föderale Forum soll zukünftig eine Diskussionsplattform für Expertinnen und Experten aus 
Wissenschaft, Politik und Verwaltung bieten, um über aktuelle föderale Themen zu debattieren.

Einleitung

Die Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums 
des BMF am 4.  Juni  2019 fand im Matthias-Erz-
berger-Saal des Ministeriums statt. Die Veranstal-
tung widmete sich finanzpolitischen wie auch fi-
nanzverfassungsrechtlichen Fragestellungen. Zum 
Auftakt wurde über die Herausforderungen für 
die öffentlichen Haushalte nach neun Jahren ge-
samtwirtschaftlichen Aufschwungs diskutiert; an-
schließend standen die Chancen und Grenzen des 
Finanzföderalismus im Mittelpunkt. Das Föderale 
Forum soll zukünftig regelmäßig auf Bundesebene 
eine Plattform bieten, auf der sich Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung 
zu aktuellen wie auch grundsätzlichen finanzföde-
ralen Themen austauschen können.

Ablauf der Veranstaltung

Das Föderale Forum wurde von Staatssekretär 
Dr.  Rolf Bösinger eröffnet. In seiner Begrüßungs-
rede betonte er die Bedeutung des Föderalismus in 
Deutschland. Er sei ein wichtiger Baustein der de-
mokratischen Grundordnung in unserem Land  – 
denn er schlage eine Brücke von den regionalen 

Besonderheiten und Lebensumständen vor Ort zur 
politischen Verantwortung für den Gesamtstaat. 
Bürger und Politik kämen sich dadurch näher, was 
insbesondere in einer komplexen und schnelllebi-
gen Welt ein entscheidender Erfolgsfaktor sei.

Dr. Bösinger unterstrich aber auch, dass es in einer 
sich wandelnden Welt notwendig sei, die föderal-
staatlichen Strukturen stets kritisch zu prüfen und 
Konflikte zwischen den föderalen Ebenen zu meis-
tern. Denn Konflikte ergeben sich  – insbesondere 
bei anstehenden Reformen  – immer wieder auf-
grund der engen Zusammenarbeit der föderalen 
Ebenen in der Gesetzgebung. Die kooperative Zu-
sammenarbeit der Ebenen auf der einen Seite und 
die klare Trennung demokratischer Verantwort-
lichkeiten auf der anderen Seite stünden in einem 
Zielkonflikt, den es im politischen Tagesgeschehen 
immer wieder neu auszutarieren gelte.

Besagte Konflikte führten zu entsprechenden Re-
formdebatten. Um notwendige Reformen erken-
nen und Reformprozesse begleiten zu können, 
werde sich das BMF mit dem Föderalen Forum zu-
künftig aktiv und regelmäßig an den Diskussionen 
rund um den Finanzföderalismus beteiligen.
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Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums

Herausforderungen der öffent-
lichen Haushalte von Bund und 
Ländern nach neun Jahren gesamt-
wirtschaftlichen Auf schwungs

Zum Auftakt der Veranstaltung wurde die Haus-
haltspolitik von Bund und Ländern analy-
siert. Der Präsident des ifo  Instituts München, 
Prof.  Dr.  Dr.  h.  c. Clemens Fuest, startete mit ei-
nem Vortrag zur Finanzpolitik des Bundes und der 
Länder nach neun Jahren Konjunkturaufschwung. 
Im Anschluss referierte Kay Scheller, Präsident des 
Bundesrechnungshofs, inwieweit die nationale 
Schuldenbremse und die europäischen Stabilitäts-
regeln ab 2020 einen Belastungstest für die öffent-
lichen Haushalte darstellen.

In den Vorträgen wurde zunächst die These er-
läutert, dass seit 2010 aufgrund der sehr positiven 
Entwicklung der Steuereinnahmen und der nied-
rigen Refinanzierungskosten eine Konsolidierung 
der Haushalte ohne große Konsolidierungsan-
strengungen erfolgt sei. Die Neuverschuldung sei 
seit 2010 kontinuierlich gesunken, sodass sich auch 
die Staatsschuldenquote verringert habe. Diese war 
in den Jahren zuvor kontinuierlich gestiegen. Auch 
die Länder hätten ihre Schuldenquote senken kön-
nen, ohne allzu strikte Konsolidierungsmaßnah-
men ergreifen zu müssen. Hier seien insbesondere 
die hochverschuldeten Länder begünstigt worden. 
Dennoch seien für die Zukunft weitere Konsoli-
dierungsanstrengungen notwendig, da die öffent-
lichen Haushalte in den nächsten Jahren einige He-
rausforderungen zu meistern hätten. Insbesondere 
der demografische Wandel werde zu großen Belas-
tungen in der zweiten Hälfte der 2020er Jahre füh-
ren. Aber auch die notwendige Erhöhung von In-
vestitionen zur Erhaltung und Modernisierung 
des Verkehrs, für die Digitalisierung und die Um-
welt sowie die finanziellen Anstrengungen für die 
Flüchtlingsintegration, die Erfüllung internatio-
naler Finanzierungszusagen und die europäischen 
Verpflichtungen stellten Herausforderungen für 
die Finanzpolitik dar. Diese sei bisher jedoch durch 

eine Ausweitung von Leistungen in die andere 
Richtung unterwegs. Hier seien zukünftig von Sei-
ten der Finanzpolitik noch große Anstrengungen 
notwendig. Die nationale Schuldenbremse und die 
europäischen Stabilitätsregeln dürften dazu beitra-
gen, eine nachhaltige Finanzpolitik zu fördern.

An die beiden Vorträge schloss sich eine Podiums-
diskussion an. Über die Frage „Sind die öffentlichen 
Haushalte gerüstet für zukünftige Herausforderun-
gen?“ diskutierten die beiden Vortragenden sowie 
der Berliner Finanzsenator Dr.  Matthias Kollatz, 
der nordrhein-westfälische Finanzminister Lutz 
Lienenkämper, der Vorsitzende des Beirats des Sta-
bilitätsrats, Prof.  Dr.  Thiess Büttner und Staatsse-
kretär Werner Gatzer. Moderiert wurde die Diskus-
sion von Dr.  Ursula Weidenfeld. Zunächst wurde 
die Eingangsthese aufgegriffen und erörtert, inwie-
fern die positive wirtschaftliche Entwicklung sowie 
das günstige Zinsniveau die Konsolidierung der öf-
fentlichen Haushalte beziehungsweise die Einhal-
tung der Schuldenregeln begünstigt haben. Weit-
gehender Konsens bestand, dass bei der Politik 
aufgrund der Einführung der Schuldenbremse ein 
Umdenken eingesetzt habe. Die Erkenntnis reife 
bei vielen Beteiligten, dass nicht mehr alles über 
neue Schulden zu lösen sei, da die Budgetrestrik-
tion die Politik zwinge, Prioritäten zu setzen. Dies 
habe zur Senkung der öffentlichen Schulden in 
den vergangenen Jahren beigetragen. Es wurde die 
Meinung vertreten, dass die öffentlichen Haushalte 
noch nicht ausreichend gerüstet seien für die zu-
künftigen Herausforderungen. Auf die Finanzpo-
litik kämen vielfältige Herausforderungen zu, wie 
der demografische Wandel oder die Durchführung 
von Investitionen zur Modernisierung und Erhal-
tung der Infrastruktur. Auch könne nicht davon 
ausgegangen werden, dass die konjunkturelle Ent-
wicklung weiterhin so positiv verlaufe. Zukünftig 
sei die Politik daher noch stärker gefordert, Ausga-
ben zu priorisieren beziehungsweise diese regelmä-
ßig auf den Prüfstand zu stellen.
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Chancen und Grenzen des 
Föderalismus

Im zweiten Teil der Tagung standen finanzverfas-
sungsrechtliche Fragen im Mittelpunkt der Veran-
staltung. Prof. Dr. Stefan Korioth stellte zunächst ei-
nen Referenzrahmen für die Diskussion her, indem 
er zu Konzepten und Interessen im deutschen Fi-
nanzföderalismus seit  1949 vortrug. Im Anschluss 
widmete sich Dr.  Jörg Dräger, Mitglied des Vor-
stands der Bertelsmann Stiftung, speziell den aktu-
ellen Problemen des Bildungsföderalismus.

Zunächst wurden die Entwicklungen in der Fi-
nanzverfassung aufgezeigt: Die vertikale Zustän-
digkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern 
nach Staatsfunktionen wurde 1949 fortgeführt. Es 
wurden u.  a. eine Trennung von Steuergesetzge-
bungs- und Steuerertragskompetenz vorgenom-
men und der horizontale Länderfinanzausgleich 
verfassungsmäßig festgeschrieben. Die Finanz-
ordnung sei damals zunächst als zeitlich begrenz-
ter Auftakt verstanden worden. 1955  erfolgte die 
Verankerung des Steuerverbunds von Bund und 
Ländern, der die Einkommen- und Körperschaft-
steuer umfasste. Auch bekam der Bund erstmalig 
die Möglichkeit, Bundesergänzungszuweisungen 
als abschließende Stufe des Finanzausgleichs vor-
zusehen. 1969  wurde aus dem kleinen ein großer 
Steuerverbund. Die Umsatzsteuer kam hinzu. Au-
ßerhalb des Finanzausgleichs wurden die Gemein-
schaftsaufgaben und die Investitionshilfekompe-
tenz des Bundes geschaffen. Die Finanzordnung 
von 1969 sei langlebig und leistungsfähig gewesen. 
So habe sie die Bewältigung der finanzföderalen 
Seite der deutschen Einigung – und zwar ohne Ver-
fassungsänderung – ermöglicht. Prof. Korioth wür-
digte in diesem Zusammenhang die Verfassungs-
änderungen aus dem Jahr  2017 kritisch, da durch 
den Wegfall des Länderfinanzausgleichs „das bün-
dische Einstehen“ der Länder füreinander ab 2020 
wegfalle. Auch sei das Gewicht des Bundes durch 
die neuen Bundesergänzungszuweisungen und 
die Bundesermächtigungen für Investitionshilfen 
zu groß geworden. Die Länder hätten Gestaltungs-
möglichkeiten und Kompetenzen gegen finanzi-
elle Dotationen abgegeben. Dies habe gravierende 

Konsequenzen für das föderale System. Künftig sei 
in Ruhe über den Zustand und die Zukunft der fö-
deralen Ordnung nachzudenken.

Unter Finanzverfassung 
versteht man alle Regelungen, die das öf-
fentliche Finanzwesen betreffen. Dazu ge-
hören das Recht, zur Erfüllung der staatli-
chen Aufgaben Steuern und andere Abgaben 
zu erheben, sowie die Verteilung dieser Ein-
nahmen auf die verschiedenen staatlichen 
Ebenen. Ferner wird die Ausgabenzustän-
digkeit zwischen den staatlichen Ebenen ab-
gegrenzt, d. h. festgelegt, wer z. B. den Bau 
von Schulen, Krankenhäusern und Straßen 
finanziert. Die entsprechenden Vorschrif-
ten sind für die Bundesrepublik Deutschland 
in den Art. 104a bis 108 des Grundgeset-
zes (GG) zu finden. Sie regeln die zwischen 
Bund und Ländern geteilte Finanzhoheit so-
wie die Finanzbeziehungen zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden, die Verteilung der 
Ausgabenlasten, die Gesetzgebungskompe-
tenz in Steuerangelegenheiten, die Steuer-
ertragsverteilung, die Zuständigkeiten der 
Finanzverwaltung und die Finanzgerichts-
barkeit. In einem weiteren Sinne gehören 
zur Finanzverfassung auch die Vorschriften 
des Haushaltsverfassungsrechts (Art. 109 
bis 115 GG). Sie enthalten Regelungen zum 
Haushaltswesen von Bund und Ländern, zur 
Vermögens- und Schuldenwirtschaft so-
wie zu ihrer Kontrolle durch Parlament und 
Rechnungshof.

Im Bildungsbereich machte Dr.  Dräger deutlich, 
dass Kernindikatoren wie Leistungsstärke und 
Chancengerechtigkeit spürbare föderale Divergen-
zen anzeigten. Dies führe zu einem Ungerechtig-
keitsempfinden in der Bevölkerung und zu einer 
Legitimationskrise des Bildungsföderalismus. Ein 
Großteil der Bevölkerung fordere Verlässlichkeit 
und Einheitlichkeit des Bildungssystems. Insge-
samt fehle es in vielen Bereichen an einheitlichen 
Standards, z.  B. beim Ausbau der Kita-Betreuung 
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Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums

und der Ganztagsschulen beziehungsweise der 
Schulkinderbetreuung, der Inklusion und der Ein-
führung von digitaler Bildung. Dies führe zu einem 
Flickenteppich unterschiedlicher Angebote und zu 
mangelnder Verlässlichkeit für Bürgerinnen und 
Bürger. Auch verursache die zunehmende Komple-
xität der Bildungsaufgaben eine unklare Aufgaben-
verteilung. Diesen Herausforderungen müsse mit 
einer Reform der Kultusministerkonferenz sowie 
einer Einrichtung eines Nationalen Bildungsrats 
begegnet werden, um gemeinsame Ziele festzule-
gen und Handlungsempfehlungen zu entwickeln. 
Auch werde die Ausweitung der Bildungsaufga-
ben einen steigenden Finanzbedarf verursachen. 
Eine finanzielle Besserstellung der Länder sei daher 
erforderlich.

Abschließend diskutierten die beiden Vortra-
genden zusammen mit Prof.  Dr.  Hans-Günter 
Henneke, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des 
Deutschen Landkreistags, Anja Hajduk, Stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende der Bundestagsfrak-
tion Bündnis  90/Die Grünen, und Staatssekretär 
Dr.  Rolf Bösinger über die Zukunft des Föderalis-
mus. Moderiert wurde die Diskussion wiederum 
von Dr. Ursula Weidenfeld. Im Mittelpunkt der De-
batte stand die Frage, inwieweit im föderalen Ge-
füge ein Zentralisierungsdruck zu beobachten sei. 
In der Diskussionsrunde überwog die Ansicht, 
dass die Länder ihre Kompetenzen gegen Finanz-
mittel eintauschen würden. Der Bund erlange 
über die Finanzmittel Steuerungsrechte in Berei-
chen, für die originär die Länder zuständig seien. 
Die Zuständigkeiten zwischen den föderalen Ebe-
nen sollten aber klar sichtbar sein und nicht durch 
Mischfinanzierungen verwischt werden. Nur so 
könne die Transparenz hinsichtlich der politischen 

Verantwortlichkeiten gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern gewährleistet werden. Der Bundes-
staat schütze die Vielfältigkeit, die Demokratie und 
die Rechtsstaatlichkeit. Auch sei es entscheidend, 
die zuständige Ebene mit ausreichend Finanzmit-
teln zur Erfüllung ihrer Aufgaben auszustatten. 
Aus der Diskussion über den Bildungsföderalismus 
ging hervor, dass die bildungspolitischen Aufgaben 
künftig wachsen werden. Daher sollten Kooperati-
onen zwischen den föderalen Ebenen möglich sein, 
allerdings ohne die Transparenz der politischen 
Verantwortung einzuschränken. Im Panel bestand 
Einvernehmen darüber, dass trotz der Neuordnung 
der Bund-Länder-Finanzbeziehungen ab 2020 auch 
weiterhin über die Zukunft des Finanzföderalismus 
zu diskutieren sei.

Fazit

Die Auftaktveranstaltung des Föderalen Forums 
stieß auf reges Interesse. Der Austausch zwischen 
den Vertreterinnen und Vertretern aus Wissen-
schaft, Politik und Verwaltung war facettenreich 
und zugleich fachlich überaus anregend. Insgesamt 
zeigten die Diskussionen, dass die Finanzpolitik  – 
trotz erfolgreicher Konsolidierung – in den nächs-
ten Jahren vor großen Herausforderungen steht 
und daher eine nachhaltige Finanzpolitik essenzi-
ell ist. Die intensive Diskussion zum Stand des Fö-
deralismus in Deutschland verdeutlicht, dass auch 
in Zukunft weitere Debatten über die Entwicklung 
der Finanzverfassung und die bundesstaatliche 
Finanzpolitik dringend notwendig sein werden. 
Hierfür wird das Föderale Forum künftig einen ge-
eigneten Rahmen bieten.
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Einleitung

Nachhaltigkeitsaspekte nehmen auf der politi-
schen Ebene und in der Privatwirtschaft einen im-
mer höheren Stellenwert ein. Auch von der Zivil-
gesellschaft wird Nachhaltigkeit immer stärker 
wahrgenommen und zunehmend gesellschaft-
lich eingefordert  – eine wichtige Unterstützung, 
um die Transformation zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung voranzubringen. Das BMF berücksichtigt 
bei seiner täglichen Arbeit Nachhaltigkeitsaspekte 
und unterstützt damit die Umsetzung der Politik-
ziele und Verpflichtungen der Bundesregierung. 
Eine sparsame und wirtschaftliche Finanzierung 
der vielfältigen Maßnahmen, die die Bundesregie-
rung für die Erreichung ihrer heute gesetzten Ziele 
benötigt, fördert den notwendigen finanziellen 
Spielraum für die dringenden Aufgaben von mor-
gen. Damit werden die Vorgaben einer nachhalti-
gen Haushalts- und Finanzpolitik eingehalten und 

nachfolgende Generationen bei der Erfüllung ihrer 
zukünftigen Aufgaben unterstützt.

Ausgangslage

Das BMF legt mit diesem Bericht einen ersten Ge-
samtüberblick zur Umsetzung der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie in seinem Geschäftsbe-
reich vor. Der Staatssekretärsausschuss für nach-
haltige Entwicklung hat am 16. Juni 2018 der Bun-
desregierung den Auftrag erteilt, die Gesellschaft, 
die eigene Verwaltung und andere Institutionen 
über die Tätigkeiten und Maßnahmen im Nachhal-
tigkeitsbereich zu informieren. Mit dem „Ressort-
bericht Nachhaltigkeit: Finanzen für eine nachhal-
tige Zukunft“ kommt das BMF diesem Auftrag nach 
und liefert erstmals einen eigenen Gesamtüber-
blick zur Umsetzung der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie in seinem Geschäftsbereich. Die 

BMF-Ressortbericht Nachhaltigkeit: 
Finanzen für eine nachhaltige Zukunft

 ● Alle Ressorts sind per Beschluss des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung 
(StA NHK) vom Juni 2018 aufgefordert, den gesellschaftlichen Akteuren, der eigenen Verwal-
tung und allen anderen öffentlichen Institutionen über die eigenen Aktivtäten im Nachhaltig-
keitsbereich zu berichten. Das BMF hat am 27. Mai 2019 seinen „Ressortbericht Nachhaltigkeit: 
Finanzen für eine nachhaltige Zukunft“ im StA NHK vorgelegt.

 ● Der Bericht stellt zunächst kurz das zugrunde liegende Rahmenwerk – die „Deutsche Nachhal-
tigkeitsstrategie“ – vor und umreißt den Beitrag des BMF zur Strategie. Die Aktivitäten des BMF 
zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie werden dann entlang der verschiedenen Nachhal-
tigkeitsziele der Vereinten Nationen (VN) erläutert.

 ● Aus der Ressortzuständigkeit des BMF resultieren insbesondere Maßnahmen, die zur Errei-
chung des VN-Nachhaltigkeitsziels 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum) bei-
tragen. Zu nennen sind hier vor allem die Schuldenbremse, eine nachhaltige Haushaltspolitik, 
die Erarbeitung einer „Sustainable-Finance“-Strategie sowie die Tragfähigkeits- und Subventi-
onspolitik. Darüber hinaus deckt das BMF mit seinen Maßnahmen auch noch weitere Ziele ab.
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Ressortberichte werden seit dieser Legislaturperi-
ode in ihrer neuen Form ebenfalls dem StA  NHK 
zur Kenntnis vorgelegt. Das für die Deutsche Nach-
haltigkeitsstrategie federführende Bundeskanzler-
amt hat hierzu eine Reihenfolge entwickelt, wann 
welches Ressort seinen Bericht im Ausschuss vor-
stellt. Das BMF legte im Mai  2019 seinen Bericht 
vor, zusammen mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft und dem Bundes-
ministerium für Gesundheit.

Die Ressortkoordinatorin für Nachhaltigkeit im 
BMF, Rita Schutt, hat im Herbst  2018 alle Abtei-
lungen des Hauses um Maßnahmenbeiträge gebe-
ten, die dem Nachhaltigkeitsbereich zuzuordnen 
sind. Zusammengekommen ist ein sehr vielfälti-
ger und umfassender Katalog von Maßnahmen 
und Praxisbeispielen des Ministeriums, seines Ge-
schäftsbereichs und der Bundesunternehmen in 
Beteiligungsverantwortung des BMF (Deutsche 
Post, Deutsche Telekom und PD  – Berater der öf-
fentlichen Hand  GmbH). Dieser Bericht ist am 
27.  Mai  2019 vom StA NHK zur Kenntnis genom-
men und danach veröffentlicht worden. Seitens 
des Bundeskanzleramts ist geplant, die Nachhal-
tigkeitsberichte regelmäßig im Ausschuss von den 
Ressorts vorlegen zu lassen. Dies würde eine Aktua-
lisierung der Berichte voraussichtlich etwa alle drei 
Jahre notwendig machen.

Der Bericht1 ist auf den Internetseiten des BMF und 
des Bundespresseamts zum Download verfügbar 
und liegt ebenfalls zur Mitnahme im Eingangsbe-
reich des BMF aus. Der Bericht wird auch beim Tag 

1 www.bmf-nachhaltigkeit.de

der offenen Tür am 17./18. August 2019 am Stand 
der Grundsatzabteilung (Abteilung I) vorgestellt.

Umsetzung auf nationaler 
Ebene – Die Deutsche 
Nachhaltigkeitsstrategie

Im Jahr  1999 kam die Bundesregierung dem Auf-
trag vom VN-Nachhaltigkeitsgipfel von Rio de  Ja-
neiro  1992 nach und richtete auf Initiative des 
Deutschen Bundestags Gremien zur Erarbeitung 
einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie ein. 
Dazu wurde ein Jahr später auf Grundlage eines 
parteiübergreifenden Beschlusses des Deutschen 
Bundestags der Prozess zur Erarbeitung einer 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie gestartet. Im 
Dezember 2001 wurde der Entwurf einer nationa-
len Nachhaltigkeitsstrategie mit 21 Zielen und In-
dikatoren im StA NHK vorgelegt, beschlossen und 
von der Bundesregierung der Öffentlichkeit vor-
gestellt. Mit dem Kabinettsbeschluss im April 2002 
trat die Strategie dann in Kraft.

Das „Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung“ ist 
ein zentrales Kapitel der Strategie. Es beschreibt, 
wie nachhaltiges politisches und gesellschaftli-
ches Handeln aussieht, und geht dabei von folgen-
den vier Koordinaten aus: Generationengerechtig-
keit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und 
internationale Verantwortung. Seitdem wurde die 
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Regel alle 
vier Jahre aktualisiert. Ausgangslage für die Anpas-
sung 2016 war insbesondere der Beschluss der Ver-
einten Nationen über die „Post-2030-Agenda zur 
nachhaltigen Entwicklung“, ein politisch weit 
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gefächertes Rahmenwerk, das u. a. globale und uni-
versell geltende VN-Nachhaltigkeitsziele2 (Sustain-
able Development Goals, SDGs) zur Umsetzung ei-
ner nachhaltigen Entwicklung vorsieht.

VN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) 
Im Jahr 2015 hat die Weltgemeinschaft die 
Agenda 2030 als neuen weltweiten Orien-
tierungsrahmen für nachhaltige Entwick-
lung verabschiedet, die das auslaufende Pro-
gramm der Millenniums-Entwicklungsziele 
ablöst. Die Agenda ist ein Fahrplan für die 
Zukunft mit dem Leitziel, menschenwürdi-
ges Leben zu schaffen. Sie umfasst ökono-
mische, ökologische und soziale Aspekte und 
gilt anders als frühere Programme nicht nur 
für Industrie-, sondern auch für Schwellen- 
und Entwicklungsländer. Flankiert wird die 
Agenda 2030 von einem umfassenden glo-
balen, jedoch unverbindlichen Rahmenwerk 
von 17 Zielen, den SDGs, und 169 Unterzie-
len. Thematisch befassen sich die SDGs z. B. 
mit Hunger- und Armutsbekämpfung, Bil-
dung, Klimaschutz, Biodiversität, Frieden und 
Rechtsstaatlichkeit sowie Wirtschaftswachs-
tum. Hinsichtlich der Umsetzung können alle 
Staaten selbst bestimmen, in welchem Um-
fang sie im eigenen Land und/oder durch Un-
terstützung anderer Länder zur Erreichung 
der globalen Ziele beitragen wollen.

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie wurde dar-
aufhin von der Bundesregierung nach einem breit 
angelegten Beteiligungs- und Dialogprozess auf 
die SDGs ausgerichtet. Die bisher zugrundeliegen-
den Indikatoren zur Messung der Fortschritte der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie wurden in Zu-
sammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt 
grundlegend überarbeitet und auf die Zielperspek-
tive bis 2030 erweitert. Die Anzahl der Indikatoren 
stieg von 38 auf 63. Insbesondere in den Bereichen 

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190742

Armutsreduzierung, Wasser- und Sanitärversor-
gung, Flächeninanspruchnahme und Geschlech-
tergerechtigkeit kamen neue Indikatoren hinzu. 
Andere bestehende Indikatoren wurden stär-
ker differenziert, insbesondere im Bildungs- und 
Gesundheitsbereich.

Die Evaluierung der Nachhaltigkeitsstrategie auf 
Basis der Indikatoren bleibt in einem Zweijahres-
rhythmus bestehen. 2018  wurde in einer außer-
planmäßigen Aktualisierung auf Basis der Fest-
legungen im Koalitionsvertrag die Strategie an 
einigen Punkten überarbeitet. Im Zuge dessen er-
folgte z. B. eine Ergänzung und Anpassung einzel-
ner Indikatoren und Ziele, eine Überarbeitung der 
Prinzipien für eine nachhaltige Entwicklung (bis-
herige Managementregeln) sowie die Aufnahme 
von Ressortprioritäten zur Umsetzung der glo-
balen Nachhaltigkeitsziele und der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie in der laufenden Legis-
laturperiode. Eine umfassende Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Strategie ist für 2020 vorge-
sehen. Damit soll die Strategie weiter geschärft und 
insbesondere ihre Umsetzung in den einzelnen Po-
litikbereichen weiter verbessert werden.3

In eigener Sache – ein 
Kurzüberblick über 
Aktivitäten des BMF zur 
Umsetzung der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie

Auf der Grundlage der von den Fachreferaten ein-
gereichten BMF-Aktivitäten, die zu einer nachhal-
tigen Entwicklung und zur Umsetzung der Deut-
schen Nachhaltigkeitsstrategie beitragen, konnte 
durch das Organisationsteam des Berichts eine 
Zuordnung der Beiträge zu einer Vielzahl von 
VN-Nachhaltigkeitszielen erfolgen. Zur Darstel-
lung der vielfältigen Maßnahmen wird hier  – an-
ders als im Bericht  – auf die drei Dimensionen 

3 Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, Link zur Broschüre: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20190743
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(ökonomisch, sozial und ökologisch) der nachhal-
tigen Entwicklung abgestellt.

Aktivitäten in der ökonomischen 
Dimension

Kernelement durch die thematische Nähe der 
BMF-Themen im Bereich der ökonomischen Di-
mension der Nachhaltigkeit ist das SDG  8 „Men-
schenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“. 
Dieses enthält eine Vielzahl von Unterzielen, aus 
denen sich die für das BMF relevanten wirtschafts-, 
finanz-, haushalts- und auch steuerpolitischen Ziel-
vorgaben ableiten lassen. Das BMF hat innerhalb 
der Bundesregierung u. a. die Federführung inne für 
Grundsatzangelegenheiten und die Überwachung 
der Staatsfinanzen, die Haushaltsaufstellung und 
-überwachung sowie für die Haushaltsdurchfüh-
rung, die Steuerpolitik, die Tragfähigkeit der öffent-
lichen Finanzen sowie die Subventionsprüfung, für 
Angelegenheiten der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen und für europäische sowie internationale 
Aspekte der Finanzpolitik. Die eingesendeten Bei-
träge für dieses SDG betreffen somit Themen wie 
nachhaltige Staatsfinanzen, Haushaltsausgleich 
ohne Neuverschuldung, Überwachung der Schul-
denbremse durch den Stabilitätsrat, Tragfähigkeit 
öffentlicher Finanzen, „Sustainable Finance“, nach-
haltige Steuerpolitik, Nachhaltigkeitsprüfung von 
Subventionen und die Bekämpfung der Schwarz-
arbeit durch den Zoll.

Die ökonomische Dimension wird zusätzlich noch 
durch Maßnahmen im Rahmen weiterer SDGs er-
gänzt. SDG  9 umfasst den Aufbau einer wider-
standsfähigen Infrastruktur, die Förderung einer 
breitenwirksamen und nachhaltigen Industriali-
sierung sowie die Unterstützung von Innovatio-
nen. Dabei geht es insbesondere um die Förderung 
von Forschung und Entwicklung und den Auf-
bau von notwendigen Infrastrukturmaßnahmen 
auch im informationstechnischen Bereich, um die 
wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche 
Wohlergehen zu unterstützen. Die Zollverwaltung 

trägt hier vor allem mit Maßnahmen zum Schutz 
von Innovationen gegen Marken- und Produkt-
piraterie bei und unterstützt mit dem Bürger-und 
Geschäftskundenportal (BuG) das Ziel, eine wech-
selseitige Kommunikation zwischen der Verwal-
tung und der Wirtschaft beziehungsweise den Bür-
gerinnen und Bürgern mit den Anwendungen des 
Zolls zu ermöglichen.

Aus dem SDG 12 (Nachhaltiger Konsum und Pro-
duktion) lässt sich explizit die Förderung von nach-
haltigen Verfahren in der öffentlichen Beschaffung 
ableiten, die im Einklang mit nationalen Politiken 
und Prioritäten stehen soll. Zur Erreichung dieser 
Zielvorgaben sind als interne Verwaltungsmaß-
nahmen seitens des BMF vor allem die Ausrich-
tung der öffentlichen Beschaffung am Leitprinzip 
der nachhaltigen Entwicklung zu nennen sowie die 
Einführung von Umweltmanagementsystemen, 
wie sie z. B. von der Bundesanstalt für Immobilien-
aufgaben als Dienstleistung für die von ihr bewirt-
schafteten zivilen Dienstliegenschaften angeboten 
werden.

Aktivitäten in der sozialen 
Dimension

Hinsichtlich der sozialen Dimension einer nach-
haltigen Entwicklung hat die Zollverwaltung einen 
sehr ausführlichen Beitrag im Rahmen des SDG 3 
eingereicht. SDG 3 hat das Ziel, ein gesundes Leben 
für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten 
und ihr Wohlergehen mit Maßnahmen zu fördern, 
die vor allem den Medizin- und Gesundheitsbe-
reich betreffen. Damit ist auch verbunden, dass 
Produkte, die aus Drittländern importiert werden, 
sicher sein müssen und die menschliche Gesund-
heit nicht gefährden dürfen. Die deutsche Zollver-
waltung wirkt bei der Überwachung der Einhal-
tung der gesetzlichen Regelungen zum Schutz der 
menschlichen Gesundheit im internationalen Wa-
renverkehr mit (u. a. bei Arznei- und Betäubungs-
mitteln, Lebensmitteln und Tabakerzeugnissen).
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Soziale Aspekte betreffen auch die Erreichung der 
Geschlechtergleichstellung und die Befähigung al-
ler Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
(SDG  5). Für Industrienationen wie Deutschland 
stehen vor allem die Umsetzung der Unterziele 5.4 
und 5.5 innerhalb des SDG 5 im Vordergrund. Ent-
sprechend soll für die Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen und Infrastruktur sowie für So-
zialschutzmaßnahmen bei unbezahlter Pflege- 
und Hausarbeit gesorgt sein und die volle und 
wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancen-
gleichheit bei der Übernahme von Führungsaufga-
ben sichergestellt werden. Diese Ziele gelten auch 
entsprechend für öffentliche Verwaltungen und 
privatwirtschaftliche Institutionen. Das BMF als 
oberster Dienstherr nimmt die Fürsorgepflicht ge-
genüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
sehr ernst und hat sich (wie auch die Zollverwal-
tung) in diesem Zusammenhang vom Unterneh-
men „berufundfamilie Service GmbH“ als fami-
lienfreundlicher Arbeitgeber zertifizieren lassen. 
Insbesondere die Zollverwaltung hat mit ihren Pra-
xisbeispielen umfassend dargestellt, wie Maßnah-
men verwaltungsintern umgesetzt werden können, 
um eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sowie die Förderung der Gleichberechtigung ak-
tiv voranzutreiben.

Mit dem SDG 10 soll die Ungleichheit in und zwi-
schen Staaten verringert werden. Das beinhaltet 
neben der Diskussion um die Vermögens- und Ein-
kommensverteilung zwischen und innerhalb der 
Staaten auch Aspekte der Gleichstellung von dis-
kriminierten und ungleich oder unfair behandel-
ten Bevölkerungsgruppen sowie Fragen der Migra-
tion. Das BMF hat hier exemplarisch die steuerliche 
Entlastung von Familien mit Kindern als Maß-
nahme aufgezeigt und die Zollverwaltung interne 
Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen mit 
schweren Behinderungen.

Aktivitäten in der ökologischen 
Dimension

Auf der ökologischen Seite tragen das BMF und 
sein Geschäftsbereich ebenfalls zur Umsetzung 
einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland 
und weltweit bei. Das SDG 13 hat das Ziel, umge-
hend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klima-
wandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. 
Dabei geht es u.  a. um die Einbeziehung von Kli-
maschutzmaßnahmen in nationale Politiken, Stra-
tegien und Planungen und um die Erfüllung der in-
ternationalen Klimaschutzzusagen im Rahmen der 
VN-Klimarahmenkonvention. Auch die Bundesre-
gierung und ihre Verwaltungen beteiligen sich ak-
tiv mit Maßnahmen am Klimaschutz. So enthal-
ten das „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“, das 
„Maßnahmenprogramm Nachhaltigkeit“ und der 
„Klimaschutzplan  2050“ Ausführungen und Maß-
nahmen zur Treibhausgasreduzierung in der öffent-
lichen Verwaltung. Das BMF und sein Geschäftsbe-
reich tragen mit verwaltungsinternen Maßnahmen 
ebenfalls aktiv zum Klimaschutz bei, z. B. durch die 
Dienstreisekompensation (BMU-Konzept zur Kli-
maneutralisierung von sämtlichen dienstlichen 
Flugreisen der Bundesregierung), die steuerliche 
Förderung von Elektromobilität und die Überwa-
chung der Einfuhr klimaschädlicher Stoffe durch 
den Zoll.

Die SDGs 14 und 15 befassen sich mit der Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung von Ozeanen, Mee-
ren und Meeresressourcen im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung sowie dem Schutz und der 
Wiederherstellung der Landökosysteme und ihrer 
nachhaltigen Nutzung sowie mit der nachhaltigen 
Bewirtschaftung von Wäldern, mit der Bekämp-
fung der Wüstenbildung, der Beendigung und Um-
kehr der Bodendegradation sowie der Beendigung 
des Verlusts der biologischen Vielfalt. Im Rahmen 
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dieser SDGs steht auch der weltweite Handel mit 
Tieren, Pflanzen und deren Erzeugnissen im Fokus, 
der regelkonform erfolgen muss. Andernfalls birgt 
er nicht nur die Gefahr der Ausbreitung und Ein-
schleppung von Seuchen, sondern bedroht auch 
den Erhalt der Artenvielfalt. Die deutsche Zollver-
waltung wirkt daher bei der Überwachung der Ein-
haltung der gesetzlichen Regelungen zum Schutz 
der Tier- und Pflanzenwelt im internationalen Wa-
renverkehr mit. Ziel ist es, weltweit das Aussterben 
von seltenen Tier- und Pflanzenarten zu verhin-
dern. Zusätzlich wirkt die Zollverwaltung auch bei 
der Überwachung der Abfallverbringung und der 
Überwachung des Verkehrs umweltgefährdender 
chemischer Stoffe mit und trägt so zur Gesunder-
haltung des Lebensraums bei.

Ausblick

Der Bericht zeigt: Auch wenn noch Verbesserungs-
potenzial besteht, ist der Nachhaltigkeitsgrundsatz 
im BMF bereits fest verankert. Das BMF und sein 
Geschäftsbereich werden sich auch weiterhin für 
das Ziel nachhaltiger Entwicklung auf breiter Ba-
sis engagieren und damit die notwendigen Trans-
formationsprozesse aktiv mitgestalten. Im Finanz-
marktbereich geht es um die Erarbeitung einer 
„Sustainable-Finance“-Strategie für die Bundesre-
gierung und in der Steuer- und Haushaltspolitik 
kommt es weiterhin auf die Sicherung der Lebens-
grundlagen für die nachfolgenden Generationen 
an. Angesichts der Prognosen über Konjunktur-
eintrübungen der deutschen Wirtschaftsleistung 
und weiterhin hohen Investitionsausgaben des 
Bundes wird die Bedeutung einer nachhaltigen 
Haushaltspolitik wieder mehr in den Fokus rücken.
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Überblick zur aktuellen Lage

Wirtschaft

 ● Binnenwirtschaftliche Wachstumsimpulse der deutschen Wirtschaft stehen einer gebremsten globalen 
Konjunktur und außenwirtschaftlichen Risiken gegenüber, welche insbesondere das Verarbeitende Ge-
werbe und die Exportentwicklung belasten.

 ● Zwar hat sich die Industrieproduktion im Mai leicht stabilisiert, sie verzeichnete jedoch im aussagekräfti-
geren Zweimonatsvergleich merkliche Einbußen im Vergleich zur Vorperiode. Frühindikatoren sowie die 
rückläufigen Auftragseingänge deuten auf eine anhaltend geschwächte Industriekonjunktur hin.

 ● Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt setzt sich weiter fort, hat sich zuletzt jedoch etwas abge-
schwächt. Für die kommenden Monate ist mit einem verlangsamten Beschäftigungsaufbau insbesondere 
bei Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes und im Handel zu rechnen.

Finanzen

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) sind im Juni 2019 gegenüber dem Vorjah-
resmonat um 6,8 % gestiegen. Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steuern lagen deutlich über 
dem Vorjahresniveau. Auffällig war der abermals kräftige Zuwachs bei den Steuern vom Umsatz. Zudem 
konnte das Aufkommen aus der Lohnsteuer weiterhin beträchtlich zulegen. Das Aufkommen aus den 
Bundessteuern lag im Juni 2019 mit einem Minus von 0,8 % leicht unter dem Vorjahresniveau. Hierzu 
trägt insbesondere ein niedrigeres Steueraufkommen aus der Tabaksteuer (-14,2 %) bei. Dies ist jedoch auf 
einen Sondereffekt zurückzuführen.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich im 1. Halbjahr 2019 auf rund 169,9 Mrd. €. Damit 
sind die Einnahmen um 0,4 % (rund 0,6 Mrd. €) höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei 
sanken die Steuereinnahmen (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) um 0,9 % (rund -1,4 Mrd. €). Ein we-
sentlicher Grund ist eine um rund 4,4 Mrd. € höhere Zahlung von BNE-Eigenmitteln an die Europäische 
Union (EU) als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2018. Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen 
sich in der ersten Jahreshälfte 2019 auf 172,5 Mrd. € und lagen damit um 8,5 % (rund +13,5 Mrd. €) über 
dem entsprechenden Vorjahresniveau. Im 1. Halbjahr 2019 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungs-
defizit von 2,6 Mrd. € auf.

Europa

 ● Der Monatsbericht Juli beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzungen der Eurogruppe und des 
ECOFIN-Rats am 13./14. Juni sowie am 8./9. Juli. Zentrale Themen der Sitzungen waren u. a. die Vertie-
fung der Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Schwerpunkt eines Haushaltsinstruments, der Re-
form des Europäischen Stabilitätsmechanismus sowie der Bankenunion, die Empfehlung zur Nachfolge 
Mario Draghis als Präsident der Europäischen Zentralbank, Klimafragen und das Europäische Semester.
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Deutsche Wirtschaft im Span-
nungsfeld zwischen außen- 
und binnenwirtschaftlichen 
Kräften

In einem merklichen Spannungsfeld zwischen au-
ßen- und binnenwirtschaftlichen Kräften zeigte 
die Entwicklung der deutschen Wirtschaft insbe-
sondere im 1.  Quartal  2019 ein zweigeteiltes Bild. 
Getragen von der positiven Lohn- und Beschäfti-
gungsentwicklung kamen wichtige Wachstumsim-
pulse aus der Binnenwirtschaft. Entstehungssei-
tig trug insbesondere der Dienstleistungssektor 
zum wirtschaftlichen Wachstum bei. Dagegen be-
lasteten die globale Konjunkturschwäche sowie 
der verlangsamte Welthandel insbesondere die 
Industrieproduktion.

Aktuelle Wirtschaftsdaten lassen für das 2.  Quar-
tal  2019 ein Fortbestehen der abgeschwächten 
konjunkturellen Dynamik erwarten. So deuten 
Frühindikatoren auf eine anhaltend gebremste 
Entwicklung der Industrieproduktion hin, was 
auch durch die rückläufigen Auftragseingänge im 
Mai angezeigt wird. Zusätzlich bleiben außenwirt-
schaftliche Risiken und Unsicherheiten bestehen, 
die die exportorientierten Unternehmen weiter 
belasten dürften. Zusammen mit dem anhaltend 

verlangsamten Welthandel dürfte sich dies auch 
in einer weiterhin gebremsten Exportentwicklung 
niederschlagen. Dagegen dürften wiederum wei-
terhin positive binnenwirtschaftliche Wachstums-
impulse zu erwarten sein.

Die positive Arbeitsmarktentwicklung setzte sich 
weiterhin fort, hat sich jedoch etwas verlangsamt. 
Die Arbeitsnachfrage der Unternehmen gab auf 
hohem Niveau zuletzt etwas nach. Die Erwerbs-
tätigkeit stieg im Mai weiter an, jedoch mit deut-
lich geringeren Zuwächsen als in den Vormona-
ten. Die Arbeitslosenzahl verblieb im Juni  – nach 
einem durch einen Sondereffekt bedingten An-
stieg im Vormonat  – auf nahezu unverändertem 
Vormonatsniveau. Die Arbeitslosenquote lag im 
Juni bei 4,9 % und damit 0,1 Prozentpunkte unter 
der Quote des Vorjahresmonats. Für die kommen-
den Monate deuten Frühindikatoren eine sich ab-
schwächende Arbeitsmarktentwicklung an. Ins-
besondere im Verarbeitenden Gewerbe und im 
Handel werden laut dem ifo  Beschäftigungsbaro-
meter die Unternehmen zunehmend zurückhal-
tender bei Neueinstellungen. Dagegen sind wei-
terhin positive Beschäftigungsimpulse aus dem 
Bauhauptgewerbe und dem Dienstleistungssektor 
zu erwarten. 

Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht
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Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Gesamtwirtschaft/Einkommen

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr  

in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19 3. Q 18 4. Q 18 1. Q 19

Bruttoinlandsprodukt

Vorjahrespreisbasis¹ 
(verkettet)

115,4 +1,4 -0,2 +0,0 +0,4 +1,1 +0,9 +0,6 

Jeweilige Preise 3.386 +3,3 +0,4 +0,3 +0,9 +3,0 +2,9 +2,7 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.531 +3,1 -0,5 +0,7 +0,7 +2,6 +2,7 +2,1 

Arbeitnehmerentgelte 1.746 +4,6 +1,6 +0,8 +1,2 +5,0 +4,4 +4,7 

Unternehmens- und Ver-
mögenseinkommen

786 -0,2 -5,0 +0,5 -0,5 -2,1 -2,2 -2,6

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

1.930 +3,2 +0,6 +1,3 +0,5 +2,6 +3,4 +3,2 

Bruttolöhne und -gehälter 1.433 +4,8 +1,7 +0,4 +1,3 +5,3 +4,6 +4,6 

Sparen der privaten Haushalte 207 +9,0 +4,3 +3,0 -2,4 +10,9 +11,2 +8,0 

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/Auftragseingänge

2018 Veränderung in % gegenüber

Mrd. €  
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr  

in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Apr 19 Mai 19
Zweimonats-
durchschnitt Apr 19 Mai 19

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. €)

Waren-Exporte 1.318 +3,0 -3,4 +1,1 -2,0 -0,2 +4,5 +2,1 

Waren-Importe 1.090 +5,7 -0,9 -0,5 -1,0 +2,5 +4,9 +3,7 

In konstanten Preisen

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

105,8 +0,9 -2,0 +0,3 -1,7 -2,3 -3,7 -3,0

Industrie³ 105,9 +1,1 -1,9 +0,9 -1,2 -3,4 -4,1 -3,8

Bauhauptgewerbe 109,0 +0,3 -1,8 -2,4 -3,0 +5,5 +0,1 +2,7 

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 105,4 +1,5 -0,6 -1,2 -1,1 -1,4 -2,8 -2,1

Inland 102,2 -0,3 +0,5 -2,2 -1,0 -0,7 -3,5 -2,1

Ausland 108,4 +1,4 -1,6 -0,3 -1,3 -2,0 -2,2 -2,1

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 107,9 +0,4 +0,4 -2,2 -0,4 -5,3 -8,6 -6,9

Inland 103,4 -1,9 -0,8 +0,7 -2,8 -5,1 -7,3 -6,2

Ausland 111,3 +2,1 +1,1 -4,3 +1,3 -5,3 -9,5 -7,4

Bauhauptgewerbe 122,6 +4,7 -1,7 . -4,0 +6,5 . +8,9 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

107,3 +1,7 -1,0 -0,6 -1,3 +4,6 +4,0 +4,3 

Handel mit Kfz 112,1 +1,9 -0,8 . +0,2 +3,1 . +2,9 
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noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten

Arbeitsmarkt

2018 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in %

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Apr 19 Mai 19 Jun 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,34 -7,6 -12 +60 -1 -155 -80 -60

Erwerbstätige, Inland 44,84 +1,3 +33 +21 . +484 +462 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

32,99 +2,3 +38 . . +595 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2018 Veränderung in % gegenüber

Index
gegenüber 

Vorjahr in %

Vorperiode Vorjahr 

Apr 19 Mai 19 Jun 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Importpreise 102,7 +2,6 +0,3 -0,1 . +1,4 -0,2 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 103,7 +2,6 +0,5 -0,1 . +2,5 +1,9 .

Verbraucherpreise 103,8 +1,7 +1,0 +0,2 +0,3 +2,0 +1,4 +1,6 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland4

saisonbereinigte Salden

Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19 Mrz 19 Apr 19 Mai 19 Jun 19

Klima +23,8 +21,3 +17,8 +16,0 +18,0 +17,1 +14,1 +13,0 

Geschäftslage +42,1 +40,2 +38,7 +36,7 +37,2 +35,9 +29,5 +29,9 

Geschäftserwartungen +6,8 +3,9 -1,3 -2,9 +0,4 -0,1 -0,4 -2,5

1 Stand Jahre: Januar 2019; Quartale: Juni 2019.
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
4 Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

Vor dem Hintergrund der teils sehr unterschied-
lichen Signale sind aktuelle Prognosen zur Ent-
wicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im 

2.  Quartal  2019 weiterhin mit einer hohen Unsi-
cherheit behaftet.

Zur Unsicherheit von BIP-Wachstumsprognosen

Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland im 1. Quartal 2019 zeigte sich in einem merklichen 
Spannungsfeld der binnen-und außenwirtschaftlichen Kräfte. Dies spiegelt sich in abgeschwächter 
Form auch in derzeitigen Wachstumsprognosen zur realen BIP-Entwicklung für das 2. Quartal wider. 
Die untenstehende Abbildung zeigt die Schätzergebnisse von insgesamt 77 Einzelgleichungsmodellen, 
die die BIP-Entwicklung anhand gängiger Konjunkturindikatoren prognostizieren. Der Mittelwert 
über alle Schätzungen deutet auf eine leicht rückläufige BIP-Entwicklung im 2. Quartal hin (-0,1 % 
gegenüber dem Vorquartal) und der noch geringere Medianwert (-0,2 % gegenüber dem Vorquartal) 
zeigt die Existenz merklicher Abwärtsrisiken. Von Bedeutung ist jedoch ebenfalls die sichtbare Streu-
ung der Ergebnisse. So deuten Modelle, die ein höheres Gewicht auf das Verarbeitende Gewerbe und 
den Außenhandel legen, auf eine merklich schlechtere BIP-Entwicklung hin, während der Dienstleis-
tungssektor und moderat auch der Arbeitsmarkt weiterhin Signale für ein Wachstum im 2. Quartal 
senden. Zwar sind BIP-Prognosen grundsätzlich mit Unsicherheit behaftet, die teils recht gegenläufi-
gen Signale stellen jedoch eine zusätzliche Herausforderung für eine treffsichere Punktprognose dar.
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Das Steueraufkommen (ohne Gemeindesteuern) 
erhöhte sich im Juni  2019 um  6,8 % gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Sowohl bei der Lohnsteuer 
(+7,1 %) als auch bei den Steuern vom Umsatz 
(+5,3 %) ist ein kräftiger Aufkommenszuwachs 
zu verzeichnen. Der Betrag der im Juni gezahlten 
zweiten Rate der vierteljährlichen Vorauszahlun-
gen stieg bei der veranlagten Einkommensteuer 
und bei der Körperschaftsteuer gegenüber dem 
Juni 2018. Die Einnahmen aus der veranlagten Ein-
kommensteuer erhöhten sich insgesamt um 8,4 %. 
Bei der Körperschaftsteuer fiel der Einnahmezu-
wachs mit  1,6 % allerdings geringer aus. Die Ein-
nahmen aus den verbrauchsabhängigen Bundes-
steuern verringerten sich um 0,8 % gegenüber dem 
Vorjahresmonat.

BIP Wachstumsprognosen 2. Quartal 

Häufigkeit

Die Abbildung zeigt die Verteilung der BIP-Wachstumsprognosen für das 2. Quartal 2019 von insgesamt 77 Schätz-
gleichungen. Die zugrunde liegenden Konjunkturindikatoren sind u.a. Industrieproduktion, Auftragseingänge im 
Verarbeitenden Gewerbe, Exporte sowie Umfrage- und Stimmungsindikatoren der Unternehmen im Verarbeitenden 
Gewerbe und im Dienstleitungssektor.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen, eigene Berechnungen.
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Gestiegene Exporte, 
rückläufige Importe

Die nominalen Warenexporte sind im Mai im Ver-
gleich zum Vormonat saisonbereinigt um 1,1 % ge-
stiegen, nach einem Rückgang im April um  3,4 %. 
Gegenüber dem Vorjahresmonat lagen die Waren-
ausfuhren um 4,5 % höher. In Länder der Europäi-
schen Union (EU) wurden im Zeitraum von Januar 
bis Mai 2019 Waren im Wert von 332,0 Mrd. € ex-
portiert. Dies entspricht einem Anstieg von  0,9 % 
gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr. Die 
Ausfuhren in Drittländer sind mit 4,5 % gegenüber 
dem Vormonat am stärksten angestiegen, gefolgt 
von den Ausfuhren in den Euroraum, die einen An-
stieg von  1,7 % verzeichneten. Ausfuhren in den 
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Nicht-Euroraum waren dagegen um 0,4 % im Ver-
gleich zum Vormonat rückläufig.

Die nominalen Warenimporte lagen dagegen im 
Mai saisonbereinigt um  0,5 % unter dem Niveau 
des Vormonats. Gegenüber dem Vorjahresmonat 
stiegen die Importe um 4,9 % an. Im Zeitraum zwi-
schen Januar und Mai 2019 wurden Waren im Wert 
von 269,3  Mrd. € aus EU-Ländern importiert, was 
einem Anstieg von  4,7 % gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum entspricht. Die Einfuhren aus dem Eu-
roraum nahmen um 5,9 % zu. Aus dem Nicht-Eu-
roraum und den Drittländern stiegen die Importe 
um 2,5 % beziehungsweise um 4,2 %.

Die Bilanz des Warenhandels (Warenhandel nach 
Ursprungswerten, mit Ergänzungen zum Außen-
handel) blieb im Zeitraum Januar bis Mai 2019 mit 
100,7 Mrd. € ungefähr auf dem Niveau des Vorjah-
res (+0,1  Mrd. €). Der Leistungsbilanzüberschuss 
lag mit 106,4 Mrd. € um 0,6 Mrd. € leicht über dem 
Wert des Vorjahreszeitraums.

Nach deutlichem Rückgang im Vormonat konn-
ten die nominalen Warenexporte im Mai wieder et-
was zulegen. Im Vorjahresvergleich zeigte sich hier 
der kräftigste Anstieg bei Ausfuhren in Drittländer 
außerhalb der  EU. Im aussagekräftigeren Zweimo-
natsvergleich sind die nominalen Warenexporte je-
doch gegenüber der Vorperiode deutlich rückläu-
fig  (-2,0 %). Auch deuten vorlaufende Indikatoren 
auf eine weiterhin gebremste Exportentwicklung in 
den kommenden Monaten hin. So blieben die ifo Ex-
porterwartungen im Verarbeitenden Gewerbe auch 
im Juni auf anhaltender Talfahrt. Insbesondere ge-
hen die Unternehmen nun nicht mehr von Export-
zuwächsen aus. Auch die Auftragseingänge aus dem 
Ausland waren nach leichter Stabilisierung im Vor-
monat im Mai wieder spürbar rückläufig.

Industrieproduktion leicht 
stabilisiert, aber weiterhin 
schwach

Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist 
im Mai 2019 gegenüber dem Vormonat um saison-
bereinigt 0,3 % angestiegen (nach -2,0 % im April). 
Im Zweimonatsvergleich verzeichnet die Produk-
tion einen Rückgang von  1,7 % im Vergleich zur 
Vorperiode.

Auch die Industrieproduktion hat sich im Mai et-
was stabilisiert und lag saisonbereinigt um  0,9 % 
über dem Niveau des Vormonats. Im Zweimonats-
vergleich ist sie jedoch gegenüber der Vorperiode 
um 1,2 % rückläufig. Die Produktion von Investiti-
onsgütern nahm mit einem Anstieg von  2,0 % im 
Vergleich zum Vormonat am stärksten zu, gefolgt 
von der Konsumgüterproduktion, die um 1,1 % an-
stieg. Die Produktion von Vorleistungsgütern ver-
zeichnete dagegen einen Rückgang von  0,5 % ge-
genüber dem Vormonat.

Die Umsätze in der Industrie waren im Mai saison-
bereinigt um  1,2 % im Vergleich zum Vormonat 
rückläufig. Insbesondere die Inlandsumsätze ver-
zeichneten im Vormonatsvergleich einen deutli-
chen Rückgang  (-2,2 %). Auslandsumsätze waren 
um  0,3 % im Vergleich zum Vormonat rückläufig. 
Im Zweimonatsvergleich gingen die Umsätze ge-
genüber der Vorperiode um 1,1 % zurück.

Im Mai waren die Auftragseingänge im Verarbei-
tenden Gewerbe um saisonbereinigt  2,2 % gegen-
über dem Vormonat rückläufig. Ohne Großaufträge 
lag das Ordervolumen im Mai um 3,0 % niedriger 
als im Vormonat. Aufträge aus dem Inland stie-
gen im Vergleich zum Vormonat um 0,7 % an. Aus-
landsaufträge verzeichneten dagegen einen deutli-
chen Rückgang gegenüber dem Vormonat (-4,3 %). 
Dabei nahmen die Aufträge aus dem Euroraum im 
Vergleich zum Vormonat um 1,7 % ab, die Aufträge 
aus dem restlichen Ausland um 5,7 %. Im Zweimo-
natsvergleich liegen die Auftragseingänge um 0,4 % 
unterhalb des Niveaus der Vorperiode.
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Die Bauproduktion entwickelte sich im Mai nur 
schwach und war gegenüber dem Vormonat 
um 2,4 % rückläufig. Im Zweimonatsvergleich liegt 
sie gemessen an der Vorperiode um 3,0 % niedriger.

Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat hat 
sich die Industrieproduktion im Mai leicht stabili-
siert. Im aussagekräftigeren Zweimonatsvergleich 
ist sie jedoch gegenüber der Vorperiode merk-
lich zurückgegangen. Die deutlich rückläufigen 

Auftragseingänge im Mai deuten auf ein Fortbeste-
hen der abgeschwächten Industriekonjunktur hin. 
Auch das ifo Geschäftsklima, das im Verarbeitenden 
Gewerbe im Juni erneut einen spürbaren Dämpfer 
erhielt, deutet auf eine anhaltend gebremste Indus-
triekonjunktur hin. Dabei fielen die Einschätzung 
der aktuellen Lage sowie die Geschäftserwartun-
gen für die kommenden Monate merklich pessi-
mistischer aus.

BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland

Salden                                                                                                                                                                                                           in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Stabile Verbraucherstimmung, 
getrübte 
Einkommenserwartung

Das Konsumklima ist laut dem Konsumklimain-
dex der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
im Juni auf saisonbereinigt 10,1 Punkte gesunken. 
Es behauptet damit sein insgesamt gutes Niveau, 
wobei sich eine uneinheitliche Entwicklung in der 
Stimmung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher zeigte. So hat sich die Einkommenserwartung 
im Juni deutlich eingetrübt. Laut GfK könnte sich 
hierin eine zunehmende Unsicherheit bezüglich 
der zukünftigen Arbeitsmarktentwicklung zeigen. 
Dagegen konnte die Anschaffungsneigung im Juni 
zulegen und die Verluste des Vormonats wettma-
chen. Auch die Konjunkturerwartungen der Ver-
braucherinnen und Verbraucher gehen nach langer 
Talfahrt im Juni nicht weiter zurück. Somit dürften 
vom privaten Konsum weiterhin wichtige Wachs-
tumsimpulse ausgehen. Eine zunehmende Beein-
trächtigung des Arbeitsmarkts könnte das Kon-
sumklima zukünftig jedoch stärker belasten. Für 
den Monat Juli prognostiziert die  GfK einen wei-
teren Rückgang des Konsumklimas auf 9,8 Punkte.

Die Einzelhandelsumsätze (ohne Kfz) waren im 
Mai 2019 um saisonbereinigt 0,6 % niedriger als im 
Vormonat, verzeichneten im Vorjahresvergleich 
aber einen Anstieg von  4,0 %. Das ifo  Geschäfts-
klima im Einzelhandel hat sich im Juni  2019 ver-
bessert. Dabei stieg vor allem die Einschätzung der 
aktuellen Lage der Unternehmen an. Insgesamt 
war der ifo Geschäftsklimaindex im Juni jedoch er-
neut rückläufig. Insbesondere die Erwartungen für 
die kommenden sechs Monate fielen dabei weniger 
optimistisch aus. Die Einschätzung zur aktuellen 
Lage blieb insgesamt nahezu unverändert.

Verlangsamte 
Arbeitsmarktentwicklung

Die Zahl der Erwerbstätigen (Inlandskonzept) 
lag nach Ursprungswerten im Mai  2019 bei 
45,28  Millionen Personen (+462.000  Personen be-
ziehungsweise  +1,0 % gegenüber dem Vorjahr). 

Saisonbereinigt nahm die Erwerbstätigenzahl um 
21.000  Personen gegenüber dem Vormonat zu 
(April: +33.000  Personen). Wie auch in den Vor-
monaten beruht der Anstieg der Erwerbstätigkeit 
überwiegend auf dem Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung, die (nach Hoch-
rechnung der Bundesagentur für Arbeit) im April 
bei 33,38  Millionen Personen lag. Der Vorjahres-
stand wurde damit um 595.000  Personen über-
schritten. Saisonbereinigt verzeichnete die sozi-
alversicherungspflichtige Beschäftigung im April 
einen Zuwachs von 38.000  Personen gegenüber 
dem Vormonat. Die größten Zuwächse zeigten sich 
im Vorjahresvergleich in der Metall- und Elekt-
roindustrie sowie bei Qualifizierten Unterneh-
mensdienstleistungen. Rückgänge waren bei der 
Arbeitnehmerüberlassung und den Finanz- und 
Versicherungsdienstleistern zu verzeichnen.

Im Juni  2019 waren nach Ursprungswerten 
2,216  Millionen Personen als arbeitslos registriert. 
Das waren rund 20.000  Personen weniger als im 
Vormonat und 60.000 Personen weniger als vor ei-
nem Jahr. Die entsprechende Arbeitslosenquote lag 
bei  4,9 % und damit 0,1  Prozentpunkte unter der 
Quote des Vorjahresmonats. Die saisonbereinigte 
Arbeitslosenzahl nahm geringfügig um 1.000  Per-
sonen ab. Die Zahl der Erwerbslosen nach dem 
Konzept der International Labour Organization 
betrug im Mai  2019 1,30  Millionen Personen. Die 
Erwerbslosenquote lag nach Ursprungszahlen 
bei 3,0 % (saisonbereinigt 3,1 %).

Nach einem deutlichen  – durch einen Sonderef-
fekt bestimmten  – Anstieg im Vormonat verblieb 
die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl im Juni na-
hezu unverändert auf Vormonatsniveau. Die Er-
werbstätigkeit stieg weiter an, jedoch mit deut-
lich geringerem Zuwachs als in den Vormonaten. 
Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften bewegt 
sich weiterhin auf hohem Niveau, wenn auch zu-
letzt etwas abgeschwächt. Im 1.  Quartal  2019 be-
lief sich das gesamtwirtschaftliche Stellenangebot 
laut dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung auf 1,38 Millionen Stellen, womit das Vor-
jahresniveau um 16 % (+190.000 Stellen) überschrit-
ten wurde. Frühindikatoren deuten auf eine sich 
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abschwächende Arbeitsmarktentwicklung in den 
kommenden Monaten hin. So werden laut ifo Be-
schäftigungsbarometer insbesondere die Unter-
nehmen im Verarbeitenden Gewerbe und im Han-
del immer zurückhaltender mit Neueinstellungen. 
Positive Beschäftigungsimpulse sind dagegen wei-
terhin aus dem Bauhauptgewerbe und dem Dienst-
leistungssektor zu erwarten.

Leichter Anstieg der 
Verbraucherpreise

Die Preisniveauentwicklung ist in Deutschland 
nach wie vor durch ein hohes Maß an Stabilität 
geprägt.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts ist der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2019 im Vorjahres-
vergleich um 1,6 % gestiegen (nach +1,4 % im Mai). 
Gegenüber dem Vormonat lag der Anstieg der Ver-
braucherpreise bei  0,3 %. Der Harmonisierte Ver-
braucherpreisindex stieg im Juni um  1,3 % im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Gegenüber dem 
Vormonat lag der Anstieg bei 0,1 %.

Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte stie-
gen im Mai  2019 im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat um  1,9 % (-0,1 % gegenüber dem Vormonat). 
Der Preisanstieg wurde maßgeblich durch die stei-
genden Preise der Energiegüter bestimmt, die 
sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um  4,5 % 
verteuerten (-0,6 % gegenüber dem Vormonat). 

Ohne Berücksichtigung von Energie lagen die 
Erzeugerpreise um  1,1 % über dem Niveau des 
Vorjahresmonats.

Die Preise importierter Güter lagen im Mai 
um  0,2 % unter dem Niveau des Vorjahresmonats 
(nach +1,4 % im April). Im Vormonatsvergleich wa-
ren sie um  0,1 % rückläufig. Die Einfuhrpreise für 
Energie gingen im Vorjahresvergleich um 4,1 % zu-
rück. Insbesondere die Preise für Erdgas (-16,4 %) 
und Steinkohle (-10,3 %) waren im Vergleich zum 
Vorjahr deutlich niedriger. Dagegen verteuerten 
sich die Importpreise für Erdöl im Vergleich zum 
Vorjahr um  2,7 %. Ohne Energie lag der Einfuhr-
preisindex um  0,3 % höher als im Vorjahr (-0,1 % 
gegenüber Vormonat).

Im Juni fiel die Verbraucherpreisinflation etwas 
stärker als im Vormonat aus. Insbesondere die 
Dienstleistungen verzeichneten eine deutlich kräf-
tigere Preissteigerung als zuvor. Dies schlug sich 
auch in der Kerninflationsrate (ohne Energie- und 
Nahrungsmittelpreise) nieder, die im Juni mit 1,6 % 
gegenüber dem Vorjahr deutlich höher als im Vor-
monat ausfiel (Mai: 1,1 %). Während auch die Nah-
rungsmittelpreise im Juni einen kräftigeren An-
stieg zu verzeichnen hatten, entwickelten sich die 
Preise für Energie mit einer deutlich abgeschwäch-
ten Dynamik. Auch für die kommenden Monate 
ist mit einer moderaten Preisentwicklung zu rech-
nen. Geopolitische Risiken, welche die Preisdyna-
mik beeinflussen könnten, bleiben jedoch weiter-
hin bestehen.
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Steuereinnahmen im Juni 2019

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) sind im Juni 2019 gegenüber dem Vor-
jahresmonat um  6,8 % gestiegen. Die Einnahmen 
aus den gemeinschaftlichen Steuern lagen deut-
lich über dem Vorjahresniveau. Auffällig war der 
abermals kräftige Zuwachs bei den Steuern vom 
Umsatz. Zudem konnte das Aufkommen aus der 
Lohnsteuer weiterhin beträchtlich zulegen. Das 
Aufkommen aus den nicht veranlagten Steuern 
vom Ertrag lag deutlich über dem Vorjahresniveau. 
Im zweiten Vorauszahlungsmonat des Jahres 2019 
entwickelte sich sowohl das Aufkommen aus der 
Körperschaftsteuer als auch aus der veranlagten 
Einkommensteuer positiv. Die Einnahmen aus der 
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungser-
träge waren weiterhin deutlich rückläufig. Bei den 
Bundessteuern zeigte sich ein Rückgang um 0,8 % 
im Vergleich zum Juni 2018 infolge einer Verschie-
bung von Tabaksteueraufkommen in den Folgemo-
nat Juli 2019. Die Einnahmen aus den Ländersteu-
ern wiesen einen Rückgang um 7,9 % auf.

EU-Eigenmittel

Im aktuellen Berichtsmonat Juni  2019 stiegen die 
Zahlungen von EU-Eigenmitteln inklusive der 
Zölle um 54,0 % und lagen bei rund 2,6 Mrd. €. Die 
Mittelabrufe durch die Europäische Union (EU) 
orientieren sich an dem für das Jahr  2019 vorge-
sehenen Finanzrahmen, wobei der Haushalt  2019 
insgesamt ein höheres Volumen aufweist als im 
Jahr 2018. Die monatlichen Anforderungen der EU 
schwanken zudem aufgrund des jeweiligen Finan-
zierungsbedarfs der EU.

Gesamtüberblick im 
1. Halbjahr 2019

Im 1.  Halbjahr  2019 ist das Steueraufkommen im 
Vorjahresvergleich insgesamt um  3,0 % gestiegen. 
Die Einnahmen aus den gemeinschaftlichen Steu-
ern wuchsen um 3,2 %. Bei den Bundessteuern war 
ein Anstieg um  0,7 % und bei den Ländersteuern 
um 5,1 % zu verzeichnen.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Juni 2019 einen Zuwachs um 4,2 % 
gegenüber dem Ergebnis im Juni  2018. Basis des 
Zuwachses sind höhere Einnahmen aus dem Bun-
desanteil an gemeinschaftlichen Steuern (+7,6 %) 
aufgrund des hohen Steueraufkommens an Ge-
meinschaftsteuern im aktuellen Berichtsmonat  – 
auch wenn sich der prozentuale Bundesanteil an 
den Gemeinschaftsteuern gegenüber dem Vor-
jahr verringert hat. Letzteres ist auf das Gesetz zur 
fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Inte-
grationskosten der Länder und Kommunen und 
zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des 
Fonds „Deutsche Einheit“ zurückzuführen, wel-
ches dem Bund einen geringeren Umsatzsteueran-
teil zuweist.

Die Länder konnten einen Zuwachs ihrer Steuer-
einnahmen von 6,9 % verbuchen. Mehreinnahmen 
aus dem Länderanteil an den gemeinschaftlichen 
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Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2019

Juni

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Juni

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20194

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer² 19.498 +7,1 105.360 +5,9 219.350 +5,3

Veranlagte Einkommensteuer 14.250 +8,4 33.523 +3,1 60.200  -0,4

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 6.529 +38,3 14.275 +11,2 24.120 +4,1

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge (einschließlich ehemaligem 
Zinsabschlag)

290  -25,7 2.694  -40,0 4.731  -31,4

Körperschaftsteuer 8.166 +1,6 17.279  -7,7 32.730  -2,1

Steuern vom Umsatz 19.906 +5,3 119.503 +3,9 242.900 +3,4

Gewerbesteuerumlage 0  -77,6 1.309  -6,1 4.815  -3,1

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0  -59,7 924  -16,9 3.427  -16,6

Gemeinschaftliche Steuern insgesamt 68.640 +8,3 294.867 +3,2 592.273 +2,8

Bundessteuern

Energiesteuer 3.589  -0,5 14.785  -1,6 40.250  -1,5

Tabaksteuer 904  -14,2 6.083 +2,9 14.260  -0,6

Alkoholsteuer 178 +25,3 1.064 +0,6 2.130  -0,1

Versicherungsteuer 712 +5,6 9.084 +2,9 14.130 +2,5

Stromsteuer 588  -12,8 3.305  -6,4 6.650  -3,0

Kraftfahrzeugsteuer 766  -6,6 5.086 +2,5 9.150 +1,1

Luftverkehrsteuer 99  -1,1 504 +4,5 1.230 +3,6

Kernbrennstoffsteuer 0 X -0 X -1 X

Solidaritätszuschlag 2.723 +5,7 9.936 +2,3 19.400 +2,5

Übrige Bundessteuern 118 +7,1 747 +4,1 1.442 +0,4

Bundessteuern insgesamt 9.678  -0,8 50.594 +0,7 108.642 +0,1

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 513  -21,3 3.365  -6,5 6.633  -2,6

Grunderwerbsteuer 1.100 +0,3 7.643 +11,6 15.440 +9,6

Rennwett- und Lotteriesteuer 148  -7,6 1.012 +6,7 1.938 +2,3

Biersteuer 56  -18,8 296  -6,7 650  -0,8

Sonstige Ländersteuern 31 +6,3 303 +2,0 475 +1,7

Ländersteuern insgesamt 1.848  -7,9 12.619 +5,1 25.136 +5,1

Steuern – auch aufgrund der geänderten Umsatz-
steuerverteilung  – sind Basis dieses Zuwachses, 
auch wenn ein deutlicher Rückgang der Einnah-
men aus den Ländersteuern gegenüber dem Vor-
jahresmonat zu verzeichnen war.

Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Anteil an 
den gemeinschaftlichen Steuern stiegen um 7,9 %.
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Gemeinschaftliche Steuern

Lohnsteuer

Das Lohnsteueraufkommen entwickelte sich im 
Berichtsmonat erneut sehr positiv. Das Brutto-
aufkommen der Lohnsteuer stieg im Juni  2019 
um 6,2 % gegenüber Juni 2018. Hier wirken weiter-
hin die stetige Beschäftigungsexpansion sowie stei-
gende Einkommen. Das aus dem Lohnsteuerauf-
kommen gezahlte Kindergeld stieg gegenüber dem 
Vergleichsmonat des Vorjahres um  1,3 %. Hier-
bei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Vor-
jahresbasis aufgrund statistischer Erfassungspro-
bleme beim Arbeitgeberkindergeld unterzeichnet 
ist. Per saldo erhöhte sich das kassenmäßige Lohn-
steueraufkommen gegenüber dem Vorjahresmonat 
um 7,1 %. Im 1. Halbjahr 2019 stieg das kassenmä-
ßige Lohnsteueraufkommen im Vorjahresvergleich 
kräftig um 5,9 %.

Körperschaftsteuer

Im Juni war die zweite Rate der vierteljährlichen 
Vorauszahlungen für das Jahr 2019 fällig. Die Ein-
nahmen aus der Körperschaftsteuer (brutto) er-
höhten sich gegenüber dem Vorjahr um  1,6 %. 
Die Vorauszahlungen für das aktuelle Jahr stie-
gen ebenso weiter an wie die aus den Veranlagun-
gen resultierenden Vorauszahlungen für Vorjahre. 
Der sich verschlechternde Saldo aus Nachzahlun-
gen und Erstattungen ließ den Einnahmeanstieg 
bei der Körperschaftsteuer allerdings geringer aus-
fallen. Nach Verrechnung der Investitionszulage 
ergab sich im Juni 2019 ein Anstieg des kassenmä-
ßigen Körperschaftsteueraufkommens um  1,6 % 
gegenüber dem Vorjahr. Im 1.  Halbjahr  2019 lag 
das kassenmäßige Körperschaftsteueraufkommen 
um 7,7 % unter dem Vorjahresniveau.

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹

2019

Juni

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Juni

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20194

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. € in % in Mio. € in % in Mio. € in %

EU-Eigenmittel

Zölle 499 +30,5 2.469 +3,3 4.800  -5,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 209 +35,2 1.460 +21,7 2.600 +9,0

BNE-Eigenmittel 1.907 +64,2 13.745 +47,0 26.590 +25,7

EU-Eigenmittel insgesamt 2.615 +54,0 17.674 +36,6 33.990 +18,9

Bund³ 37.087 +4,2 158.102  -0,5 324.270 +0,6

Länder³ 35.177 +6,9 159.482 +3,3 321.842 +2,5

EU 2.615 +54,0 17.674 +36,6 33.990 +18,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

5.786 +7,9 25.290 +5,2 50.748 +4,5

Steueraufkommen insgesamt  
(ohne Gemeindesteuern)

80.665 +6,8 360.549 +3,0 730.851 +2,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom Mai 2019.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Veranlagte Einkommensteuer

Auch bei der veranlagten Einkommensteuer war 
im Monat Juni 2019 die zweite Rate der Vorauszah-
lungen für das Jahr 2019 fällig. Hier ergibt sich bei 
den Vorauszahlungen das gleiche Bild wie bei der 
Körperschaftsteuer: Die Vorauszahlungen sowohl 
für das laufende Jahr als auch für die Vorjahre sind 
weiter angestiegen. Da auch der Saldo aus Nach-
zahlungen und Erstattungen sich  – insbesondere 
durch sinkende Arbeitnehmererstattungen  – ver-
besserte, verlief die Einnahmeentwicklung insge-
samt in diesem Monat günstiger als bei der Kör-
perschaftsteuer. Das Aufkommen der veranlagten 
Einkommensteuer (brutto) stieg im Vorjahresver-
gleich um 5,6 %. Nach Abzug der um 15,9 % rück-
läufigen Arbeitnehmererstattungen sowie der 
betragsmäßig nur noch unbedeutenden Investi-
tions- und Eigenheimzulagen ergab sich per saldo 
im Juni 2019 ein Zuwachs des kassenmäßigen Ein-
kommensteueraufkommens um  8,4 % gegenüber 
dem Vorjahresmonat. Im 1. Halbjahr 2019 stieg das 
kassenmäßige Aufkommen der veranlagten Ein-
kommensteuer im Vorjahresvergleich um 3,1 %.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Juni  2019 lag das Bruttoaufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag um  38,2 % über 
der Vorjahresbasis, nachdem im Vormonat ein 
Rückgang um 34,5 % zu verzeichnen gewesen war. 
Verbunden mit einer Zunahme der aus dem Auf-
kommen geleisteten Erstattungen durch das Bun-
deszentralamt für Steuern (+34,9 %) ergibt sich eine 
Zunahme des Kassenaufkommens der nicht veran-
lagten Steuern vom Ertrag um  38,3 %. Insgesamt 
entwickelt sich das Steueraufkommen der nicht 
veranlagten Steuern vom Ertrag im Jahresverlauf 
sehr volatil und orientiert sich an den Ausschüt-
tungsterminen von Dividendenzahlungen. Wich-
tiger ist deshalb der Blick auf das kumulierte Er-
gebnis. Im 1. Halbjahr 2019 stieg das kassenmäßige 
Aufkommen der nicht veranlagten Steuern vom Er-
trag gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,2 %.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge verzeichnete im 
Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang 
um  25,7 %. Im 1.  Halbjahr  2019 verringerte sich 
das kassenmäßige Aufkommen aus der Abgeltung-
steuer auf Zins- und Veräußerungserträge im Vor-
jahresvergleich um  40,0 %. Der statistisch nicht 
ermittelbare Anteil der Steuern auf Veräußerungs-
erlöse am Gesamtaufkommen der Steuerart liegt 
vermutlich in diesem Jahr bisher deutlich niedriger 
als im Jahr 2018.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz ver-
zeichnete im Juni 2019 abermals einen deutlichen 
Anstieg von 5,3 % gegenüber dem Vorjahresmonat. 
Das Aufkommen der Binnenumsatzsteuer stieg 
um 6,9 %, die Einnahmen aus der Einfuhrumsatz-
steuer erhöhten sich um 0,9 %. Im 1. Halbjahr 2019 
stieg das kassenmäßige Aufkommen der Steuern 
vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 %.

Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern lag im 
Juni 2019 mit einem Minus von 0,8 % leicht unter 
dem Vorjahresniveau. Hierzu trägt insbesondere 
ein niedrigeres Steueraufkommen aus der Tabak-
steuer (-14,2 %) bei. Allerdings ist dies darauf zu-
rückzuführen, dass rund 370  Mio. € Tabaksteuer 
erst in den Folgemonat Juli gebucht wurden. Die-
ser Effekt unterzeichnet das aktuelle Juni-Ergeb-
nis. Zudem waren bei der Stromsteuer (-12,8 %) so-
wie der Kraftfahrzeugsteuer (-6,6 %) Rückgänge zu 
verzeichnen. Größere Zuwächse ergaben sich bei 
der Alkoholsteuer (+25,3 %) sowie der Versiche-
rungsteuer (+5,6 %). Der Solidaritätszuschlag profi-
tierte vom Zuwachs seiner Bemessungsgrundlagen 
und stieg im direkten Vorjahresvergleich um 5,7 %. 
Die Veränderungen bei den übrigen Steuerarten 

48
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hatten betragsmäßig nur geringen Einfluss auf das 
Gesamt ergebnis der Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Juni 2019 
um  7,9 % unter dem Vorjahresmonat. Ursächlich 
hierfür waren geringere Einnahmen aus der Erb-
schaftsteuer (-21,3 %) und aus der Rennwett- und 

Lotteriesteuer (-7,6 %). Wegen aktuell laufender 
Erstattungen aufgrund eines Urteils des Europäi-
schen Gerichtshofs (C-30/17 vom 17. Mai 2018) zu 
Biermischgetränken und aromatisiertem Bier la-
gen die Biersteuereinnahmen um 18,8 % unter dem 
Vorjahresniveau. Das Steueraufkommen aus der 
Grunderwerbsteuer (+0,3 %) lag auf dem Vorjahres-
niveau. Beim Feuerschutzsteueraufkommen ergab 
sich eine Zunahme gegenüber Juni 2018 um 6,4 %.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Juni 2019

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
im 1.  Halbjahr  2019 auf rund 169,9  Mrd. €. Damit 
sind die Einnahmen um  0,4 % (rund 0,6  Mrd. €) 
höher als im entsprechenden Vorjahreszeit-
raum. Dabei sanken die Steuereinnahmen (inklu-
sive der EU-Eigenmittelabflüsse) um  0,9 % (rund 
-1,4  Mrd. €). Ein wesentlicher Grund ist eine um 
rund 4,4  Mrd. € höhere Zahlung von BNE-Eigen-
mitteln an die Europäische Union (EU) als in den 
ersten sechs Monaten des Jahres 2018.

Die Sonstigen Einnahmen lagen kumuliert in der 
ersten Jahreshälfte um 16,1 % (rund +2 Mrd. €) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis. Dies war 
hauptsächlich auf die Abführung des Bundesbank-
gewinns zurückzuführen, die mit 2,4  Mrd. € um 
rund 0,5  Mrd. € höher ausfiel als im vergangenen 
Jahr.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts beliefen sich in 
der ersten Jahreshälfte  2019 auf 172,5  Mrd. € und 
lagen damit um 8,5 % (rund +13,5 Mrd. €) über dem 
entsprechenden Vorjahresniveau. In ökonomischer 
Gliederung werden die Ausgaben des Bundeshaus-
halts nach konsumtiven und investiven Ausgaben 
unterschieden.

Der Anstieg der Ausgaben im betrachteten Zeit-
raum resultiert vor allem aus höheren konsum-
tiven Ausgaben (+8,5 % beziehungsweise rund 
+12,5  Mrd. €). Dabei lagen die Laufenden Zuwei-
sungen an Verwaltungen deutlich über dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau (+4,7 %). Die Lau-
fenden Zuschüsse für Renten, Unterstützungen 
u.  a. waren dagegen niedriger als im Vergleich 
zum Juni des vergangenen Jahres (-1,3 %). Dies ist 

insbesondere auf niedrigere Ausgaben für Arbeits-
losengeld  II (-2,7 %) zurückzuführen Bei Betrach-
tung der absoluten Veränderung zum Vorjahr hat-
ten die Zuschüsse an Sozialversicherungen mit 
einem Plus von rund 2,4 Mrd. € (+3,6 % gegenüber 
dem Vorjahr) einen wesentlichen Anteil an den hö-
heren konsumtiven Ausgaben. Den größten Anteil 
haben die Zinsausgaben mit einer Steigerung um 
73,2 % (rund +5,1 Mrd. €). Dies hat aber buchungs-
technische Ursachen und ist – bezogen auf das ge-
samte Haushaltsjahr – nicht Ausdruck einer höhe-
ren Zinsbelastung im Vergleich zum Vorjahr.

Investiv wurden Mittel von rund 13,1  Mrd. € ver-
ausgabt. Damit wurde das Niveau vom Juni  2018 
um 8,1 % übertroffen. Dies lag an höheren Ausga-
ben für Sachinvestitionen (+19,6 %) im Vergleich 
zum entsprechenden Vorjahresniveau. Insbeson-
dere für Baumaßnahmen (z. B. Erhaltung Bundes-
autobahnen +0,5  Mrd. €) und für den Erwerb von 
beweglichen Sachen (+0,3 Mrd. €) wurde mehr ver-
ausgabt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Finanzierungssaldo

Im 1.  Halbjahr  2019 wies der Bundeshaushalt ein 
Finanzierungsdefizit von 2,6 Mrd. € auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im 
Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen 
und beeinflussen somit die eingesetzten Kassen-
mittel in den einzelnen Monaten in unterschiedli-
chem Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im 
Jahresverlauf in der Regel starke Schwankungen. 
Die unterjährige Entwicklung des Finanzierungs-
saldos und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind 
daher keine Indikatoren, aus denen sich die erfor-
derliche Nettokreditaufnahme und der Finanzie-
rungssaldo am Jahresende errechnen lassen.
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2018 Soll 2019
Ist-Entwicklung¹ 

Juni 2019

Ausgaben (Mrd. €)² 336,7 356,4 172,5

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +8,5

Einnahmen (Mrd. €)³ 347,6 350,6 169,9

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % +0,4

Steuereinnahmen (Mrd. €) 322,4 325,5 155,6

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in % -0,9

Finanzierungssaldo (Mrd. €) 10,9 -5,8 -2,6

Deckung/Verwendung: -10,9 5,8 2,6

Kassenmittel (Mrd. €) - - 82,1

Münzeinnahmen (Mrd. €) 0,3 0,3 0,1

Saldo der Rücklagenbewegungen4 -11,2 5,5 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. €) 0,0 0,0 -79,6

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung; (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Januar bis 
Juni 2018

Januar bis 
Juni 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Allgemeine Dienste 80.341  23,9 89.945  25,2 35.252 39.347 +11,6

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 9.245  2,7 10.163  2,9 2.790 2.980 +6,8

Verteidigung 38.303  11,4 42.649  12,0 17.336 19.199 +10,7

Politische Führung, zentrale Verwaltung 16.920  5,0 19.039  5,3 8.607 9.431 +9,6

Finanzverwaltung 4.733  1,4 5.329  1,5 2.215 2.459 +11,0

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Ange-
legenheiten

23.070  6,9 25.696  7,2 8.668 9.466 +9,2

Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbil-
dungsteilnehmende

3.498  1,0 4.062  1,1 1.733 1.650  -4,8

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb 
der Hochschulen

12.861  3,8 14.444  4,1 4.308 4.939 +14,6

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeits-
marktpolitik

172.190  51,1 179.537  50,4 92.461 95.270 +3,0

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosen-
versicherung

114.730  34,1 119.249  33,5 64.073 66.295 +3,5

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 85.190  25,3 89 173  25,0 48.584 50.636 +4,2

Arbeitsmarktpolitik 36.810  10,9 37.631  10,6 18.182 17.787  -2,2

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 20.543  6,1 20.600  5,8 10.740 10.452  -2,7

Leistungen des Bundes für Unterkunft und 
Heizung nach dem SGB II

7.023  2,1 6.700  1,9 3.411 3.054  -10,5

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 8.970  2,7 9.191  2,6 4.506 4.651 +3,2

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und 
politischen Ereignissen

1.830  0,5 2.098  0,6 999 1.027 +2,7

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 2.477  0,7 3.720  1,0 909 1.106 +21,7

Wohnungswesen, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

2.947  0,9 3.783  1,1 1.267 1.267  -0,0

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 2.202  0,7 2.785  0,8 1.119 1.103  -1,4

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.087  0,3 1.423  0,4 234 300 +27,8

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienst-
leistungen

4.316  1,3 5.100  1,4 2.068 2.051  -0,8

Regionale Förderungsmaßnahmen 694  0,2 1.304  0,4 166 234 +41,4

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 1.411  0,4 1.403  0,4 1.169 1.060  -9,3

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 21.943  6,5 22.134  6,2 7.961 8.450 +6,1

Straßen 10.620  3,2 10.790  3,0 3.546 3.949 +11,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 6.903  2,1 6.267  1,8 2.338 2.383 +1,9

Allgemeine Finanzwirtschaft 28.339  8,4 25.062  7,0 10.195 15.258 +49,7

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang 
mit der Schuldenaufnahme

16.451  4,9 17.533  4,9 7.021 12.164 +73,2

Ausgaben insgesamt¹ 336.710  100,0 356.400  100,0 159.014 172.514 +8,5

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Bundesausgaben nach ökonomischen Arten

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar bis 
Juni 2018

Januar bis 
Juni 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Konsumtive Ausgaben 298.613 88,7 318.614 89,4 146.911 159.426 +8,5

Personalausgaben 32.718 9,7 34.646 9,7 16.763 17.754 +5,9

Aktivbezüge 23.921 7,1 25.596 7,2 12.051 12.785 +6,1

Versorgung 8.797 2,6 9.049 2,5 4.712 4.969 +5,5

Laufender Sachaufwand 30.058 8,9 35.570 10,0 11.998 13.058 +8,8

Sächliche Verwaltungsaufgaben 15.585 4,6 16.968 4,8 7.080 7.344 +3,7

Militärische Beschaffungen 11.813 3,5 15.568 4,4 4.002 4.894 +22,3

Sonstiger laufender Sachaufwand 2.660 0,8 3.035 0,9 916 819  -10,6

Zinsausgaben 16.447 4,9 17.524 4,9 7.019 12.156 +73,2

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 218.604 64,9 229.909 64,5 110.669 115.908 +4,7

an Verwaltungen 28.278 8,4 29.151 8,2 11.896 12.785 +7,5

an andere Bereiche 190.326 56,5 200.759 56,3 98.773 103.122 +4,4

darunter:

Unternehmen 28.291 8,4 32.383 9,1 12.553 13.845 +10,3

Renten, Unterstützungen u. a. 29.482 8,8 29.850 8,4 15.363 15.166  -1,3

Sozialversicherungen 120.764 35,9 124.882 35,0 66.662 69.039 +3,6

Sonstige Vermögensübertragungen 786 0,2 965 0,3 463 550 +18,8

Investive Ausgaben 38.097 11,3 38.946 10,9 12.104 13.088 +8,1

Finanzierungshilfen 27.899 8,3 27.969 7,8 8.909 9.266 +4,0

Zuweisungen und Zuschüsse 26.030 7,7 26.297 7,4 8.389 8.726 +4,0

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 1.480 0,4 1.170 0,3 407 304  -25,3

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 390 0,1 502 0,1 113 235 +108,0

Sachinvestitionen 10.198 3,0 10.977 3,1 3.195 3.822 +19,6

Baumaßnahmen 7.903 2,3 8.086 2,3 2.434 2.717 +11,6

Erwerb von beweglichen Sachen 1.567 0,5 2.119 0,6 550 877 +59,5

Grunderwerb 727 0,2 771 0,2 211 228 +8,1

Globalansätze 0 0,0 -1.160 -0,3 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 336.710 100,0 356.400 100,0 159.014 172.514 +8,5

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 
2018

Soll 
2019

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr 

Januar bis 
Juni 2018

Januar bis 
Juni 2019

in Mio. €
Anteil 
in % in Mio. €

Anteil 
in % in Mio. € in %

Steuern 322.386 92,7 325.491 92,8 157.007 155.622  -0,9

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern: 264.106 76,0 273.027 77,9 130.317 132.683 +1,8

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- 
und Veräußerungserträge)

145.535 41,9 150.063 42,8 72.057 73.556 +2,1

davon:

Lohnsteuer 88.520 25,5 92.301 26,3 40.473 42.923 +6,1

Veranlagte Einkommensteuer 25.678 7,4 26.688 7,6 13.825 14.247 +3,1

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 11.592 3,3 10.870 3,1 6.423 6.561 +2,1

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräuße-
rungserträge 

3.033 0,9 3.339 1,0 1.975 1.185  -40,0

Körperschaftsteuer 16.713 4,8 16.865 4,8 9.360 8.640  -7,7

Steuern vom Umsatz 116.512 33,5 120.926 34,5 57.682 58.585 +1,6

Gewerbesteuerumlage 2.058 0,6 2.038 0,6 578 543  -6,1

Energiesteuer 40.882 11,8 41.100 11,7 15.022 14.785  -1,6

Tabaksteuer 14.339 4,1 14.220 4,1 5.910 6.083 +2,9

Solidaritätszuschlag 18.927 5,4 19.700 5,6 9.714 9.936 +2,3

Versicherungsteuer 13.779 4,0 14.050 4,0 8.830 9.084 +2,9

Stromsteuer 6.858 2,0 7.000 2,0 3.530 3.305  -6,4

Kraftfahrzeugsteuer 9.047 2,6 9.080 2,6 4.963 5.086 +2,5

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.135 0,6 2.122 0,6 1.058 1.065 +0,7

Kaffeesteuer 1.037 0,3 1.045 0,3 503 528 +5,0

Luftverkehrsteuer 1.187 0,3 1.215 0,3 482 504 +4,6

Schaumweinsteuer 395 0,1 396 0,1 212 217 +2,4

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 2 0,0 1 1 +0,0

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder  800 X 800 X 0 0 X

Ergänzungszuweisungen an Länder 8 486 X 7.783 X 4.245 3.628  -14,5

BNE-Eigenmittel der EU 21.147 X 28.640 X 9.347 13.745 +47,1

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 2.385 X 2.600 X 1.199 1.460 +21,8

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 8.498 X 8.651 X 4.249 4.325 +1,8

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und 
Lkw-Maut

8.992 X 8.992 X 4.496 4.496 +0,0

Sonstige Einnahmen 25.200 7,3 25.123 7,2 12.319 14.306 +16,1

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.682 1,6 5.640 1,6 4.280 5.043 +17,8

Zinseinnahmen 340 0,1 280 0,1 135 117  -13,3

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, Kapital-
rückzahlungen, Gewährleistungen

2.371 0,7 2.314 0,7 514 475  -7,6

Einnahmen insgesamt1 347.586 100,0 350.614 100,0 169.326 169.928 +0,4

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Entwicklung der Finanzierungssalden der Län-
derhaushalte fiel Ende Mai unter das Niveau des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Die Einnah-
men der Ländergesamtheit stiegen gegenüber dem 
Vorjahr um 4,2 %, während die Ausgaben um 7,4 % 
wuchsen. So stiegen z.  B. die Sachinvestitionen 
um 10,8 % und die investiven Ausgaben um 7,6 %. 
Die Steuereinnahmen der Ländergesamtheit 
stiegen im Vergleich zum Vorjahr um  3,1 % an. 
Die Ländergesamtheit erzielte bis Ende Mai ei-
nen Haushaltsüberschuss von  2,4  Mrd. €. Damit 

verschlechterte sich die Haushaltssituation um 
4,5 Mrd. € gegenüber dem entsprechenden Vorjah-
reszeitraum. Zurzeit gehen die Planungen der Län-
der insgesamt von einem Finanzierungssaldo in 
Höhe von -0,8 Mrd. € für das Gesamtjahr 2019 aus.

Die Einnahmen und Ausgaben der Länder bis 
einschließlich Mai sind im statistischen An-
hang der Online-Version des Monatsberichts 
(www.bmf-monatsbericht.de) aufgeführt. 

Entwicklung der Länderhaushalte bis Mai 2019, Länder insgesamt

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Mai 2019, Flächenländer 

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Länderhaushalte bis Mai 2019, Stadtstaaten

Veränderungsraten im Vergleich zum Vorjahr in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung von Schulden, 
Kreditaufnahme, Tilgungen 
und Zinsen

Im Juni wurden für den Bundeshaushalt und 
seine Sondervermögen insgesamt Kredite im 
Volumen von 13,6  Mrd. € aufgenommen und 
20,1 Mrd. € getilgt. Der Schuldendienst betrug aber 
nur 19,3  Mrd. €, weil saldiert Zinsen in Höhe von 
0,8 Mrd. € vereinnahmt worden waren.

Der Schuldenstand zum 30. Juni 2019 hat sich ge-
genüber Ende Dezember  2018 um 11,2  Mrd. € 
auf 1.081,4  Mrd. € erhöht. Von den Schulden wa-
ren für die Finanzierung des Bundeshaushalts 
1.026,7  Mrd. €, des Finanzmarktstabilisierungs-
fonds 35,6 Mrd. € (darunter 13,0 Mrd. € für die Dar-
lehensgewährung an Abwicklungsanstalten gemäß 
§  9  Absatz  5  Finanzmarktstabilisierungsfonds-
gesetz) und des Investitions- und Tilgungsfonds 
19,1 Mrd. € eingesetzt. 

Im Juni lagen die Schwerpunkte der Kreditauf-
nahme auf den Emissionen einer 2-jährigen Bun-
desschatzanweisung mit einem Nominalvolumen 
von 5 Mrd. €, einer 10-jährigen Bundesanleihe mit 
einem Nominalvolumen von 3 Mrd. € sowie einer 
30-jährigen Bundesanleihe mit einem Nominalvo-
lumen von 1 Mrd. €. Zudem stockte der Bund Un-
verzinsliche Schatzanweisungen des Bundes mit 
einem Nominalvolumen von 3 Mrd. € und eine in-
flationsindexierte Anleihe des Bundes mit einem 
Emissionsbetrag von 500 Mio. € auf.

Der Eigenbestand verringerte sich im Juni ge-
genüber dem Vormonat um 1,0  Mrd. € auf ein 
Volumen von insgesamt  51,0  Mrd. €. Weitere 

Einzelheiten zu den Schuldenständen sowie ih-
rer Veränderung infolge von Kreditaufnahme und 
Tilgungen zeigt die Tabelle „Entwicklung der Ver-
schuldung des Bundeshaushalts und seiner Son-
dervermögen“. Eine detaillierte Aufstellung der 
Kreditaufnahme, der Tilgungs- und Zinszahlungen 
sowie der Schuldenstände des Bundeshaushalts 
und seiner Sondervermögen ist im statistischen 
Anhang des Monatsberichts enthalten. Darüber hi-
naus enthält der statistische Anhang auch eine län-
gere Datenreihe der Verschuldung, gruppiert nach 
Restlaufzeitklassen.

Die Tabelle „Entwicklung von Umlaufvolumen 
und Eigenbestände an Bundeswertpapieren“ zeigt 
das Umlaufvolumen der emittierten Bundeswert-
papiere wie auch die Eigenbestände jeweils zu 
Nennwerten.

Die Abbildung „Struktur der Verschuldung des 
Bundeshaushalts nach Instrumentenarten per 
30.  Juni  2019“ zeigt die Verteilung der vom Bund 
und seinen Sondervermögen eingegangenen Ge-
samtschulden nach Instrumentenarten. Mit 45,8 % 
entfällt der größte Anteil der Schuld auf 10-jäh-
rige Bundesanleihen, gefolgt von den 30-jährigen 
Bundeanleihen mit  20,8 %, den Bundesobligati-
onen mit  16,0 %, den Bundesschatzanweisungen 
mit 8,4 %, den inflationsindexierten Bundeswertpa-
pieren mit 6,3 % und den Unverzinslichen Schatz-
anweisungen mit einem Anteil von  1,4 %. Ein 
Anteil von 1,1 % der Schulden entfällt auf Schuld-
scheindarlehen und sonstige Kredite.

Von den Schulden des Bundes sind 98,8 % in Form 
von Inhaberschuldverschreibungen verbrieft, bei 
denen die konkreten Gläubiger dem Emittenten 
Bund nicht bekannt sind.

Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes
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Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Schuldenstand

Kredit-
aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand 

Schuldenstands-
änderung 

(Saldo)

31. Mai 2019 Juni 2019 Juni 2019 30. Juni 2019 Juni 2019

Haushaltskredite 1.087.918 13.555 -20.095 1.081.378 -6.540

Gliederung nach Verwendung 

Bundeshaushalt 1.034.402 10.889 -18.625 1.026.667 -7.736

Finanzmarktstabilisierungsfonds 34.424 1.846 -651 35.620 1.195

Investitions- und Tilgungsfonds 19.092 819 -819 19.092 -0

Gliederung nach Instrumentenarten

Bundeswertpapiere 1.075.753 13.555 -20.045 1.069.263 -6.490

Bundesanleihen 716.581 3.918 - 720.499 3.918

30-jährige Bundesanleihen 224.000 954 - 224.955 954

10-jährige Bundesanleihen 492.581 2.963 - 495.544 2.963

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 67.742 368 - 68.110 368

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

8.118 -0 - 8.118 -0

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

59.623 368 - 59.991 368

Bundesobligationen 172.548 765 - 173.313 765

Bundesschatzanweisungen 98.824 5.200 -13.000 91.024 -7.800

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

18.763 3.304 -7.025 15.042 -3.721

Sonstige Bundeswertpapiere 1.296 - -20 1.276 -20

Schuldscheindarlehen 7.690 - -50 7.640 -50

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.475 - - 4.475 -

nach Restlaufzeiten

Bis 1 Jahr 161.958 156.158 -5.800

Über 1 Jahr bis 4 Jahre 354.597 348.701 -5.896

Über 4 Jahre 571.363 576.518 5.155

nachrichtlich¹:

Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung 
inflationsindexierter Bundeswertpapiere

5.132 5.691 559

Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzie-
rungsgesetz (SchlussFinG)

4.435 4.454 19

1 Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbeding-
ten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich 
jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflati-
onsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Am 21. Juni 2019 gab der Bund seine Emissionspla-
nung für das 3. Quartal 2019 bekannt. Der Finanzie-
rungsbedarf des Bundes und seiner Sondervermö-
gen hat sich seit Jahresbeginn  2019 reduziert. Der 
Bund beabsichtigt daher, im 3.  Quartal ein niedri-
geres Volumen zu emittieren als im Dezember 2018 
angekündigt. Damit sinkt das geplante Jahresemissi-
onsvolumen der nominalverzinlichen Geld- und Ka-
pitalmarktinstrumente des Bundes von 199  Mrd. € 
auf 197 Mrd. €.

Details zu den geplanten Auktionen der nominal-
verzinslichen 30-  und 10-jährigen Bundesanlei-
hen, 5-jährigen Bundesobligationen, 2-jährigen 
Bundesschatzanweisungen, inflationsindexierten 

Bundeswertpapieren und Unverzinslichen Schatz-
anweisungen des Bundes können der Internetseite 
der Bundesrepublik  Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH (Finanzagentur) sowie den Pressemit-
teilungen zum Emissionskalender1 entnommen 
werden. Sie enthalten auch eine jeweils präzisierte 
vierteljährliche Vorschau der Tilgungszahlungen bis 
Ende des Jahres 2019.

Ferner veröffentlicht die Finanzagentur auch eine 
detaillierte Übersicht über die durchgeführten Auk-
tionen von Bundeswertpapieren.2

1 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren 
in Mio. €

Stichtag/Periode

Schuldenstand 

Kredit-
aufnahme  
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Schuldenstand

Schuldenstands-
änderung 

(Saldo)

31. Mai 2019 Juni 2019 Juni 2019 30. Juni 2019 Juni 2019

Umlaufvolumen 1.127.746 12.500 -20.020 1.120.226 -7.520

30-jährige Bundesanleihen 231.500 1.000 - 232.500 1.000

10-jährige Bundesanleihen 517.000 3.000 - 520.000 3.000

30-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

8.350 - - 8.350 -

10-jährige inflationsindexierte Anleihen 
des Bundes

61.600 500 - 62.100 500

Bundesobligationen 183.000 - - 183.000 -

Bundesschatzanweisungen 106.000 5.000 -13.000 98.000 -8.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des 
Bundes

19.000 3.000 -7.000 15.000 -4.000

Sonstige Bundeswertpapiere 1.296 - -20 1.276 -20

Eigenbestände -52.050 1.046 - -51.005 1.046

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047
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Struktur der Verschuldung des Bundeshaushalts nach Instrumentenarten per 30. Juni 2019

 in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Kreditaufnahme des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen (Stand Juni 2019)
in Mio. €

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Struktur der Verschuldung des Bundeshaushalts nach Instrumentenarten per 30. Juni 2019

 in %

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Bruttokreditbedarf des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

1,3 1,4 1,2 1,1 1,1 1,0 - - - - - - 7,0

10-jährige 
Bundesanleihen

9,9 2,6 6,1 3,3 2,5 3,0 - - - - - - 27,4

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

0,4 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 - - - - - - 3,5

Bundesobligationen 3,7 4,1 4,2 3,9 5,7 0,8 - - - - - - 22,5

Bundesschatz-
anweisungen

6,9 5,1 4,8 0,3 8,7 5,2 - - - - - - 31,0

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

5,3 3,8 3,2 3,8 3,7 3,3 - - - - - - 23,2

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 - - 0,0 - - - - - - - - 0,0

Schuldscheindarlehen - - - - - - - - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 27,6 17,8 20,2 13,0 22,4 13,6 - - - - - - 114,5

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Schuldenstand des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez

in Mrd. €

30-jährige Bundesanleihen 219,3 220,7 221,8 222,9 224,0 225,0 - - - - - -

10-jährige Bundesanleihen 478,1 480,7 486,8 490,0 492,6 495,5 - - - - - -

Inflationsindexierte Bun-
deswertpapiere

65,1 65,9 66,5 67,2 67,7 68,1 - - - - - -

Bundesobligationen 186,6 174,7 178,9 166,8 172,5 173,3 - - - - - -

Bundesschatzanweisungen 92,9 98,0 89,8 90,1 98,8 91,0 - - - - - -

Unverzinsliche Schatzan-
weisungen des Bundes

18,3 15,0 18,3 15,0 18,8 15,0 - - - - - -

Sonstige Bundeswertpa-
piere

1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 - - - - - -

Schuldscheindarlehen 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,6 - - - - - -

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 - - - - - -

Insgesamt 1.073,7 1.068,5 1.075,6 1.065,5 1.087,9 1.081,4 - - - - - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Verzinsung der Schulden des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

3,6 -0,6 -0,2 -0,4 -0,2 -0,5 - - - - - - 1,5

10-jährige 
Bundesanleihen

2,0 1,0 -0,2 -0,1 0,5 -0,2 - - - - - - 3,1

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

-0,1 -0,1 -0,1 1,1 -0,1 -0,1 - - - - - - 0,7

Bundesobligationen -0,1 0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,0 - - - - - - -0,2

Bundesschatz- 
anweisungen

-0,1 -0,1 -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 - - - - - - -0,3

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

0,0 -0,0 0,0 -0,0 0,0 -0,0 - - - - - - -0,1

Sonstige Bundes-
wertpapiere

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 0,0

Schuldschein- 
darlehen

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 0,1

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - 0,0 - - - - - - 0,0

Insgesamt 5,5 0,3 -0,6 0,6 -0,1 -0,8 - - - - - - 4,9

Verzinsung: Zinseinnahmen (-), Zinsausgaben (+); Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tilgungen des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen 2019

Kreditart

Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dez
Summe 

insgesamt

in Mrd. €

30-jährige 
Bundesanleihen

- - - - - - - - - - - - 0,0

10-jährige 
Bundesanleihen

24,0 - - - - - - - - - - - 24,0

Inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere

- - - - - - - - - - - - -

Bundesobligationen - 16,0 - 16,0 - - - - - - - - 32,0

Bundesschatz-
anweisungen

- - 13,0 - - 13,0 - - - - - - 26,0

Unverzinsliche 
Schatzanweisungen 
des Bundes

- 7,0 - 7,0 - 7,0 - - - - - - 21,1

Sonstige Bundeswert-
papiere

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 0,1

Schuldscheindarlehen - 0,1 - - - 0,1 - - - - - - 0,1

Sonstige Kredite und 
Buchschulden

- - - - - - - - - - - - -

Insgesamt 24,0 23,1 13,0 23,0 0,0 20,1 - - - - - - 103,3

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Marktentwicklung im 
2. Quartal 2019

Renten

Im 2.  Quartal hatte die Kommunikation der Zen-
tralbanken großen Einfluss auf das Marktgesche-
hen. Die US-amerikanische Notenbank FED ver-
lässt offenbar ihren bisherigen Zinserhöhungskurs 
und signalisierte mittlerweile baldige Zinssen-
kungen. Auf der Ratssitzung im Juni hat die Eu-
ropäische Zentralbank (EZB) zudem ihre For-
ward Guidance angepasst, nach der mindestens 
bis Mitte 2020 keine Leitzinserhöhungen zu erwar-
ten seien. Am 18.  Juni  2019 folgte auf der Konfe-
renz der EZB im portugiesischen Sintra eine stark 
beachtete Rede von Notenbankchef Mario Draghi. 
Hier brachte er unter bestimmten Voraussetzun-
gen nicht nur Zinssenkungen als denkbare künf-
tige Maßnahmen ins Spiel, sondern stellte sogar 
eine Wiederaufnahme von Netto-Anleiheankäu-
fen im Rahmen des Asset Purchase Programme 
(APP) in Aussicht, falls sich die Inflationsraten nicht 

nachhaltig dem Zielwert der Zentralbank näherten. 
In der Folge sanken die Renditen im Euroraum sehr 
deutlich. Das Quartalstief bei 10-jährigen Bundes-
anleihen wurde am 25.  Juni 2019 mit einem Wert 
leicht unter -33 Basispunkten erreicht.

Der fünfjährige inflationsindexierte Termin-Swap-
satz in fünf Jahren, einer der wichtigen marktba-
sierten Indikatoren für künftige Preisverände-
rungen im Euroraum, markierte Mitte Juni einen 
neuen historischen Tiefstwert mit rund 1,12 %. Ge-
genüber dem Stand Anfang Mai 2019 hatte dieser 
Indikator damit fast 30 Basispunkte nachgegeben.
Auch in anderen bedeutenden Währungsräumen 
rücken angesichts eines sich weiter eintrübenden 
Konjunkturumfelds und sich fortsetzender Han-
delsstreitigkeiten wieder expansive geldpoliti-
sche Maßnahmen der Zentralbanken in den Mit-
telpunkt. Diese Entwicklungen gingen mit spürbar 
fallenden Renditen einher. So sanken die 10-jäh-
rigen US-Renditen um 40  Basispunkte, die briti-
schen um 17 Basispunkte, japanische und deutsche 
Benchmark-Anleihen rutschten zeitgleich immer 
tiefer in den negativen Bereich.

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 2. Quartal 2019 
Rendite in % p. a.

31. März 2019 30. Juni 2019

USA 2,41 2,01

Japan -0,09 -0,16

Deutschland -0,07 -0,33

Vereinigtes Königreich 1,00 0,83

Quelle: Thomson Reuters

64



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

65

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Finanzmärkte und Kreditaufnahme des Bundes

Monatsbericht des BMF 
Juli 2019

Aktien

Nach überaus kräftigen Zuwächsen an den interna-
tionalen Aktienmärkten im 1. Quartal 2019 fiel die 
Bilanz im aktuellen Betrachtungszeitraum nicht 
ganz so stark aus. Trotz insgesamt verhaltener Kon-
junkturaussichten verzeichnete der Deutsche Ak-
tienindex (DAX) mit knapp  7,6 % den höchsten 

Quartalsgewinn im Verhältnis zu vergleichbaren 
Indizes aus den USA, Japan und dem Vereinigten 
Königreich, deren Wertzuwächse sich zudem erst 
seit Anfang Juni abzeichneten. In der letzten Ju-
ni-Woche konnte für den Standard & Poor’s 500-In-
dex sogar ein neues Allzeithoch verzeichnet wer-
den, auch wenn das Quartalsplus nur halb so hoch 
wie beim deutschen Leitindex ausfiel.

Entwicklung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen im 2. Quartal 2019
Rendite in % p. a.

Quelle: Thomson Reuters
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S&P 500 (USA) 3,79

Nikkei 225 (Japan) 0,33

DAX (Deutschland) 7,57

FTSE 100 (Vereinigtes Königreich) 2,01

Quelle: Thomson Reuters
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Wesentliche Ursache für die Gewinne an den ge-
nannten Aktienmärkten dürfte die weiter verfes-
tigte Erkenntnis der Marktteilnehmer sein, dass die 
Notenbanken im Euroraum, in Japan und im Ver-
einigten Königreich noch weit von einer Normali-
sierung der Leitzinsen entfernt sind oder – wie in 
den USA  – schon bald wieder von einer solchen 
abrücken könnten. Ein weiteres klares Indiz dafür 
war auch der vergleichsweise schwach ausgefal-
lene US-Arbeitsmarktbericht Ende Mai. Selbst die 
im Juni zu verzeichnenden mehrfachen Gewinn-
warnungen deutscher Großkonzerne konnten den 
jüngsten Aufwärtstrend am deutschen Aktien-
markt nicht stoppen.

Devisen

Die veränderte Kommunikation von FED und EZB 
führte Ende Juni zu einem Erstarken des Euro ge-
genüber dem US-Dollar. Hier konnten mit Wer-
ten von über 1,13 $/€ auch die höchsten Kurse im 
gesamten Quartal gemessen werden. Die Aufwer-
tung des Euro beträgt über das Quartal hinweg 
knapp 1,4 %. Noch deutlicher kann der japanische 
Yen gegenüber dem US-Dollar zulegen, näm-
lich um 2,7 %. Das britische Pfund musste im Ver-
gleichszeitraum hingegen eine Abwertung in fast 
gleicher Höhe (-2,6 %) gegenüber der US-amerika-
nischen Währung hinnehmen.

Entwicklung ausgewählter Aktienindizes im 2. Quartal 2019
Wertentwicklung in %, Vorquartalsende = 100

Quelle: Thomson Reuters
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Ölpreise

Der Ölpreis der Sorte Brent lag Ende des 2. Quar-
tals  2019 bei etwa 64  $ pro Barrel, nachdem er 
im April und Mai noch Werte bis hin zu 75  $ pro 

Barrel erreicht hatte. Die zwischenzeitige Unsi-
cherheit, die insbesondere wegen der Raketenan-
griffe auf Öl-Tanker in der Straße von Hormus auf-
getreten war, wurde zum Ende des Quartals wieder 
„ausgepreist“.

Entwicklung der Wechselkurse zum US-Dollar im 2. Quartal 2019
Wertentwicklung gegenüber US-Dollar in %, Vorquartalsende = 100

Quelle: Thomson Reuters
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Rückblick auf die Sitzungen 
der Eurogruppe am 
13. Juni 2019 und 8. Juli 2019 
sowie des ECOFIN-Rats am 
14 Juni 2019 und 9. Juli 2019

Eurogruppe am 13. Juni 2019 in 
Luxemburg und am 08. Juli 2019 in 
Brüssel

Bei der Eurogruppe am 13. Juni 2019 standen eine 
thematische Diskussion zur wirtschaftlichen Un-
gleichheit, die Nachprogrammüberwachung mit 
Zypern, die Artikel-IV-Konsultation des Interna-
tionalen Währungsfonds (IWF) mit dem Euro-
raum sowie das Arbeitsprogramm für das 2. Halb-
jahr 2019 auf der Tagesordnung.

In der Eurogruppe fand im Rahmen der thema-
tischen Diskussion ein Austausch zur Problema-
tik der Ungleichheit statt. Prof. Philippe Aghion 
führte mit einer Präsentation in das Themen-
feld ein: Ungleichheit könne unterschiedliche As-
pekte umfassen, z.  B. soziale Mobilität oder Ein-
kommensungleichheit. Für langfristiges Wachstum 
seien Innovationen notwendig. Diese erhöhten ei-
nerseits die soziale Mobilität, führten gleichzei-
tig aber auch zu hohen Einkommen bei den Inno-
vatoren. Innovation, Bildung, Wettbewerb sowie 
ein Ausgleich der Interessen von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern hinsichtlich flexibler Arbeits-
marktbedingungen seien wichtige Faktoren für in-
klusives Wachstum und soziale Mobilität. Die Eu-
ropäische Kommission erklärte, dass das Thema 
für das Funktionieren der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion wichtig sei und seit Längerem eine 
hohe Priorität habe. Insgesamt sei die Ungleich-
heit im Euroraum geringer als in vielen anderen 
Ländern. Umverteilung allein könne keine Lösung 
sein. Für ein inklusiveres Wachstum sei vielmehr 
ein Mix aus Investitionen in Chancengleichheit, 

wettbewerbs- und innovationsfreundlichen Rah-
menbedingungen und steuerlicher Entlastung des 
Faktors Arbeit zugunsten höherer Vermögens- und 
Umweltsteuern erforderlich. Auch bei den Länder-
spezifischen Empfehlungen im Rahmen des Eu-
ropäischen Semesters und beim Mehrjährigen Fi-
nanzrahmen spiele inklusives Wachstum eine 
wichtige Rolle. Das neu zu schaffende Haushaltsin-
strument für Konvergenz und Wettbewerbsfähig-
keit könne hierzu ebenfalls beitragen. Die Europäi-
sche Zentralbank (EZB) erklärte, dass der Euroraum 
weniger Einkommensungleichheit aufweise als 
z. B. die USA. Wichtig sei die Möglichkeit einer gu-
ten Ausbildung. Falsche steuerliche Anreize könn-
ten Innovation behindern. Die wortnehmenden 
Mitgliedstaaten hoben neben Innovation insbe-
sondere die Themen Bildung, faire Besteuerung, in-
klusives Wachstum, Forschung und „gefühlte Un-
gleichheit“ hervor.

Die Eurogruppe befasste sich mit der Nachpro-
grammüberwachung von Zypern. Die Europäische 
Kommission stellte den Bericht der Institutionen 
vor und verwies auf die robuste Wachstumsent-
wicklung. Während  2018 ein Haushaltsdefizit von 
mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts aufgrund 
von Unterstützungsmaßnahmen im Finanzsektor 
verzeichnet worden sei, werde für 2019 wieder ein 
deutlicher Haushaltsüberschuss erwartet. Die not-
leidenden Kredite seien zwar bereits deutlich ab-
gebaut worden, aber weiterhin am zweithöchsten 
in der Europäischen Union (EU). Hier seien wei-
tere Fortschritte notwendig. Strukturreformen 
seien insbesondere im Bereich der Justiz erforder-
lich. Die EZB unterstützte die Ausführungen der 
Europäischen Kommission. Der Europäische Stabi-
litätsmechanismus (ESM) erklärte, dass die Märkte 
die Situation in Zypern positiv einschätzen. Meh-
rere Ratingagenturen stuften Zypern inzwischen 
mit „Investment-Grade“ ein. Die Rückzahlungsri-
siken seien gering. Der IWF hob die positive Ent-
wicklung in Zypern hervor. Das Wachstum werde 
aber langsam zurückgehen. Die notleidenden 

Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik
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Kredite müssten weiter abgebaut werden. Reform-
bedarf bestehe insbesondere bei der Regelung von 
Insolvenzen.

Die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Chris-
tine Lagarde, informierte die Eurogruppe über die 
Artikel-IV-Konsultation des IWF mit dem Euro-
raum. Der IWF rechne für 2019 mit einem Wachs-
tum des Euroraums von 1,3 % und 2020 mit 1,5 %. 
Risiken für das Wachstum bestünden insbesondere 
durch Handelskonflikte, einen Brexit ohne Abkom-
men sowie durch hohe Schuldenstände in Mit-
gliedstaaten. Die Fiskalregeln müssten angewandt 
werden. Im Falle eines Wirtschaftsabschwungs 
müssten Mitgliedstaaten mit fiskalischem Spiel-
raum diesen nutzen. Das Potenzialwachstum in 
Europa müsse gestärkt werden. Der EU-Binnen-
markt müsse im Dienstleistungsbereich weiter ver-
tieft werden. Wichtig seien auch die Bekämpfung 
von Geldwäsche und der weitere Risikoabbau im 
Finanzsektor. Die Europäische Kommission er-
klärte, für den Wachstumsausblick überwögen der-
zeit die Abwärtsrisiken. Hier seien gegebenenfalls 
expansive Fiskalmaßnahmen notwendig. Im Be-
reich der Vertiefung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion warb die Europäische Kommission für 
ein Haushaltsinstrument für den Euroraum, die ge-
meinsame Einlagensicherung, eine Fiskalkapazität 
sowie für die weiteren Arbeiten zur Kapitalmarkt-
union. Zudem müsse die internationale Rolle des 
Euros gestärkt werden. Die EZB verwies auf den 
Rückgang der notleidenden Kredite. Die Arbeiten 
zur Kapitalmarkt- und Bankenunion müssten fort-
geführt werden. Bei der Bekämpfung der Geldwä-
sche sei die Zusammenarbeit der nationalen Be-
hörden entscheidend.

Bei der Eurogruppe am 8. Juli 2019 standen die fis-
kalische Ausrichtung des Euroraums, die Nachpro-
grammüberwachung mit Griechenland und Spa-
nien und die internationale Rolle des Euros auf der 
Tagesordnung. Unter dem Punkt „Sonstiges“ wurde 
zudem über Italien und eine gemeinsame Gedenk-
münze zum Erasmus-Programm informiert. Im 
Anschluss fand ein Treffen zum Wechselkursme-
chanismus II statt.

Die Eurogruppe befasste sich mit der fiskalischen 
Ausrichtung des Euroraums. Der Vorsitzende des 
Europäischen Fiskalrats (European Fiscal Board, 
EFB), Niels Thygesen, stellte den Bericht des EFB 
vor. Das Wachstum werde im kommenden Jahr vo-
raussichtlich leicht über dem Potenzialwachstum 
liegen. Insgesamt sei 2020 eine neutrale fiskalische 
Ausrichtung des Euroraums angemessen. Mitglied-
staaten mit hohen Schuldenständen sollten konso-
lidieren, während Mitgliedstaaten mit fiskalischem 
Spielraum diesen nutzen sollten. Die Europäische 
Kommission unterstützte die Ausführungen des 
EFB und verwies darauf, dass in der Frühjahrspro-
gnose derzeit von einer leicht expansiven fiskali-
schen Ausrichtung ausgegangen werde. Die EZB 
unterstützte eine neutrale fiskalische Ausrichtung 
für das Baseline-Szenario. Bei einer Verschlechte-
rung der wirtschaftlichen Lage sei eine expansivere 
Fiskalpolitik angemessen.

Der dritte Nachprogrammbericht zu Griechen-
land wurde vorgestellt. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass einige Reformen derzeit um-
gesetzt werden, andere seien zurückgenommen 
worden. Das Wachstumspotenzial müsse gestärkt 
werden. Das Maßnahmenpaket vom Mai führe zu 
dauerhaften Haushaltsbelastungen (u. a. in den Be-
reichen Rente und Mehrwertsteuer) und beinhalte 
das Risiko, dass das Ziel eines Primärüberschusses 
von 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts nicht erreicht 
werde. Die EZB verwies auf erreichte Fortschritte 
bei den Spreads, bei der Entwicklung der Finan-
zierungsbedingungen und der Aktienmärkte, dem 
Abbau der notleidenden Kredite sowie dem Ab-
bau von Kapitalverkehrskontrollen. Der ESM be-
tonte, dass in den vergangenen Monaten einige Re-
formen zurückgenommen worden seien, was das 
Wachstum belasten könne. Der IWF verwies eben-
falls auf die Rücknahme von Reformen. Griechen-
land erklärte, dass man davon ausgehe, das Ziel für 
den Primärüberschuss 2019 einzuhalten.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Bericht zur 
Nachprogrammüberwachung zu Spanien. Die Eu-
ropäische Kommission stellte den Bericht vor. Das 
Wachstum setze sich fort, allerdings mit geringerer 
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Dynamik. Die Arbeitslosigkeit sei rückläufig, aber 
weiterhin sehr hoch. Die Haushaltskonsolidierung 
müsse weitergeführt werden. Im Bankensektor 
setze sich der Abbau der notleidenden Kredite fort. 
Bei der Bankenrekapitalisierung lägen spanische 
Banken jedoch unter dem EU-Durchschnitt. Der 
ESM verwies zudem darauf, dass Spanien bereits 
vorzeitige Rückzahlungen vorgenommen habe. Die 
Rückzahlungsrisiken seien sehr gering.

Die Eurogruppe befasste sich mit dem Thema 
„Stärkung der internationale Rolle des Euros“. Die 
Europäische Kommission erklärte, im 1.  Quar-
tal  2019 einen Konsultationsprozess mit Markt-
teilnehmern durchgeführt zu haben. Es habe breite 
Unterstützung für eine stärkere Rolle des Euros ge-
geben. Der Euro sei der einzige Kandidat für eine 
Alternative zum US-Dollar als globale Währung. In 
Euro denominierte Transaktionen im Energiebe-
reich, insbesondere bei Gas, könnten erhöht wer-
den. Durch den Euro könnte Europa seine Souve-
ränität fördern und die Finanzstabilität stärken. 
Unternehmen und Konsumenten könnten davon 
profitieren. Das Thema solle auf Basis der Ergeb-
nisse der Konsultationen weiter verfolgt werden. 
Die EZB erklärte, dass die Vollendung der Banken-
union und die Einführung sogenannter sicherer 
Anleihen („safe assets“) die internationale Rolle des 
Euros unterstützen können. Der ESM betonte, dass 
eine Förderung der Resilienz der Wirtschafts- und 
Währungsunion, auch durch eine zentrale Stabili-
sierungsfunktion, die Rolle des Euros unterstützen 
könne. Die Banken- und Kapitalmarktunion könne 
über eine stärkere Risikoteilung über die Märkte 
beitragen. Langfristig müsse auch über „safe assets“ 
nachgedacht werden.

Unter „Sonstiges“ erklärte die Europäische Kom-
mission zu Italien, dass nach der Ankündigung von 
weiteren Maßnahmen seitens der italienischen Re-
gierung die Eröffnung eines Defizitverfahrens für 
nicht mehr notwendig erachtet werde.

Zudem wurde die Eurogruppe über die Pläne für 
eine gemeinsame 2-Euro-Gedenkmünze aller Mit-
gliedstaaten zu „35 Jahre Erasmus-Programm“ un-
terrichtet. Diese Münze solle  2022 herausgegeben 

werden. Die Rückseiten der Münzen in den Mit-
gliedstaaten seien grundsätzlich unterschiedlich. 
Gemeinsame motivgleiche 2-Euro-Gedenkmün-
zen könnten aber zu einem Thema von höchster 
europäischer Bedeutung ausgegeben werden.

Zudem fand im Anschluss an die Eurogruppe ein 
Treffen der Eurogruppe mit Dänemark als Mit-
glied des Wechselkursmechanismus  II (WKM  II) 
und Kroatien statt. Kroatien hat die Absicht erklärt, 
dem WKM II beitreten zu wollen. Zudem beabsich-
tigt Kroatien, eine enge Kooperation im Rahmen 
des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) als 
Vorbereitung für den Beitritt zum Euroraum und 
der Bankenunion einzugehen. Mit der Kooperation 
soll auch eine Teilnahme am Einheitlichen Abwick-
lungsmechanismus erfolgen, einschließlich Ein-
zahlungen an den Einheitlichen Abwicklungsfonds. 
Eine mindestens zwei Jahre andauernde Mitglied-
schaft im WKM II ohne größere Schwankungen des 
Wechselkurses ist neben weiteren Konvergenzkri-
terien eine Vorbedingung für den Beitritt zum Eu-
roraum. In einer Stellungnahme der Eurogruppe 
und Dänemarks wurden die noch zu ergreifenden 
Vorabmaßnahmen Kroatiens im Bereich Banken-
aufsicht, makroprudentielles Rahmenwerk, Geld-
wäschebekämpfung, Verbesserung der Qualität der 
statistischen Daten, Governance-Fragen im öffent-
lichen Sektor und Bürokratieabbau betont. Die Eu-
ropäischen Institutionen werden die Umsetzungs-
fortschritte bei den Vorabmaßnahmen überprüfen. 
Eine Entscheidung der Mitglieder des WKM II über 
eine Teilnahme Kroatiens soll, wie bei Bulgarien, 
erst nach einer positiven Überprüfung der Umset-
zung erfolgen.

Bei der Eurogruppe im erweiterten Format am 
13. Juni 2019 stand die Vertiefung der Wirtschafts- 
und Währungsunion zur Vorbereitung des Treffens 
der Staats- und Regierungschefinnen und -chefs 
am 21. Juni 2019 auf der Tagesordnung.

Der Eurogipfel hatte im Dezember 2018 die Euro-
gruppe beauftragt, an Eckpunkten für ein Haus-
haltsinstrument für Konvergenz und Wettbewerbs-
fähigkeit (Budgetary Instrument for Convergence 
and Competitiveness, BICC) zu arbeiten. In der 
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Eurogruppe wurde eine Verständigung über wich-
tige Eckpunkte erreicht. Das BICC ist ein spezi-
fisches Instrument für die Mitgliedstaaten des 
Euroraums sowie – auf freiwilliger Basis – die Mit-
gliedstaaten, die sich im WKM II befinden. Mit dem 
Instrument sollen Reformen und Investitionen in 
den Mitgliedstaaten zur Förderung von Wettbe-
werbsfähigkeit und Konvergenz unterstützt wer-
den. Die strategische Lenkung hierfür soll durch 
die Eurostaaten in Verbindung mit dem Europä-
ischen Semester im Rahmen der Empfehlung für 
den Euroraum erfolgen. Die Mitgliedstaaten wer-
den entsprechende Vorschläge, einschließlich der 
Kostenschätzungen zur Bestimmung der finanzi-
ellen Unterstützung durch das BICC, sowie Um-
setzungszeitpläne, Zielsetzungen und Meilensteine 
vorlegen. Für die Unterstützung von Reformen und 
Investitionen ist eine nationale Ko-Finanzierung 
vorgesehen. Die Auszahlung erfolgt bei Umsetzung 
der vereinbarten Reformen und Investitionen in 
verschiedenen Tranchen, basierend auf der Umset-
zung der vereinbarten Meilensteine. Wie auch beim 
EU-Haushalt soll das Europäische Parlament die 
Haushaltsimplementierung durch die Europäische 
Kommission überprüfen. Der Europäische Rech-
nungshof wird das BICC in seine Prüfung einbezie-
hen. Die Festsetzung des Volumens soll im Rahmen 
der Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrah-
men erfolgen. Weitere Arbeiten sind zudem zur Fi-
nanzierung, der Festlegung des Rahmenwerks für 
die Governance durch die Eurostaaten und zur 
Festlegung des Verteilungsschlüssels notwendig.

Beim ESM ging es darum, die im Dezember verein-
barten Reformen in die entsprechenden Rechtstexte 
zu übertragen. Hier konnte eine weitgehende Ei-
nigung über die Anpassung des ESM-Vertrags er-
zielt werden. Die Anpassung der entsprechenden 
ESM-Leitlinien und der übrigen zur Durchführung 
erforderlichen Rechtstexte soll in den kommenden 
Monaten erfolgen. Eine abschließende Einigung 
über das Gesamtpaket wird für den Dezember an-
gestrebt. Die Bundesregierung hat sich erfolgreich 
dafür eingesetzt, dass die ex-ante-Zugangskriterien 
für die vorsorgliche Kreditlinie Precautionary Con-
ditioned Credit Line präziser gefasst und als Teil 
des ESM-Vertrags verankert werden. Daneben ist 

es gelungen, im ESM-Vertrag vorzusehen, dass der 
ESM künftig für interne Zwecke die makroökono-
mische und finanzielle Lage in den ESM-Mitglied-
staaten beobachtet und bewertet und dass Schuld-
titel der Mitgliedstaaten des Euroraums mit einer 
Laufzeit von mehr als einem Jahr ab 2022 mit so-
genannten single-limb Collective Action Clauses 
versehen werden. Die Bundesregierung hat sich 
zudem erfolgreich dafür eingesetzt, dass keine Öff-
nungsmöglichkeiten für Garantien des ESM bei der 
Liquiditätsversorgung von Banken in Abwicklung 
oder für sonstige neue Instrumente zugunsten des 
einheitlichen Abwicklungsfonds (Single Resolu-
tion Fund, SRF) beziehungsweise des Bankensek-
tors geschaffen werden. Zudem wurde im Vertrag 
die politische Einigung vom Dezember 2018 umge-
setzt, dass der ESM die Letztsicherung für den SRF 
in Form einer revolvierenden Kreditlinie bereit-
stellen wird. Im ESM-Vertrag wurde entsprechend 
der politischen Einigung verankert, dass die Letzt-
sicherung mittelfristig haushaltsneutral sein und 
zudem nur als ultima ratio zum Einsatz kommen 
wird. Auch stehen die Letztsicherung und ihr Ein-
satz u. a. unter der Bedingung des Fortbestands des 
vereinbarten Rechtsrahmens für eine Abwicklung. 
Die Bundesregierung erinnerte in diesem Zusam-
menhang daran, dass gemäß der politischen Eini-
gung vom Dezember 2018 das Instrument der di-
rekten Bankenrekapitalisierung mit Einführung 
der Letztsicherung abgeschafft wird.

Zur Bankenunion wurde der vom Vorsitzenden der 
hochrangigen Arbeitsgruppe (High-Level Working 
Group, HLWG) für technische Arbeiten zu einem 
Fahrplan für den Beginn politischer Verhandlun-
gen zu einem Europäischen Einlagensicherungs-
system (European Deposit Insurance System, EDIS) 
erstellte Bericht präsentiert und von den Ministe-
rinnen und Ministern zur Kenntnis genommen. 
Die HLWG hatte thematisch breit die Vollendung 
der Bankenunion diskutiert, darunter die regula-
torische Behandlung von Staatsanleihen in Bank-
bilanzen, Befugnisse der nationalen Aufsichtsbe-
hörden bei Banken, die ihren Hauptsitz in anderen 
Ländern der Bankenunion haben, und Fragen der 
Abwicklung. Die Mitgliedstaaten begrüßten die 
Fortschritte bei der Diskussion zur Stärkung der 
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Bankenunion begrüßt. Die Europäische Kommis-
sion erklärte, dass es ausreichend Risikoreduktion 
gegeben habe, jetzt müsse Risikoteilung folgen. Sie 
warb für einen zeitigen Beginn der politischen Ver-
handlungen zu EDIS und eine Lösung für die Liqui-
ditätsbereitstellung für Banken in Abwicklung. Der 
deutsche Sitzungsvertreter verwies auf die Voraus-
setzungen in Form weiteren Risikoabbaus.

Im Anschluss an den Eurogipfel wurde in der Eu-
rogruppe im erweiterten Format am 8.  Juli  2019 
die Organisation der weiteren Arbeiten zum 
Haushalts instrument für Konvergenz und Wett-
bewerbsfähigkeit (BICC), zur ESM-Reform und zur 
Bankenunion besprochen.

Zum BICC erklärte die finnische Ratspräsident-
schaft, dass hinsichtlich der Verhandlungen zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) bis Oktober 
eine Lösung für die noch offenen Punkte erzielt 
werden müsse. Die technischen Arbeiten zur Ver-
ordnung sollten zeitnah beginnen. Die Europäische 
Kommission kündigte an, eine Verordnung für die 
Governance des BICC nach Art. 136 AEUV/Vertrag 
über die Arbeitsweise der  EU vorlegen zu wollen. 
Die EZB sprach sich für eine Stabilisierungsfunk-
tion im Rahmen des BICC aus. Der deutsche Sit-
zungsvertreter erklärte, dass beim BICC bis Okto-
ber Fortschritte erzielt werden sollten. Hinsichtlich 
der von der Kommission angekündigten Verord-
nung zur Governance betonte er, dass dadurch das 
Europäische Semester und die Empfehlung für den 
Euroraum nicht zu komplex gestaltet werden dürf-
ten. Einige Mitgliedstaaten sprachen sich für eine 
Stabilisierungsfunktion aus.

Zur Reform des Europäischen Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) sollen die Arbeiten bis Ende  2019 ab-
geschlossen sein, sodass die nationalen Ratifizie-
rungsverfahren  2020 beginnen könnten. Der ESM 
erklärte, dass die Arbeiten bis Ende des Jahres ab-
geschlossen werden könnten. Hinsichtlich eines 
möglichen Vorziehens der Letztsicherung wies der 
deutsche Sitzungsvertreter darauf hin, dass hier 

bereits im vergangenen Jahr vereinbart wurde, 
erst 2020 darüber zu sprechen, ob die notwendigen 
Bedingungen hierfür vorliegen, einschließlich aus-
reichender Risikoreduktion.

Zur Bankenunion sollen – nach dem Vorschlag des 
Vorsitzenden der Eurogruppen-Arbeitsgruppe  – 
für die Ausarbeitung eines Fahrplans für den Be-
ginn politischer Verhandlungen über EDIS Ar-
beitsgruppen zu drei Arbeitssträngen eingerichtet 
werden:

1. Krisenmanagement und Fragen zu Home/Host 
(Stärkung der Integration von EU-Bankenmärk-
ten),

2. regulatorische Behandlung von Staatsanleihen 
in Banken sowie Fragen der Finanzstabilität und

3. EDIS.

Eine Festlegung konkreter inhaltlicher Schwer-
punkte für die Arbeitsgruppen erfolgte nicht. Aus 
Sicht der Bundesregierung müssen vor dem Beginn 
politischer Verhandlungen zu EDIS weitere Fort-
schritte bei der Risikoreduzierung erreicht werden. 
Der deutsche Sitzungsvertreter verwies darauf, dass 
ein einheitliches Bankeninsolvenzrecht nötig sei. 
Die Europäische Kommission erklärte, dass es ei-
nen Umsetzungsplan für die Arbeiten zur Banken-
union, einschließlich EDIS, geben sollte. Die EZB 
setzte sich für einen klaren Zeitplan für EDIS ein. 
Zudem müssten die Arbeiten an der Kapitalmark-
tunion weitergeführt werden. Mehrere Mitglied-
staaten sprachen sich für schnelle Fortschritte bei 
EDIS aus und erklärten, dass auch über „safe assets“ 
im Rahmen der regulatorischen Behandlung von 
Staatsanleihen gesprochen werde müsse. Zur Li-
quiditätsbereitstellung für Banken in Abwicklung 
sprach sich die Europäische Kommission dafür aus, 
die Möglichkeit für ESM-Garantien auszuloten. Die 
EZB erklärte, dass nationale Garantielösungen ge-
sucht werden müssten, sollte es keine ESM-Garan-
tie geben.
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ECOFIN-Rat am 14. Juni 2019 in 
Luxemburg und am 9. Juli 2019 in 
Brüssel

Beim ECOFIN-Rat am 14. Juni 2019 in Luxemburg 
standen der Fortschrittsbericht zur Bankenunion, 
ein Fortschrittsbericht zum Thema Finanztransak-
tionsteuer, die Nachbereitung von internationalen 
Treffen, das Europäische Semester, die Umsetzung 
des Stabilitäts- und Wachstumspakts, die langfris-
tige Klimastrategie der  EU sowie der Aktionsplan 
für den Abbau notleidender Kredite in Europa auf 
der Agenda.

Der ECOFIN-Rat nahm den von der rumänischen 
Ratspräsidentschaft verantworteten Fortschritts-
bericht zur Bankenunion zur Kenntnis. Die rumä-
nische Ratspräsidentschaft berichtete über Fort-
schritte beim Bankenpaket und dem Aktionsplan 
für den Abbau notleidender Kredite in Europa. Die 
Europäische Kommission betonte die Fortschritte 
beim Abbau notleidender Kredite und sprach sich 
für eine Fortführung der Arbeiten zu EDIS aus.

Der ECOFIN-Rat befasste sich mit den Fortschrit-
ten bei der Einführung der Finanztransaktion-
steuer (FTT). Der Bundesminister der Finanzen, 
Olaf Scholz, erklärte, dass in den Verhandlungen 
der Mitgliedstaaten der Verstärkten Zusammenar-
beit große Fortschritte erzielt worden seien. Dies sei 
angesichts der jahrelangen Diskussion zur Einfüh-
rung einer FTT sehr erfreulich. Eine Einigung könne 
es bis Herbst 2019 geben. Es solle eine Finanztrans-
aktionsteuer nach dem Vorbild der bereits einge-
führten französischen Steuer geben. Wichtig sei 
auch die Unterstützung der Europäischen Kom-
mission. Technische Details des entsprechenden 
Richtlinientextes sollen in den kommenden Mona-
ten geklärt werden. Zudem werde derzeit an einer 
Lösung bezüglich der Frage eines Verteilmecha-
nismus (Mutualisierung) gearbeitet, die insbeson-
dere für Mitgliedstaaten mit einem kleinen Akti-
enmarkt wichtig sei. Die Europäische Kommission 
unterstützte die Ausführungen und erklärte, dass 
die noch offenen Fragen zügig gelöst werden könn-
ten. Sie kündigte ihre Unterstützung für die weite-
ren Arbeiten in der Verstärkten Zusammenarbeit 

an. Die Finanztransaktionsteuer sei die erste steu-
erliche Richtlinie, die im Rahmen einer Verstärkten 
Zusammenarbeit vereinbart werde. Die rumäni-
sche Ratspräsidentschaft regte an, den ECOFIN-Rat 
über den Fortschritt der weiteren Verhandlungen 
zu informieren.

Der ECOFIN-Rat billigte im Rahmen des Europäi-
schen Semesters 2019 die horizontale Note zu den 
wirtschafts- und finanzpolitischen Aspekten der 
Länderspezifischen Empfehlungen, die dem Eu-
ropäischen Rat vorgelegt werden soll. Die Europä-
ische Kommission stellte die zentralen Elemente 
des sogenannten Frühjahrspakts vom 5.  Juni 2019 
vor. Dabei betonte sie insbesondere die Notwen-
digkeit weiterer Reformmaßnahmen in den Mit-
gliedstaaten und der Wiederherstellung von fis-
kalischen Puffern in Mitgliedstaaten mit hohen 
Schuldenständen. Mitgliedstaaten mit fiskali-
schem Spielraum sollten diesen nutzen. Es seien 
weiterhin Maßnahmen zur Stärkung von Wider-
standsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Inklu-
sivität erforderlich. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass die Länderspezifischen Empfehlun-
gen in diesem Jahr einen stärkeren Fokus auf In-
vestitionen legen. Weitere Schwerpunkte seien der 
Kampf gegen Geldwäsche sowie gegen aggressive 
Steuergestaltung.

Der ECOFIN-Rat beschloss im Rahmen der Um-
setzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, Spa-
nien aus dem Defizitverfahren zu entlassen. Die Eu-
ropäische Kommission erklärte, dass Spanien sein 
Defizit  2018 auf  2,5 % des Bruttoinlandsprodukts 
gesenkt habe und verwies darauf, dass damit das 
letzte aus der Krise stammende Verfahren been-
det sei. Spanien betonte, sich den Regeln des Stabi-
litäts- und Wachstumspakts verpflichtet zu fühlen 
und erklärte, dass für  2019 ein Primärüberschuss 
erwartet werde. Für Ungarn und Rumänien wurde 
eine Empfehlung ausgesprochen, die bestehen-
den erheblichen Abweichungen bei der Erreichung 
der Ziele des präventiven Arms des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts zu beseitigen. Die Europäische 
Kommission erklärte, dass Rumänien und Ungarn 
destabilisierende fiskalische Maßnahmen vermei-
den sollten und hob hervor, dass dies bereits die 
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vierte Empfehlung für Rumänien und die zweite 
für Ungarn sei. Zudem bestehe in Rumänien das 
Risiko, dass das Haushaltsdefizit 3 % des Bruttoin-
landsprodukts übersteige und damit ein Defizitver-
fahren eingeleitet werden könnte.

Im ECOFIN-Rat fand eine Aussprache zur EU-Kli-
malangfriststrategie statt. Nach dem Pariser Kli-
maschutzabkommen soll die Klimalangfriststrate-
gie bis 2020 bei den Vereinten Nationen eingereicht 
werden. Hierzu hatte die Europäische Kommission 
im November  2018 eine Mitteilung mit verschie-
denen Szenarien vorgestellt, die in verschiede-
nen Ratsformationen beraten wird. Die Europäi-
sche Kommission betonte, dass die Entkopplung 
von Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß wei-
ter vorangebracht werden müsse, um Klimaneu-
tralität bis 2050 zu erreichen. Hierzu seien Investi-
tionen von jährlich 2 % des Bruttoinlandsprodukts 
erforderlich. Für die Finanzministerinnen und Fi-
nanzminister seien die Bereiche haushaltspoliti-
sche Instrumente, CO2-Bepreisung, Mobilisierung 
privater Investitionen und Sustainable Finance es-
senziell. Auch auf nationaler Ebene könnten eine 
solide Fiskalpolitik und Strukturreformen zur Er-
reichung des Langfristziels und zu einer sozial ge-
rechten wirtschaftlichen Transformation beitra-
gen. Die EZB wies darauf hin, dass der Klimawandel 
auch ein Risiko für die Finanzstabilität darstelle. 
Die Europäische Investitionsbank (EIB) erklärte, 
ihre Klimafinanzierung weiter ausbauen und aus 
der Finanzierung von Investitionen im Bereich fos-
siler Brennstoffe aussteigen zu wollen. Es würden 
bereits die Kosten von CO2-Emissionen bei Inves-
titionsvorhaben berücksichtigt. Der deutsche Sit-
zungsvertreter erklärte, dass man derzeit eine na-
tionale Strategie zu Sustainable Finance entwickle. 
Hierfür sei eine einheitliche Klassifizierung er-
forderlich. Klimapolitik und Sustainable Finance 
sollte auch beim nächsten Mehrjährigen Finanz-
rahmen eine wichtige Rolle spielen. In der Diskus-
sion sprachen die wortnehmenden Mitgliedstaaten 
eine Reihe von Themen an: die Rolle der Finanzmi-
nisterien bei der kosteneffizienten Transformation, 
die Klimakoalition der Finanzministerinnen und 
-minister, an der auch Deutschland teilnimmt, die 

Rolle des Mehrjährigen Finanzrahmens, die Verla-
gerung von Emissionsquellen, die Mobilisierung 
privater Investitionen, Arbeiten zu Sustainable Fi-
nance, die Rolle der EIB, die Einstimmigkeit im 
Steuerbereich, die Akzeptanz der Bevölkerung für 
Maßnahmen und die Vereinbarkeit mit Wachstum 
sowie ein globales Level-Playing-Field. Finnland, 
das die EU-Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2019 
übernimmt, kündigte an, das Thema Klimapolitik 
zu einem Schwerpunkt seiner Präsidentschaft zu 
machen.

Der ECOFIN-Rat wurde unter dem Punkt „Sonsti-
ges“ über den aktuellen Stand der Umsetzung des 
ECOFIN-Aktionsplans zum Abbau notleidender 
Kredite in Europa unterrichtet. Der ECOFIN-Rat 
hatte den Aktionsplan im Juli  2017 verabschiedet. 
Wichtige Ziele sind der Abbau der hohen Bestände 
an notleidenden Krediten sowie die Schaffung von 
Instrumenten, um dem Aufbau neuer notleiden-
der Kredite entgegenwirken zu können. Dazu ge-
hören die Stärkung der Befugnisse der Aufsicht im 
Umgang mit notleidenden Krediten und regulato-
rische Vorgaben zur Risikovorsorge. Auch enthält 
der ECOFIN-Aktionsplan Maßnahmen, die die Se-
kundärmarktentwicklung für notleidende Kredite 
unterstützen und das Problem ineffizienter Insol-
venzverfahren in einigen Mitgliedstaaten der  EU 
adressieren sollen. Die Europäische Kommission 
erklärte, dass der Abbau der notleidenden Kredite 
vorangehe. Die Quote für die EU-Banken habe sich 
seit 2014 auf 3,3 % mehr als halbiert. Bei der Imple-
mentierung des Aktionsplans habe es Fortschritte 
gegeben. Die EZB erklärte, dass im Hinblick auf die 
geringe Profitabilität der Banken und die Verlang-
samung der Wirtschaftsentwicklung makropru-
denzielle Maßnahmen und antizyklische Puffer 
wichtig seien.

Beim ECOFIN-Rat am 9. Juli 2019 in Brüssel stan-
den die EU-Eigenmittel, die Nachbesetzung des 
Postens des EZB-Präsidenten, das Europäische Se-
mester mit den Länderspezifischen Empfehlungen 
sowie ein Bericht über eine Konferenz zur CO2-Be-
preisung beziehungsweise Besteuerung des Luft-
verkehrs auf der Tagesordnung.
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Die finnische EU-Ratspräsidentschaft stellte den 
Stand der Diskussion zu den Eigenmitteln für 
den EU-Haushalt im Rahmen der Arbeiten zum 
MFR dar und verwies auf die Schlussfolgerungen 
des Europäischen Rates vom 20./21.  Juni 2019, bis 
Ende  2019 eine Einigung beim MFR zu erzielen. 
Die Europäische Kommission zeigte sich offen für 
neue Eigenmittelvorschläge der Mitgliedstaaten, 
z.  B. beim Klimaschutz, bei der digitalen Besteue-
rung oder der Finanztransaktionsteuer. Eine Eini-
gung sollte vor dem Treffen des Europäischen Ra-
tes am 17./18. Oktober 2019 erfolgen.

Der ECOFIN-Rat sprach die Empfehlung zur Ernen-
nung eines Mitglieds des EZB-Direktoriums aus. 
Der ECOFIN-Rat empfiehlt dem Europäischen Rat 
die Geschäftsführende Direktorin des IWF, Chris-
tine Lagarde, als Nachfolgerin von Präsident Mario 
Draghi im EZB-Direktorium und als EZB-Präsiden-
tin. Die Ernennung soll zum 1. November 2019 für 
die in den EU-Verträgen vorgesehene Amtszeit von 
acht Jahren erfolgen. Der Europäische Rat ernennt 
die Mitglieder des EZB-Direktoriums auf Empfeh-
lung des ECOFIN-Rats nach Anhörung des Europä-
ischen Parlaments und des EZB-Rates.

Der ECOFIN-Rat nahm im Rahmen des Europäi-
schen Semesters die Länderspezifischen Empfeh-
lungen an. Im Rahmen des Europäischen Semesters 
erfolgt die jährliche wirtschaftspolitische Koordi-
nierung in den Bereichen Strukturreformen, Fis-
kalpolitik und Vermeidung makroökonomischer 

Ungleichgewichte. Die Länderspezifischen Emp-
fehlungen berücksichtigen die nationalen Reform-
programme der Mitgliedstaaten sowie die aktua-
lisierten Stabilitäts- und Konvergenzprogramme. 
Sie adressieren die jeweiligen finanz-, wirtschafts- 
und beschäftigungspolitischen Herausforderun-
gen der jeweiligen Mitgliedstaaten. Die Europäi-
sche Kommission erklärte, dass die Empfehlungen 
dieses Jahr einen stärkeren Fokus auf Investitionen 
gelegt hätten. Mitgliedstaaten mit hohen Schul-
denständen sollten diese abbauen, Mitgliedstaaten 
mit fiskalischem Spielraum diesen nutzen. Weitere 
wichtige Themen der Empfehlungen seien Geld-
wäschebekämpfung, aggressive Steuergestaltung 
sowie Rechtsstaatlichkeit und Bekämpfung von 
Korruption. Die EZB unterstützte die Prioritäten 
der Empfehlungen. Bei der sich verlangsamenden 
wirtschaftlichen Dynamik sei die Umsetzung zur 
Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft 
wichtig.

Unter „Sonstiges“ berichteten die Niederlande über 
eine Konferenz in Den Haag im Juni 2019 zu „Car-
bon Pricing and Aviation Taxes“. Die Niederlande 
erklärten, dass Emissionen durch eine faire Besteu-
erung des Luftverkehrs, z.  B. durch Besteuerung 
der Flugtickets oder der Luftfahrtbetriebsstoffe, re-
duziert werden sollten. Es müssten dabei gleiche 
Wettbewerbsbedingungen unter den EU-Mitglied-
staaten gelten. Es werde ein Schreiben an die kom-
mende Europäische Kommission mit der Aufforde-
rung gerichtet, hierfür Vorschläge zu unterbreiten. 
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Im Portrait: Tanja Mildenberger,  
Leiterin der Abteilung Zoll, Umsatzsteuer und 
Verbrauchsteuern

Wie sieht Ihre Rolle im BMF 
genau aus?

Meine Arbeit als Leiterin der Abteilung Zoll, Um-
satzsteuer und Verbrauchsteuern ist vielseitig ge-
prägt. Zum einen ist damit die strategische Steue-
rung der Zollverwaltung verbunden. So kurz und 
prägnant der Begriff „Zoll“ scheint, so vielfältig sind 
die Aufgaben und Themenbereiche, die sich dahin-
ter verbergen: von der Aus- und Fortbildung, der 
Außenwirtschaftsüberwachung als Teil der Export-
kontrolle über die Bekämpfung der Geldwäsche 

u.  a. durch die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen (FIU), die Erhebung der Ver-
brauchsteuern wie der Energie- und Stromsteuer, 
der Kfz- und Luftverkehrsteuer, die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit (FKS), die internationale Zoll-
zusammenarbeit, die (Weiter-)Entwicklung zeitge-
mäßer IT-Verfahren, die Warenabfertigung bis hin 
zur klassischen Erhebung von Einfuhrabgaben und 
Zöllen. Hier gilt es, u.  a. über Zielvereinbarungen 
strategische Schwerpunkte zu setzen.

Des Weiteren bereiten wir die jeweils zugrunde lie-
genden Gesetzentwürfe vor und unterstützen die 

Portrait Mildenberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bundesministerium der Finanzen
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Leitung des Hauses bei den Beratungen im Finanz-
ausschuss und im Bundesrat. Gerade haben wir 
beispielsweise das Gesetz gegen illegale Beschäf-
tigung und Sozialleistungsmissbrauch erfolgreich 
abgeschlossen; der Gesetzentwurf zur Neustruktu-
rierung des Zollfahndungsdienstgesetzes befindet 
sich aktuell im parlamentarischen Verfahren.

Das Zollrecht ist, wie auch die Verbrauchsteuern 
und die Umsatzsteuer, zudem stark europäisch ge-
prägt. Verhandlungen in den Ratsarbeitsgruppen in 
Brüssel zählen daher als dritte Säule zu den wesent-
lichen Schwerpunkten unserer Arbeit. Und schließ-
lich stimmen wir uns regelmäßig zu Fragen des 
Umsatzsteuerrechts in den verschiedenen Gremien 
mit den Ländern ab. Insgesamt ein abwechslungs-
reicher Strauß an Aufgaben, bei deren Erledigung 
ich mich immer auf meine engagierten Kollegin-
nen und Kollegen verlassen kann.

Was ist die Ihrer Meinung 
nach aktuell größte 
Herausforderung in Ihrem 
BMF-Verantwortungsbereich?

So vielseitig wie unsere Themen in der Abteilung 
sind auch die aktuellen Herausforderungen.

Die Klimaschutzdebatte, und hier insbesondere das 
Instrument einer CO2-Bepreisung, beschäftigt uns 
derzeit – gemeinsam mit der Abteilung I – intensiv. 
Mittlerweile gibt es die verschiedensten Gutach-
ten zu möglichen Modellen. Hier gilt es, Maßnah-
men zu erarbeiten, die einen Beitrag zur Reduk-
tion des CO2-Ausstoßes und damit zum Erreichen 
der Klimaziele leisten und zugleich sozial ausgewo-
gen sind.

Daneben verändert derzeit die Digitalisierung 
nicht nur wirtschaftliche Prozesse, auf die sich 
die Zollverwaltung beständig einstellen muss. 
Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist eine 

leistungsfähige, effiziente Zollverwaltung uner-
lässlich. Moderne IT-Verfahren und die Nutzung 
neuer Technologien sind hierfür ein wesentlicher 
Baustein. Unser Abfertigungssystem ATLAS, das 
Bürger- und Geschäftskundenportal der General-
zolldirektion, die Weiterentwicklung der Risiko-
analyse sowie das Projekt zur Modernisierung der 
Verbrauch- und Verkehrsteuererhebung (MoeVe 
Zoll 2016) stehen dafür exemplarisch.

Auch der stetig wachsende Internethandel, insbe-
sondere mit Drittstaaten wie China, ist eine He-
rausforderung sowohl für den Zoll als auch im Be-
reich der Umsatzsteuer. Auf europäischer Ebene 
wurde mit dem sogenannten Mehrwertsteuer-Di-
gital-Paket eine Reihe von Regelungen verabschie-
det, die es nun gilt, gemeinsam mit der Zollver-
waltung, den Ländern und der Wirtschaft effektiv 
umzusetzen. Um möglichem Umsatzsteuerbetrug 
bei E-Commerce wirksam begegnen zu können, 
haben wir dazu bereits im Vorgriff auf die europäi-
schen Regelungen national eine Haftung für Platt-
formbetreiber eingeführt. Und die Verhandlungen 
über ein endgültiges Mehrwertsteuersystem wer-
den uns auf europäischer Ebene ebenfalls weiter 
intensiv beschäftigen.

Im Fokus steht zudem die Bekämpfung von Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung. Dieser He-
rausforderung müssen sich die verschiedenen 
staatlichen Behörden national wie international in 
einem vernetzten Ansatz gemeinsam stellen. Der 
weitere Ausbau der FIU wird hier weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen, aber auch die gemeinsame 
Arbeit des Zolls mit der Polizei in den Gemeinsa-
men Finanzermittlungsgruppen.

Auch wenn es dazu vermeintlich gerade etwas ru-
higer ist, beschäftigt uns in hohem Maße die wei-
tere Entwicklung hinsichtlich des Brexits. Eines 
möchte ich hier betonen: Die Zollverwaltung war 
auf einen harten Brexit bereits zum 29. März die-
ses Jahres vorbereitet, die Maßnahmen hierzu wer-
den fortgeführt.
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Worum geht es konkret 
beim Gesetz gegen 
illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsmissbrauch, das 
in diesem Monat in Kraft tritt?

Illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit und Sozial-
leistungsbetrug schädigen die Gemeinschaft auf 
vielfältige Weise. Eine zentrale Aufgabe des Staates 
ist es daher, illegale Beschäftigung, Schwarzarbeit 
und Sozialleistungsbetrug wirksam einzudämmen 
und die Einhaltung der zwingenden Mindestar-
beitsbedingungen zu sichern.

Mit dem Gesetz gegen illegale Beschäftigung und 
Sozialleistungsbetrug wird die FKS massiv gestärkt. 
Sie erhält eine Vielzahl zusätzlicher Befugnisse 
und deutlich mehr Personal, um noch konsequen-
ter und effektiver gegen illegale Beschäftigung und 
den Missbrauch staatlicher Leistungen vorgehen zu 
können. Konkret kann die FKS beispielsweise nun 
auch bei Verdacht auf Arbeitsausbeutung, Zwangs-
arbeit und Menschenhandel ermitteln und damit 
die Arbeit der Polizei ergänzen. Auch die Prüfkom-
petenzen der FKS werden erweitert. Illegale Be-
schäftigung, die über Briefkastenfirmen oder mit-
tels Online-Plattformen abgewickelt wird, kann 
dann auch ohne Kenntnis des konkreten Arbeits-
orts verfolgt werden. Darüber hinaus bestimmt das 
Gesetz Maßnahmen für die bessere Vernetzung der 
beteiligten Behörden und schafft Regelungen im 
Zusammenhang mit dem Kindergeldbezug.

Insgesamt werden die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit dem Gesetz besser vor Bezah-
lung unterhalb des Mindestlohns, vor Nichtabfüh-
rung von Sozialversicherungsbeiträgen und vor 
Ausbeutung geschützt. Zugleich sichert das Gesetz 
die für Zukunftsinvestitionen benötigten staatli-
chen Einnahmen und stärkt die vielen redlichen 
Unternehmen.

Der Zoll sucht derzeit verstärkt 
Nachwuchs – was zeichnet 
den Zoll als Arbeitgeber aus?

Nicht nur wegen der neuen Kompetenzen, sondern 
auch mit Blick auf die altersbedingten Personalab-
gänge in den nächsten Jahren haben wir die Aus-
bildungskapazitäten beim Zoll deutlich erhöht. In 
diesem Jahr werden fast 2.000 Anwärterinnen und 
Anwärter in die Laufbahnen des mittleren und ge-
hobenen Dienstes eingestellt. Diese neuen Kolle-
ginnen und Kollegen erwartet ein vielseitiges Be-
rufsleben bei einem der größten Arbeitgeber des 
Bundes. Ich kenne keine andere Verwaltung, die ein 
ähnlich breit gefächertes Aufgabenspektrum auf-
weisen kann. Zusammen mit den guten Rahmen-
bedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie bietet der Zoll ein attraktives Gesamtpaket 
und einen sicheren Arbeitsplatz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Bundesministerium der Finanzen
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Termine

Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

26./27. August 2019 Treffen deutschsprachiger Finanzminister in Luxemburg

13./14. September 2019 Eurogruppe und informeller ECOFIN-Rat in Helsinki, Finnland 

9./10. Oktober 2019 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

17./18. Oktober 2019 Treffen der Finanzministerinnen und Finanzminister und der Notenbankgouverneurin und 
Notenbankgouverneure der G20-Staaten in Washington, D.C.

18. bis 20. Oktober 2019 Jahresversammlung von IWF und Weltbank in Washington, D.C.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2020 
und des Finanzplans bis 2023

20. März 2019 Eckwertebeschluss des Kabinetts zum Bundeshaushalt 2020 und Finanzplan bis 2023

7. bis 9. Mai 2019 Steuerschätzung in Kiel

26. Juni 2019 Kabinettsbeschluss zum Entwurf Bundeshaushalt 2020 und Finanzplan bis 2023

9. August 2019 Zuleitung an Bundestag und Bundesrat

10. bis 13. September 2019 1. Lesung Bundestag

28. bis 30. Oktober 2019 Steuerschätzung in Stuttgart

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tag der offenen Tür

17./18. August 2019
Tag der offenen Tür: Das BMF feiert Geburtstag und das gleich dreimal: 100, 70 & 20 Jahre! 
Feiern Sie mit!

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Publikationen des BMF

Das BMF hat folgende Publikation aktualisiert: 

Vermögensrechnung des Bundes 2018

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Verschuldung des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen

Nach dem Haushaltsgesetz übernommene Gewährleistungen

Kennziffern SDDS - Central Government Operations – Haushalt Bund

Kennziffern SDDS - Central Government Debt – Schulden Bund

Bundeshaushalt 2018 bis 2023

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten in den Haushaltsjahren 2018 bis 2023

Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabegruppen und Funktionen, 
Entwurf 2020

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Schulden der öffentlichen Haushalte – neue Systematik

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Das nachfolgende Angebot „Statistiken und Dokumentationen“ ist nur online verfügbar im BMF-
Monatsbericht als eMagazin unter www.bmf-monatsbericht.de. Der BMF-Monatsbericht als eMagazin 
bietet darüber hinaus zahlreiche weitere Funktionen und Vorteile, u. a. interaktive Grafiken.
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-verschuldung-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-internationaler-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2017 bis 2018

Vergleich der Finanzierungssalden je Einwohner 2018/2019

Entwicklung der Länderhaushalte im Mai 2019

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kassenlage des Bundes und der Länder 
bis Mai 2019

Die Einnahmen, Ausgaben und Kassenlage der Länder bis April Mai

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-02-abb-vergleich-finanzierungsdefizite.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kassenlage-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-07-solow-residuen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-08-preise-und-loehne.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-01-wirtschaftswachstum-und-beschaeftigung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/06/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-02-preisentwicklung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-03-aussenwirtschaft.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-04-einkommensverteilung.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-05-reales-bruttoinlandsprodukt.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-06-harmonisierte-verbraucherpreise.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-07-harmonisierte-arbeitslosenquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-08-reales-bip-verbraucherpreise-leistungsbilanz-ausgewaehlten-schwellenlaendern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-09-uebersicht-weltfinanzmaerkte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-10-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-1.html4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2019/07/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-4-11-juengste-wirtschaftliche-vorausschaetzungen-2.html


Redaktionelle Hinweise

Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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